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Untergebrachten, aber auch bei der Zahl jener inhaftierten Personen, die lange 
Strafen (Freiheitsstrafen von zehn und mehr Jahren oder lebenslange Strafen) 
verbüßen. Während die Anzahl der .Iangstrafigen" Insassen - nach einem bis zum 
Beginn des Jahrtausends relativ kontinuierlichen Anstieg - leicht zurückgeht, ist die 
Zahl der Personen im Maßnahmenvollzug nach § 21 StGB seit dem Jahr 1 980 mehr 
oder weniger linear angestiegen. Im Berichtsjahr kann erstmals ein Rückgang auf 
804 Personen im Maßnahmenvollzug nach § 2 1  StGB verzeichnet werden .  

Die Zahl jener Personen, die eine mehr a ls  20-jährige (iSd Summe der zu 
vollziehenden urteilsmäßigen Strafen (Strafblock)) zeitliche oder lebenslange 
Freiheitsstrafe verbüßen, ist von 248 zu Beginn des Jahrzehnts auf 1 72 im 
Berichtsjahr zurückgegangen. Zum Stichtag verbüßen 1 43 Personen eine 
lebenslange Freiheitsstrafe, im Vorjahr waren es 1 45 Personen .  

Im Zeitraum 2001 bis 20 1 4  endeten für insgesamt 1 60 Personen (davon fünf Frauen) 
lebenslange Freiheitsstrafen, davon für 23 durch Tod, 23 wurden ausgeliefert, 3 sind 
geflüchtet (idR vorübergehend), bei 7 wurde der Vollzug aufgeschoben und 1 03 
wurden bedingt vorzeitig entlassen. 

Lebenslange Freiheitsstrafen IBeendigungen 2001 bis 2014) 

• Bedingte Entlassung 

• Auslteferung I 
Strafvollstreckung Im 
Heimatland 

• Aufschub 

• Flucht 

• Sonstiges 

Quelle Daten des BRZ aus der Integnerten Vollzugsverwaltung (lW). AbgangsstatIstik 2001 -2014 

Für die fünf Frauen endeten lebenslange Freiheitsstrafen in drei Fällen durch 
bedingte Entlassung, in einem Fall durch Tod und in einem weiteren Fall wurde der 
weitere Vollzug aufgeschoben. 

Im Berichtsjahr wurden 1 5  Personen aus einer lebenslangen Freiheitsstrafe 
entlassen (elf bedingte Entlassungen, zwei Todesfälle, eine Auslieferung und eine 
Fortsetzung der Strafvollstreckung im Heimatland) . 

Die 30 in den Jahren 201 1 bis 2014 aus lebenslangen Freiheitsstrafen vorzeitig 
bedingt entlassenen Personen haben im Durchschnitt von ihren lebenslangen 
Strafen etwa 1 8, 5  Jahre verbüßt, der Median liegt bei 1 7,5 Jahren, elf wurden nach 
Vollendung des 20. Strafjahres entlassen, neun nach 1 6  Strafjahren, die übrigen 
davor. 48 

•• Diese Daten ergeben Sich aus der Abgangsstatistik der Jeweiligen Jahre 
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Die Zahl der im Maßnahmenvollzug Untergebrachten49 nimmt im gesamten 
Beobachtungszeitraum stetig zu. Der Anteil der Untergebrachten an allen inhaftierten 
Personen stieg seit 2001 von weniger als 8% auf rund 1 0% im Jahr 2013  an. Im Jahr 
201 3 unterlag jeder zehnte Gefangene dem Regime des Maßnahmenvollzugs. Im 
Jahr 2014 ist ein leichter Rückgang auf rund 9% zu verzeichnen. 

Steigende Zugänge bei gleichzeitig restriktiver Entlassungspraxis erzeugen einen 
.Rückstau" im Maßnahmenvollzug. Im Berichtsjahr ist erstmals ein Rückgang zu 
verzeichnen: 
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Strafen über 10 Jahre und Einweisungen in  Maßnahme nach § 21 StGB 

�Strafen 10 Jahre bis lebenslang ___ Maßnahme nach § 21 StGB 
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Statlstosche Uberslcht uber den Strafvollzug In Osterreich (Stichtag 30 November nach 
Dezember nach 2001 1 September) 

Einweisungen. Abgänge und Anhaltedauer im Maßnahmenvollzug gemäß § 2 1  StGB 

Beginnend mit dem Jahr 2000 stehen detaillierte Datenbestände aus der 
.Integrierten Vollzugsverwaltung" (lW) zur Verfügung, die eine seriöse und auch 
hinsichtlich des Beobachtungszeitraums von nunmehr 1 4  Jahren aussagekräftige 
Berechnung, Auswertung und Interpretation von quantitativen Entwicklungen der 
Unterbringung geistig abnormer Rechtsbrecher in Österreich ermöglichen: 

'9 Die Zahl der nach § 23 StGB untergebrachten .gefahrl lchen Ruckfallstater" steigt nicht und spielt 
seit den 1 990er Jahren statistisch keine Rolle mehr (vier oder weniger Personen zum Stichtag) Nicht 
Inkludlert Sind auch die nach § 22 StGB untergebrachten .entwOhnungsbedurftlgen Rechtsbrecher" 
die sich zuletzt um die Zahl 1 0  bewegen 
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2000 63 36 0 36 27 34 27 5 32 2 29 

2001 57 50 5 55 2 46 1 9  2 21 25 27 

2002 67 33 3 36 31 44 25 1 26 1 8  49 
2003 65 35 4 39 26 54 24 1 25 29 55 
2004 57 46 2 48 9 64 32 1 33 31 40 
2005 69 55 3 58 1 1  56 35 2 37 1 9  30 

2006 61 64 5 69 -8 60 37 6 43 1 7  9 
2007 80 52 2 54 26 84 46 3 49 35 61 
2008 68 59 5 64 4 62 36 5 43 1 9  23 
2009 80 52 4 56 24 56 44 2 46 1 0  34 
20 1 0  89 57 1 2  69 20 62 60 6 66 -4 1 6  
201 1 1 10 84 7 91 19 69 47 6 53 1 6  35 
20 1 2  85 78 8 86 -1 67 50 3 53 1 4  1 3  
20 1 3  92 85 15 100 -8 56 57 7 64 -8 -1 6  
2014 67 93 7 100 -33 49 78 6 84 -35 -68 

Gesamt 1 1 1 0 879 82 961 149 863 6 1 9  56 675 188 337 
Quelle Statistische UberSlcht uber den Strafvollzug lW-Daten des BRZ 

Die hier als .Einweisung" bezeichnete Kennzahl betrifft die Übernahme der 
betreffenden Person in den Maßnahmenvollzug nach Rechtskraft des Urteils_ In 
vielen Fällen ging dem bereits eine Untersuchungshaft bzw. vorläufige Unterbringung 
bzw. Anhaltung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher voraus. Es zeigte 
sich ein langfristiger Trend zur Zunahme an Einweisungen. insbesondere bei den 
gemäß § 2 1  Abs. 1 StGB Untergebrachten. im Berichtsjahr ist ein nennenswerter 
Rückgang auf 67 Einweisungen zu verzeichnen. 

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Einweisungen für F rauen und Männer. 
Es zeigt sich. dass im Jahr 2014 sowohl bei den Frauen. als auch bei den Männern -
im Vergleich zu den Vorjahren - ein Rückgang bei den Neueinweisungen zu 
verzeichnen war. Die Schwankungen bei den Einweisungen von Frauen in den 
Maßnahmenvollzug nach § 2 1  Abs. 2 StGB sind durch die geringen absoluten 
Fallzahlen bedingt. Der Frauenanteil an den Neueinweisungen in den 
Maßnahmenvollzug nach § 2 1  Abs. 1 StGB beträgt im gesamten 
Beobachtungszeitraum rund 1 3.2% (im Jahr 2014:  1 2.7%); im Bereich des § 2 1  
Abs. 2 StGB h ingegen rund 5.2% (im Jahr 2014 :  6. 1 %) .  
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Einweisungen in den Maßnahmenvollzug nach § 2151GB 

- ..... Einweisungen Frauen 
(§ 21 Abs 151GB) 

--:�:::��:g�!==:���:=����:.
5

9 _ • EinweISungen Männe, 
... (§ 21 Abs 151GB) h."t:!.�� ___________ ---.:�46 

§ 8 8 § 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 N N N N N N N N N N N N N N N 

-..-Einweisungen Frauen 
(§ 21 Abs 251GB) 

� Einweisungen Manner 
(§ 21 Abs. 251GB) 

Quelle Statistische Uberslcht uber den Strafvollzug lW-Daten des BRZ 

Die Stichtagsprävalenz zeigt bis 201 3 eine stetige Zunahme der Insassinnen und 
Insassen Im Maßnahmenvollzug nach § 21 StGB: Am 1 .  Jänner 20 1 5  befanden sich 
375 Untergebrachte gemäß § 2 1  Abs. 1 StGB im Maßnahmenvollzug: am 1 .  Jänner 
2000 waren es 2 1 8, was einen Zuwachs im Ausmaß von 72% bedeutet. Im Vergleich 
zum 1 .  Jänner 2014 (403 Untergebrachte) kam es zu einem Rückgang um rund 7%. 
Noch höheren Zuwachs (95%) erfuhr die Zahl der gemäß § 21 Abs. 2 StGB 
untergebrachten Personen. Am 1. Jänner 2000 befanden sich 207 Personen in der 
Maßnahme nach § 2 1  Abs. 2 StGB, am 1 .  Jänner 20 1 5  waren es 404 Personen. Im 
Vergleich zum 1 .  Jänner 2014 (434 Untergebrachte) kam es zu einem zuletzt 
markanten Rückgang um rund 7%. 

Unter Entlassungen werden alle bedingten Entlassungen aus dem 
Maßnahmenvollzug verstanden. Im Falle der Untergebrachten nach § 2 1  
Abs. 2 StGB bedeutet dies nicht zwingend auch die Entlassung aus der mit der 
Maßnahme verbundenen Freiheitsstrafe.5O Von den 78 bedingten Entlassungen aus 
dem Maßnahmenvollzug nach § 2 1  Abs. 2 StGB blieben acht Personen weiterhin In 
Strafhaft. 

50 Untergebrachte, die an auslandische Behörden ausgeliefert wurden, sind unler .Sonstlge Abgange· 
gellstet, dies erstmals Im Sicherheitsbencht fur das Jahr 20 1 3  Seitdem wurde unter .Entlassungen" 
auch die bedingte Entlassung aus der Maßnahme gezahlt auch wenn die betroffene Person fur den 
weiteren Vollzug der Freiheitsstrafe weiterhin angehalten wurde Dies fuhrte Im ErgebniS zu genngfu­
glgen Veranderungen der Entlassungszahlen Im Vergleich zu den Benchten fur die Jahre vor 20 1 3  
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Bedingte Entlassungen aus dem Maßnahmenvollzug nach § 21 Abs 15tGB 

� __________________________________ ��8 3 
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Quelle StatistIsche Uberslcht über den Strafvollzug, lW-Daten des BRZ 
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Bedingte Entlassungen aus dem Maßnahmenvollzug nach § 21 Abs 25tGB 
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�§ 2 1  Abs 2 5tGB 
bedingte Entlassungen 
Frauen 

_§ 2 1  Abs 2 5tGB 
bedingte Entlassungen 
Männer 

Quelle StatIstIsche Ubersicht Ober den Strafvollzug, lW-Daten des BRZ 

Die folgende Grafik bringt zum Ausdruck, dass die Differenz aus Einweisungen und 
Abgängen im Zeitraum 2000 bis 2012 immer positiv war, also die Einweisungen die 
Abgänge jedes Jahr übersteigen, wodurch die Zahl der Untergebrachten stetig 
zunimmt. Im Jahr 2013 kam es erstmals zu einer Trendwende, die auch im Jahr 
2014 anhielt: Sowohl bei den Untergebrachten nach § 21 Abs. 1 5tGB, als auch bei 
jenen nach § 2 1  Abs. 2 StGB überstieg die Zahl der Abgänge aus dem 
Maßnahmenvollzug jene der Einweisungen markant. 
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Einweisungen und Abgänge Im Maßnahmenvollzug nach § 21 Abs. 1 und 2 StGB 
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• • • • • •  Abgänge gesamt 

I§ 21 Abs. 1 StGB) 
_Olfferenz 

I§ 21 Abs. 1 StGB) 
- E inweIsungen 

I§ 21 Abs. 2 StGB) 
- Einweisungen 

I§ 21 Abs. 1 StGB) 
• Abgänge gesamt 

I§ 21 Abs 2 StGB) 
_Differenz 

I§ 21 Abs. 2 StGB) 
_ Differenz gesamt 

Quelle Statistische Uberslcht über den Strafvollzug, lW-Daten des BRZ 

Aber nicht nur die Einweisungen und Abgänge beeinflussen die Zahl der insgesamt 
im Maßnahmenl/olizug untergebrachten Personen, sondem auch die Anha ltedauer. 
Zur Darstellung ihrer Entwicklung wird der Median51 der Anhaltedauer im 
Maßnahmenl/olizug der in den Jahren 2000 bis 2014 entlassenen Untergebrachten 
errechnet. 

Unter Anhaltedauer wird in der Fo)ge die tatsächlich im Maßnahmenl/olizug 
I/erbrachte Zeit bis zur effektil/en (bedingten) Entlassung I/erstanden. Allfällige I/orher 
in Untersuchungshaft bzw. I/orläufiger Unterbringung I/erbrachte Zeiten sind nicht 
eingerechnet. Die I/ergleichsweise wenigen Fälle, welche bedingt aus der 
Maßnahme entlassen werden, jedoch im Strafvollzug I/erbleiben, sind mit der 
gesamten Anhaltedauer bis zur tatsächlichen Entlassung eingerechnet. 

Wie der folgenden Abbildung zu entnehmen ist, steigt der Median der 
durchschnittlichen Anhaltedauer im Maßnahmenl/olizug sowohl bei den 
Untergebrachten gemäß § 21 Abs. 1 StGB als auch bei jenen nach § 21 Abs. 2 StGB 
an. 

5 1  Beim Median handelt es sich um Jenen Wert. der die Jewelhge Verteilung halbiert Das bedeutet 
unterhalb und oberhalb dieses Wertes hegen gleich viele Werte der Verteilung Gegenüber dem Mit­
telwert hat der Median den Vorteil, dass er statistischen Ausreißern gegenlJber (z B einige wenige 
Untergebrachte mit sehr langer Anhaltezelt) resistenter ISt als der Mittelwert 
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Median der Anhaltedauer der in den Jahren 2000-2014 entlassenen Untergebrachten 
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Quelle Statistische Uberslcht über den Strafvollzug, lW-Daten des BRZ 

-§ 21 Abs 15tGB 
Median Anhaltedauer 

_§ 21 Abs 25tGB 
Median Anhaltedauer 

Bei den Untergebrachten nach § 21 Abs. 1 StGB steigerte sich der Median von 2000 
bis 2014 um 8 1 %  (von 1 ,6 Jahre auf 2,9 Jahre). Bei den Untergebrachten nach § 21 
Abs. 2 StGB ist er um 20% von 3,6 Jahren im Jahr 2000 auf 4,3 Jahre im 
Berichtsjahr gestiegen. 

4.1 .2 Entwicklung der Gefangenenpopulation seit 2001 

Früher wurden alle inhaftierten Personen in einer gemeinsamen "Haftzahl" 
betrachtet. Grundsätzlich sind jedoch drei verschiedene strafrechtliche und mit 
Freiheitsentzug verbundene Eingriffe zu unterscheiden: Untersuchungshaft, Strafhaft 
und Unterbringung im Maßnahmenvollzug. Untenstehende Abbildung zeigt die 
absoluten Zahlen des jährlichen Durchschnittsstands in Untersuchungs-, Strafhaft, 
Maßnahmenvollzug und sonstiger Haft seit 2002. Die größte Gruppe in Haft sind 
erwartungsgemäß die Strafgefangenen. Der Anteil der Untersuchungshäftlinge an 
allen inhaftierten Personen im Jahresdurchschnitt schwankt im 
Beobachtungszeitraum zwischen einem Viertel und einem Fünftel. Weniger stark 
variiert die Zahl der Strafgefangenen. 52 

52 Unter dem Haftstatus Strafhaft Sind auch Flnanz- und Verwaltungsstrafhaften zusammengefasst 
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Entwicklung des täglichen Durchschnittsstands nach Haftstatus 
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Quelle Statistische Uberslcht uber den Strafvollzug, lW-Daten des BRZ 

• Sonstige Haft 

• Untergebracht 

• Untersuchungs­
haft 

• Strafhaft 

I n  einer indexierten Betrachtungsweise zeigt sich der relativ gesehen massive 
Anstieg bei Untersuchungshäftlingen um die Mitte des vergangenen Jahrzehnts: 
2004 befinden sich um 40% mehr Untersuchungshäftlinge in österreichischen 
Justizanstalten als noch zu Beginn des JahrzehntsS3 Danach und besonders im Jahr 
2008 ging die Zahl der Untersuchungshäftlinge (pro 1 00_000 Einwohner) jedoch fast 
wieder auf das Niveau von 200 1 zurück, stieg dann nochmals an, um bis zum 
Berichtsjahr  auf 1 1 0% gegenüber dem Beginn des Jahrtausends zurückzufallen_ 
Auch diese Grafik zeigt den linearen Anstieg von Personen Im Maßnahmenvollzug 
seit dem Jahr 200 1 _  

Inhaftierte nach Haftstatus 
(pro 100.000 Bevölkerung. inde.iert: 2001 = 100) 
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Quelle Statistische Uberslcht über den Strafvollzug, lW-Daten des BRZ 
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1% _eo_Strafhaft 
___ U-Haft 
-.- Untergebracht 

10% 

53 Die KategOrie Untersuchungshaft umfasst Untersuchungs- und Verwahrungshaft (Anhaltung) 
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Haftstatus nach Staatsangehörigkeit (Österreicher/innen-Fremde). Geschlecht und 
Alter zum Stichtag 

• Staatsangehörigkeit 

Während der Anstieg der Personen im Maßnahmenvollzug in absoluten Zahlen vor 
allem durch (erwachsene) Österreicher/innen verursacht wird. betrifft der Anstieg bei 
den Untersuchungs- und Strafhaften fast ausschließlich Personen mit einer anderen 
als der österreichischen Staatsangehörigkeit. Bis zum Jahr 2004 erhöhte sich die 
Zahl der Untersuchungshäftlinge mit nicht-österreichischer Staatsangehörigkeit 
gegenüber 2001 rasch um über 70%. I m  Jahr 201 1 lag sie bei 1 52%, im Berichtsjahr 
bei 1 71 % des Werts zu Beginn des Jahrzehnts. Die Zahl der Fremden In Strafhaft 
hat sich innerhalb des ersten Jahrzehnts des dritten Jahrtausends mehr als 
verdoppelt und lag 2014 bei 243% des Ausgangswerts. 
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Inhaftierte nach Haft.tatu. und 5taat.bürgerschaft 
Stichtag 1.9., indexiert 2001 = 100 

90% 

90% 
77% 

85� 66' 
70' 

U'! <D .... co � 0 � N "" .. 0 g 0 0 � � � � � 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N N N N N N N N N N 
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Strafhaft 

�Österrelcher 
In Strafhaft 

�ÖSlerreicher 
In UHaft 

Quelle Statistische Uberslcht Ober den Strafvoll2ug. lW-Daten des BRZ (Stichtag 1 September) 

Die Zahl der Österreicher/innen in Untersuchungs- und Strafhaft geht seit 2001 
kontinuierlich zurück und lag zuletzt bei 66% bzw. 90% des Ausgangswerts. Diese 
beiden gegenläufigen Entwicklungen haben dazu geführt, dass der Anteil von 
Personen mit österreichischer Staatsbürgerschaft in der Untersuchungshaft auf 
weniger als 30% zurückgegangen ist. 

• Geschlecht 

Der Anteil der Frauen an allen Gefangenen liegt im Zeitraum 2001 bis 2014 
zwischen 5% und 6,6%. Dabei ist der Anteil der Frauen in Untersuchungshaft 
zeitweise etwas höher und erreicht bis zu 9%. Im Berichtsjahr liegt der Frauenanteil 
im Jahresdurchschnitt bei Untersuchungsgefangenen bei 6 ,7% und nahm damit im 
Vergleich zum Vorjahr etwas ab. Der Anteil der Frauen bei Strafgefangenen ist mit 
5,8% zum Stichtag ebenfalls etwas geringer als in den Vorjahren 20 1 1  bis 20 1 3. 
Demgegenüber stieg der Anteil der Frauen im Maßnahmenvollzug von 6% im Jahr 
20 1 1  und 7% in den Jahren 20 1 2  und 2013 an und betrug im Berichtsjahr 2014 
knapp 8%. 
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Eine Betrachtung der inhaftierten Frauen nach Haftstatus zeigt, dass die Frauen in 
Untersuchungshaft im Beobachtungszeitraum weniger geworden sind, während die 
Zahl der Frauen in Strafhaft und im Maßnahmenvollzug zugenommen hat. 
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Inhaftierte Frauen nach Haft.tatu. 
Stichtag 1.9., indexiert 2001 = 100 
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Quelle: Statistische Übersicht Ober den Strafvollzug; lW-Daten des BRZ (Stichtag. 1, September) 

Eine Aufgliederung der Zahl der inhaftierten Frauen nach Haftstatus und 
Staatsbürgerschaft zeigt, dass die Zahl der österreichischen Staatsbürgerinnen in 
Strafhaft mit 1 06% des Ausgangswertes am wenigsten stark angestiegen sind. Die 
größte Zunahme seit 2001 war bei den Frauen mit einer anderen als der 
österreichischen Staatsangehörigkeit in Strafhaft auszumachen, 

Die Zah l  der Frauen im Maßnahmenvollzug zu einem Stichtag hat sich seit Beginn 
des Beobachtungszeitraumes sowohl bei Österreicherinnen, als auch bei 
N ichtösterreicherinnen mehr als verdoppelt. 
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Quelle: Statistische Übersicht Ober den Strafvollzug. lW-Daten des BRZ ( StIchtag' 1 September) 
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• Alter 

Dass die Zahl der Jugendlichen in Haft grundsätzlich sinkend ist, zeigt auch eine 
nähere Auseinandersetzung mit der Zahl der Jugendlichen zu einem Stichtag 
aufgegliedert nach dem Haftstatus. 
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Inhaftierte Jugendliche nach Haftstatus 
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Quelle Statistische Uberslcht lJber den Strafvollzug. lW-Daten des BRZ (Stichtag 1 September) 

Allerdings zeigt sich, dass die Zahl der Jugendlichen, die in eine Maßnahme 
eingewiesen werden, seit 201 0 zugenommen hat. In absoluten Zahlen waren im Jahr 
20 1 0  (zum Stichtag) 8 Jugendliche im Maßnahmenvollzug untergebracht, im Jahr 
201 4  waren es bereits 1 2  Personen. 

Ein etwas anderes Bild zeigt sich bei der Altersgruppe der jungen Erwachsenen. 
Sowohl die Zahl der jungen Erwachsenen in Strafhaft und Untersuchungshaft, als 
auch im Maßnahmenvollzug ist seit 2010 leicht sinkend. 
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Quelle Stahstlsche Uberslcht über den Strafvollzug lW-Daten des BRZ (Stichtag 1 September) 
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4.1 .3 Entwicklung der Zugänge54 seit 2001 

Zugänge in Justizanstalten, wie sie in der Integrierten Vollzugsverwaltung (in der 
Folge häufig abgekürzt mit IW) gezählt werden, sind Inhaftierung von .treiem Fuß" 
oder aus einer anderen Haft, wobei in der IW ausschließlich neu begonnene 
Haftblöcke als Zugänge gezählt werdens5 Die Mehrheit dieser so definierten 
Zugänge erfolgt in Untersuchungs- bzw. Verwahrungshaft (Anhaltung). 
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Quelle· Statistische Übersicht uber den Strafvol lzug. lW-Daten des BRZ, Zugangsstatistik (bis 2011). 
Aufnahmestahstlk 

In den vergangenen Jahren lag der höchste Wert bei den Zugängen in 
Justizanstalten im Jahr 2004 bei 1 5.20756 In den darauffolgenden Jahren ging die 
Zahl wieder deutlich zurück und liegt seit 2008 unter dem Wert von 200 1 .  In 
absoluten Zahlen geht der steile Anstieg bei den Zugängen von 2001 bis 2004 auf 
das Konto erwachsener Straftäter; relativ gesehen wurden zunächst vor allem mehr 
Jugendliche und junge Erwachsene in Haft genommen, diese Tendenz ist jedoch seit 
2005 wieder rückläufig5J 

54 BIS inklusive 2011 bildete die Zugangsstatistik die DatenbasIs Nunmehr liefert die Aufnahmestatis­
tik die Daten der Zugange zu den Justizanstalten Die Daten der Autnahmestatlshk sind konstanter, 
beispielsweise wird eine ( Wieder-)Aufnahmen nach einer Flucht nicht mehr (doppelt) gezahlt Aller­
dings werden seitdem Zugange nach Strafunterbrechungen Wie Aufschub, Vollzugshemmung. § 133a 
StVG gezahlt Dementsprechend wurden die Daten kOrrigiert 
S5 NIcht als Zugang gezahlt wird beispielsweise eine Person, die ohne die Justizanstalt zu verlassen 
von Untersuchungshaft In Strafhaft wechselt, da In diesem Fall kein neuer Haftblock beginnt 
so Gezahlt werden Zugange zu Justizanstalten, nicht Personen Wenn eine Person In einem Jahr 
mehrmals Inhaftiert wird, wird sie mehrmals gezahlt 
57 Bel 12.093 Zugangen erwachsener Straftater Im Jahr 2004 lag die Zahl um 1 628 Zugange hOher 
als Im Jahr 2001 Die absoluten Zahlen bel den Jugendlichen variieren Im Beobachtungszeitraum 
zwischen 466 (2014) und 1 284 (2004), bei den Jungen Erwachsenen zwischen 997 (2014) und 1 873 
(2005) Zugangen pro Jahr. 
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Zugänge nach Staatsangehörigkeit (Österreicher/innen - Fremde), Geschlecht und 
Alter 

• Staatsangehörigkeit 

Die stärksten Zugänge Fremder waren im Durchschnitt der letzten Jahre aus 
Rumänien, Nigeria, Türkei, den östlichen Nachbarstaaten sowie dem Raum des 
ehemaligen Jugoslawien zu verzeichnen. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  2011 2012 2013 2014 
I Oslerreich 6 949 6 567 6 785 6 667 6 040 5 81 9  5 790 5 596 5 205 5 1 1 5  4,579 
Rumanien 691 569 625 1 005 790 874 920 901 929 1 074 992 
Serbten 96 95 91 61 410 501 522 5 1 9  575 639 642 
Serbten u Mon-ltenearo 78 383 556 663 1 79 80 69 56 51 42 34 
Ungarn 369 429 373 388 346 394 396 422 436 512 458 
Nigeria 991 826 500 484 383 529 532 384 339 377 369 
TOr1<ei 404 378 379 433 275 342 353 307 279 293 366 
Slowakei 254 285 291 244 266 261 322 283 352 409 324 
Polen 366 418 302 293 231 261 279 283 307 283 275 
Bosnien-
Herz a 247 256 234 255 218 223 1 91 254 239 231 233 

n 75 99 1 01 1 1 9 131  1 75 1 75 212 1 92 274 275 
Deutschland 2 1 2  1 98 218 247 1 77 227 221 204 224 208 237 
BulQanen 210 1 07 73 95 96 1 50  183 199 183 2 1 0  225 
Russland 202 2 1 2  1 8 1  2 1 1  235 229 208 192 182 1 9 1  2 1 9  
Mazedonl8ll 69 74 72 65 68 78 140 148 107 61 67 
KroatIen 1 83 1 66  207 1 75 123 134 1 16 1 36  1 26 1 4 1  145 
T schechl8ll 1 3 1  105 128 98 86 121  95 133 162 146 1 54 I GeorgMln 773 583 430 321 266 323 198 108 1 36  85 92 
Quelle Statistische Uberslcht uber den Strafvollzug, lW-Daten des BRZ, ZugangsstatIstIk (biS 2011) 
Aufnahmestatistik 

Im Berichtsjahr waren überdies vermehrt Zugänge aus den Marokko ( 1 66), 
Afghanistan ( 1 40) und dem Kosovo ( 1 26) zu verzeichnen. 

• Geschlecht 

Die Zahl der Zugänge von Frauen in Justizanstalten ist zunächst gesunken und 
steigt ab dem Jahr 2008 auf 1 02% des Ausgangswertes an. Demgegenüber ist die 
Zahl der Zugänge männlicher Insassen seit dem Jahr 2008 weiter auf 92% des 
Ausgangswertes gesunken. 
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Quelle Statistische Uberslcht lJber den Strafvollzug, lW-Daten des BRZ, Zugangsstatistik (bis 201 1 ), 
AufnahmestatistIk 

• Alter 

Nach einem Anstieg der Zahl der Zugänge Jugendlicher und junger Erwachsener bis 
2004 ist seitdem eine stetige Abnahme zu verzeichnen. Im Berichtsjahr liegt sowohl 
die Zahl der Jugendlichen als auch jene der jungen Erwachsenen unter dem 
Ausgangswert des Jahres 2001. Der Anteil Jugendlicher mit einer anderen als der 
österreichischen Staatsangehörigkeit an den Zugängen betrug im Berichtsjahr - wie 
auch in den Jahren 2003/2004 - rund zwei Drittel. Bei den Zugängen der jungen 
Erwachsenen entfielen rund 60% auf nicht-österreichische Staatsangehörige. 
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Quelle Statistische Uberslcht lJber den Strafvollzug, lW-Daten des BRZ, Zugangsstatistik (bis 201 1 ). 
AufnahmestatIstik 
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Zugänge in und Dauer der Untersuchungshaft 

Die Zahl der Zugänge i n  Untersuchungshaft stieg bis zum Jahr 2004 auf 1 1 .582 
an und fiel dann wieder auf 8.394 Zugänge im Jahr 2014.  Die durchschnittliche 
Dauer der Untersuchungshaft nahm bis 2009 kontinuierlich zu: Nach einem 
Höchststand von 78 Tagen sank die im Schnitt in U-Haft verbrachte Zeit in den 
Jahren 2012 und 201 3 auf 72 Tage, um im Berichtsjahr neuerlich auf 74 Tage 
anzusteigen58. Berechnet man die de facto in Untersuchungshaft verbrachte Zeit 
zum Zeitpunkt der Entlassung, so betrug diese im Jahr 2001 (Entlassungsjahrgang 
2003) 60 Tage, bis 2008 war sie auf 8 1  angestiegen. Am Ende des 
Beobachtungszeitraums betrug sie 78 Tage, zwei Tage mehr als im Vorjahr. 

o der de facto 
Jahr Zugang von Zugang 

Gesamt 
Indikator fOr 0 Dauer der U-Haft 

fretem Fuß von Haft Dauer der U-Haft" zum Entlassungs-
zetlpunkt (Tage) �003 10383 22 10 405 68.6 63,6 t2004 11 562 20 11 582 68.3 65. 4 �005 10 862 1 9  10881 68. 4 68.1 t2006 9 861 25 9 886 7 1 . 7  71 .0 2007 9 797 27 9 824 72.8 72.2 t2008 7 94 4 39 7 983 73.6 8 1 . 4  2009 8 551 39 8 590 78.4 77. 4 2010 8660 30 8 690 77.8 78.2 2011 8 391 29 8 420 76.0 78.6 2012 8 409 52 8 461 72.4 79 .0 2013 8 599 32 8 631 7 1 .9 76.0 2014 8 349 45 8 394 74.0 78.1 

Quelle Statistische Uberslcht über den Strafvollzug, lW-Daten des BRZ. Zugangsstatistik ( biS 2011). 
Aufnahmestatistik 

Im Jahr 2014 gab es insgesamt 8.349 Zugänge von freiem Fuß in Verwahrungs­
bzw. Untersuchungshaft, davon waren 7.628 Männer und 721 Frauen. Die 
überwiegende Mehrheit, nämlich 7. 1 06 Personen (85%) waren Erwachsene über 2 1  
Jahren (davon 6.493 männlich, 6 1 3  weiblich), außerdem gab es 822 Zugänge junger 
Erwachsener ( 1 0%), davon 758 männlich und 64 weiblich sowie und 421 Zugänge 
Jugendlicher (5%), davon 377 männlich und 44 weiblich. 

Der Anteil der Fremden an allen Zugä�en in Untersuchungshaft ist im Berichtsjahr 
neuerlich angestiegen und betrug 73% . Die Abbildung zeigt den starken Zuwachs 
bei Zugängen ausländischer Untersuchungshäftlinge bis zum Jahr 2004, 
insbesondere in Wien, sowie den weiteren Verlauf. 

50 Berechnung des Indikators fur die durchschnittlich In Untersuchungshaft verbrachte Zelt Anzahl der 
InsaSSinnen/Insassen In Untersuchungshaft Im Jahresdurchschnitt in Relation zu den U-Haftantntten 
eines Jahres 
s, Die durchschnittliche Dauer der Haft ( in Tagen) wurde errechnet. Indem der taghche DurchschnItts­
stand der Untersuchungs- und Verwahrungshafthnge zu allen Zugangen In Untersuchungs- und Ver­
wahrungshaft Ins Verhaltnls gesetzt wurde (HaftJahre/Zugange mal 365) 
60 Hier Sind Jene Personen enthalten, deren Staatsangehörigkeit nicht bekannt war (das war bei 1 % 
der Zugange der Fall) 
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Quelle Statistische Uberslcht über den Strafvollzug. lW-Daten des BRZ. Zugangsstatistik (bis 2011). 
Autnahmestatlstlk 

I m  gesamten Bundesgebiet gab es eine Steigerung bei Zugängen ausländischer 
Untersuchungsgefangener. Während es in Österreich ohne Wien zu einem Anstieg 
um knapp die Hälfte kam, wurden im Wiener Landesgerichtssprengel im Jahr 2004 
mehr als doppelt so viele Untersuchungshäftlinge mit fremder Staatsbürgerschaft in 
Haft genommen als noch im Jahr 2001 . Im Vergleich zum übrigen Österreich wurden 
in Wien besonders viele Fremde aus Drittstaaten inhaftiert. 

Die Mehrheit der Personen in VerwahrungshaftJAnhaltung wird in weiterer Folge in 
Untersuchungshaft genommen. 5.249 Personen (383 weiblich, 4 .866 männlich) 
kamen im Jahr 20 1 4  von der Untersuchungshaft oder VerwahrungshaftJAnhaltung in 
einen anderen Haftstatus, davon 4.894 (351 weiblich, 4.543 männlich) in Strafhaft61 . 
5 1  Personen (vier weiblich, 47 männlich) wurden nach der Untersuchungshaft im 
Maßnahmenvollzug untergebracht. Weitere 62 Personen (7 weiblich, 55 männlich) 
wurden von einer vorläufigen Anhaltung gemäß § 429 StPO bzw. einer vorläufigen 
Unterbringung gemäß § 438 StPO in den Maßnahmenvollzug übernommen. Im Jahr 
20 1 4  gab es 2.896 Zugänge von freiem Fuß in Strafhaft (325 Frauen und 2.570 
Männer), mehrheitlich Erwachsene (2.722 Personen, davon 317 Frauen). 

4. 1 .4 Straf- und Haftdauer zum Stichtag und bei Entlassung 

Neben Zugangs- und Entlassungszahlen beeinflussen auch die Dauer der 
Untersuchungshaft und der verhängten Haftstrafen sowie die de facto in Haft 
verbrachte Zeit die Gesamtzahl der Personen, die täglich in Österreichs 
Gefängnissen inhaftiert sind. Die Strafdauer ist von der Haftdauer zu unterscheiden: 
Die Strafdauer ist die Summe aller urteilsmäßigen Strafen in einem Haftblock. Die 
Haftdauer ist d ie de facto in Haft verbrachte Zeit. 62 Diese kann nach U-Haft- und 

., Der Begriff .Strafhatr schließt auch Flnanz- und Verwaltungsstrathaften mit ein 

.2 Haftdauern werden Im Folgenden tur alle Inhaftierten Personen berechnet. Stratdauern Jedoch nur 
tur inhaftierte Personen mit Straturtell. also nicht tur Personen, die ausschließlich In Untersuchungs­
haft waren 
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Strafhaftzeiten unterschieden werden und ist nicht nur  von der Länge der Strafe laut 
Urteil, sondern auch von der Entlassungspraxis abhängig. Sowohl Straf- als auch 
Haftdauer können zu einem Stichtag oder zum Zeitpunkt der Entlassung berechnet 
werden. 

Rund 55% der inhaftierten Personen verbüßen urteilsmäßige Strafen, die kürzer oder 
gleich drei Jahre sind; davon knapp 62% verbüßen Strafen in der Dauer von ein bis 
drei Jahren. Rund 1 0% der inhaftierten Personen (mit Strafurteil) sind wegen Strafen 
in der Dauer von über zehn Jahren in Haft. 

Strafdauerklassen laut Urteil zum Stichtag 1 .  September 

Die folgenden Tabellen stellen die Zu- bzw. Abnahme verschiedener 
Strafdauerklassen im Beobachtungszeitraum, zunächst getrennt nach Geschlechtern 
(seit 2008) und in weiterer Folge fur alle inhaftierten Personen gemeinsam (seit 
200 1 )  dar 

Strafdauerklassen laut Urteil zum Stichtaa 1 Seotember (Frauen) 

Jahr unter 3� - 1 - 3 3 - 5  5 - 10 
3� 1 .l8hr J8Ive JahnI J8Ive 

2008 34 56 91 55 35 
2009 42 69 105 56 39 
2010 36 70 log 61 43 
2011 37 74 141 60 41 
2012 31 74 1 35 86 42 
2013 48 76 129 63 42 
2014 40 91 120 47 39 

Ilber 10 .lehre 
& 

25 
26 
25 
28 
29 
28 
28 

Quelle Statistische Uberslcht uber den Strafvollzug lW-Daten des BRZ (Stichtag 1 September) 

Die Freiheitstrafen in der Dauer von fünf bis zehn bzw. über zehn Jahren und 
lebenslang sind seit 2008 weitgehend gleich geblieben. Hingegen haben die 
Freiheitsstrafen in der Dauer von drei Monate biS ein Jahr und von ein bis drei 
Jahren seit 2008 zugenommen, die erstgenannten haben sich nahezu verdoppelt. 

Strafdauerklassen laut Urteil zum Stichtaa 1 Seotember (Männer) 

Jahr unter 3 Monate - 1-3 3 - 5  5 - 10  
3 Monate 1 Jahr Jahre Jahre Jahre 

2008 3 1 3  851 1983 1035 898 
2009 382 990 1988 993 916 
2010 334 930 2071 I 157 941 
2011 318 953 2065 121  I 1076 
2012 330 922 2008 1 1 75 1 1 24 
2013 365 983 2020 1 164 1 147 
2014 302 956 2143 I lOS 1 1 37 

Ober 1 0  Jahre 
&lebenslang 

6 1 7  
619 
614 
630 
643 
631 
635 

Quelle Statistische UberSlcht Uber den Strafvollzug lW-Daten des BRZ (Stichtag 1 September) 

Wie bel den weiblichen Strafgefangenen sind die Freiheitsstrafen in der Dauer von 
bis zu drei Jahren angestiegen; außerdem auch jene in der Dauer von fünf bis zehn 
Jahren. 

Für beide Geschlechter stellt sich die Entwicklung seit 200 1 wie folgt dar: 
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Strafdauerklassen laut Urteil zum Stichtaa 1 Seotember 

Jahr 
unter 

3 Monate 
2001 286 
2002 391 
2003 450 
2004 481 
2005 394 
2006 397 
2007 446 
2008 347 
2009 424 
2010 370 
201 1 355 
2012 361 
2013 4 1 3  
2014 342 

3 Monate -
1 Jahr 
1 256 
1 386 
1 371 
1 454 
1 574 
1 441 
1 1 16 
907 

1 059 
1 000 
1 027 
996 

1 059 
1 047 

1 - 3 
Jahre 
2 077 
2 259 
2 337 
2 652 
2 832 
2 865 
2 286 
2 074 
2 093 
2 1 80 
2 206 
2 1 43 
2 149 
2 263 

3 - 5  
Jahre 
999 

1 052 
1 1 20 
1 262 
1 372 
1 353 
1 1 57 
1 090 
1 049 
1 2 18  
1 27 1 
1 261 
1 227 
1 1 55 

5 - 10 Ober 1 0  Jahre 
Jahre &1eben1lanQ 
844 684 
879 686 
913 692 
962 673 

1 033 686 
1 025 672 
937 643 
933 642 
955 645 
984 639 

1 1 1 7  658 
1 166 672 
1 189 659 
1 1 76 663 

Quelle Statistische Uberslcht uber den Strafvollzug, lW-Daten des BRZ (Stichtag 1 September) 

In allen Kategorien mit Ausnahme der untersten und der obersten zeigt sich ein 
Anstieg in den Jahren 2005 und 2006, Die kurzen Freiheitsstrafen (drei Monate bis 
ein Jahr) sind seit 2005 rückläufig und lagen im Jahr 2014 um mehr als 1 5% tiefer 
als noch im Jahr 200 1 .  Die mittellangen Freiheitsstrafen (ein bis drei und drei bis 
fünf Jahre) sind bis 2005/2006 angestiegen und erreichten in den Jahren 2008/2009 
einen Tiefstand. Seitdem sind wieder leichte Zuwächse zu verzeichnen. Die Anzahl 
der inhaftierten Personen mit langen Freiheitsstrafen (fünf bis zehn Jahre) blieb 
von 2001 bis 20 1 0  recht konstant auf demselben N iveau und stieg seitdem an. Die 
Freiheitsstrafen in der Dauer von über zehn Jahren oder lebenslang gingen -
nach einem bis zum Beginn des Jahrtausends relativ kontinuierlichen Anstieg - bis 
2010 leicht zurück, um seither wieder etwas anzusteigen. Im Berichtsjahr ist wieder 
ein Anstieg zu verzeichnen. 

Strafdauerklassen laut Urteil 2011-2014 
(Stichtag 1.9.) 
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Quelle Statistische Uberslcht Ober den Strafvollzug, lW-Daten des BRZ (Stichtag 1 September) 
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Die durchschnittliche Strafdauer der zum Stichtag 1 .  September in Strafhaft 
befindlichen Personen betrug 2014 1 .477 Tage und ist damit im Vergleich zum 
Vorjahr um 4 Tage angestiegen.63 

Durchschnittliche Haftdauer zum Stichtag nach Haftstatus und Geschlecht 

Auch die durchschnittliche Dauer der Haft, die inhaftierte Personen zu einem 
bestimmten Stichtag bereits verbüßt haben, kann aus der IW berechnet werden. Die 
Haftzeiten können nach Untersuchungs- und Strafhaftzeiten differenziert werden. 
Insgesamt waren die inhaftieren Personen zum Stichtag 1 .  September 2014 bereits 
durchschnittlich 23,2 Monate in Haft, davon 1 9, 1  Monate in Strafhaft und 4 , 1  Monate 
in Untersuchungshaft. 

Oe facto Haftdauer in Monaten 
(zum Stichtag 1.9.) ------'-

• 19.1 

:::", __ ,,;;,::;:::;:::;;;=o;;;:+;;;;o�"";;:"" ___ I 4.1 

0""'1 N f"'l g 
:5 :5 :5 0 
N N N N 

Vl '" " :5 :5 :5 
N N N 

8 8 8 8 8 8 8 
N N N N N N N  

-Haftdauer U Haft 

__ Haftdauer Strafhaft 

_Haftdauer gesamt 

Quelle Statistische Uberslcht uber den Strafvollzug. lW-Daten des BRZ (Stichtag 1 September) 

• Geschlecht 

Die durchschnittliche Haftdauer die inhaftierte Frauen zum Stichtag verbüßt hatten, 
lag bei 1 7 ,9 Monaten, davon 1 4 ,6 Monate in Strafhaft und 3,3 Monate in 
Untersuchungshaft. 

53 Berechnet wurde die durchschnltthche Strafdauer fur Jene. die ein Strafurteil mit Freiheitsstrafen auf 
bestimmte Zelt haben (lebenslange Strafen alIeine sowie In Kombination mit Freiheitsstrafen auf be­
stimmte Zelt wurden nocht berücksichtigt) 
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Oe laclo Haftdauer In Monalen 
(zum StIchlag 1.9., Frauen) 

20,0 ;--
18,0 f--- .. .... -- 7 9  
16,0 � 

_ 14,6 14,0 � ...... .. 12,0 :0 - Haltdauer U-Haft 
c: 10,0 0 
:; 8,0 __ Haftdauer Stralhaft 

6,0 _ Haftdauer gesamt 
4,0 

2,0 ....r 3,3 

0,0 
� N "" 8 '" :g .... � 8 0 � N "" .. 0 8 8 8 8 � � � � � 0 0 0 0 0 0 0 0 N N N N N N N N N N N N N N 

Quelle Statistische Uberslcht Ober den Strafvollzug, lW-Daten des BRZ (Stichtag 1 September) 

Die durchschnittliche Haftdauer die inhaftierte Männer zum Stichtag verbüßt hatten, 
lag hingegen bei 23,6 Monaten, davon 1 9,4 Monate in Strafhaft und 4,2 Monate in 
Untersuchungshaft. 

30,0 

25,0 

20,0 
.. 
:0 g 15,0 

:; 
10,0 f 

Oe facta Haftdauer in Monaten 
(zum Stichtag 1.9., Männer) 

• 
19,4 

5,0 r:.=�:::;=--"';;;;::;::::;;=-;;;;o;=-�=_=+=., 4,2 

0,0 

§ § § 8 8 8 § 8 8 8 8 8 8 8  N N N N N N N N N N N N N N 

_ Haftdauer U-Halt 

__ Halldauer 5tralhaft 

_ Halldauer gesamt 

Quelle StatIstische Uberslcht uber den Strafvollzug lW-Daten des BRZ (StIchtag 1 September) 

• Haftstatus 

Die durchschnittlich bis zum jährlichen Erhebungsstichtag absolvierte Anhaltezeit 
von allen Gefangenen mit Ausnahme der in einer Maßnahme Untergebrachten bleibt 
über die Jahre relativ konstant. Jene der Untergebrachten steigt zwischen 200 1 und 
2013 um mehr als die Hälfte, von durchschnittl ich 3,5 Jahre (42 Monate) auf 5,8 
Jahre (70 Monate). 
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Haftdauer in Monaten nach Haftstatus 

(untergebrocht v •. andere, Stichtag 1.9.' 
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___ alle Insassen 
ohne Haftstatus 
untergebracht 

Quelle Statistische Uberslcht über den Strafvollzug. lW-Daten des BRZ (Stichtag 1 September) 

Getrennt nach Geschlecht stellt sich die zum Erhebungsstichtag absolvierte 
Anhaltezeit wie folgt dar64: 

50,0 
45,0 

40,0 
35,0 

.. 30,0 � 
c 25,0 0 
::!: 20,0 

15,0 
10,0 
5,0 
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Haftdauer in M onate n nach Haftstatus 

(untergebracht ..,5. andere, Stichtag 1.9., Frauen) 

46,S 
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o 
� 
o 
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N 
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o 
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<r 
� 

o 
N 

- alle Insas.en 

ohne Haft.tatu. 

untergebracht 

Quelle Statistische UberSlcht über den Strafvollzug. lW-Daten des BRZ (Stichtag 1 September) 

.. Die Schwankungen sind durch die vergleichsweise geringe Zahl der weiblichen MaßnahmenInsas­
SInnen bedingt 
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Haftdauer in Monaten nach Haftstatus 
(untergebracht vs. andere, Stichtag 1.9., Männer) 
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Quelle Statistische Uberslcht Ober den Strafvollzug, lW-Daten des BRZ (Stichtag 1 September) 

Die Anhaltezeit untergebrachter Männer steigt - wie auch die jene der Frauen - an, 
während die Anha)tezeit aller anderen Insassen über die Jahre weitgehend gleich 
bleibt. 

Durchschnittliche Haftdauer bei Entlassung65 nach Geschlecht 

Betrachtet man die Haftdauer bei Entlassung (für alle inhaftierten Personen, also 
auch jene, die ausschließlich in Untersuchungshaft waren), so ergibt sich im 
Berichtsjahr für die durchschnittlich in Haft verbrachte Zeit ein Höchstwert von 
9,6 Monaten (2009: 8,0; 20 1 0: 8,3; 201 1 :  8,2; 201 2 :  8,8; 201 3: 8,9). 

• Geschlecht 

Die Haftdauer bei Entlassung betrug für Insassinnen im Berichtsjahr durchschnittlich 
6,8 Monate, bei Insassen hingegen 9,9 Monate. Seit dem Jahr 2008 hat sich 
durchschnittlich in Haft verbrachte Zeit wie folgt entwickelt: 

65 Hier wurden alle Entlassungen eines Jahres gewertet und die durchschnittliche Haftdauer In Mona­
ten (=30,5 Tage) zum Zeitpunkt der Entlassung berechnet 
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Durchschnittliche Haftdauer bei E ntlassung 

___ ... __ ..... � t= . � . .-

8 
'" 

o 
� 
o 
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� 
o 
'" 

9,90 

/ 6,80 
...... 

� durchschnllthche 

Haftdauer Frauen 
�durchschnittliche 

Haftdauer Männer 

Quelle Statistische Uberslcht über den Strafvollzug, lW-Daten des BRZ. AbgangsstatIstik 

Waren Frauen im Berichtsjahr durchschnittlich 5 ,27 Monate in Strafhaft und 1 ,52 
Monate in Untersuchungshaft, beliefen sich diese Werte bei männlichen Gefangenen 
auf 7,95 bzw. 1 ,95 Monate. 

4.1.5 Entlassungen aus Justizanstalten 

I nsgesamt wurden im Jahr 2014 1 1 .608 Personen aus ei ner Haft entlassen 
(20 1 3  waren es 1 1 .8 1 8  Personen), davon rund 1 0% waren Frauen. Ein Blick auf die 
Entlassungspraxis im Jahr 2014 - zunächst für alle Entlassungen inklusive der 
Beendigung von Untersuchungshaften - zeigt Folgendes: Gut ein Drittel aller 
Gefangenen wurde mit Strafende entlassen; rund ein Fünftel wurden gemäß 
§ 46 StGB bedingt aus einer Freiheitsstrafe entlassen. In rund 27% der Fälle handelt 
es sich um nicht weiter differenzierte .Beschlüsse", die aber in der Regel eine 
Untersuchungshaft beenden. 

Entlassungen aus Justizanstallen 2014 
(alle inhaftierten Personen) 

• Strafende 

• Beschluss (v.a. U-Haft) 

• bedingte Entlassung aus der 

Freiheitsstrafe 
• § 133a StVG/Strafvolistreckung 

im Heimatland 
• Therapie statt Strafe (§ 39 

SMG) 
• Auslieferung 

• Reststrafe bezahlt 

• Sonstiges 

Amnestie/Begnadigung 

• Entlassung aus emer 

Maßnahme 

Quelle Statistische Uberslcht über den Strafvollzug lW-Daten des BRZ. Abgangsstatistik 
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Während 32% der Männer eine Strafe bis zum Ende verbüßen mussten, war das bei 
29% der Frauen der Fall. Etwas mehr als ein Fünftel - sowohl bei Frauen, als auch 
bei Männern - wurden bedingt aus einer Freiheitsstrafe entlassen . •  Therapie statt 
Strafe" (§§ 39, 40 SMG) wurde bei männlichen Entlassenen etwas öfter (4% der 
Entlassungen) angewendet als bei Frauen (3% der Entlassungen). 

Entlassungspraxis im Jahr 2014 

Um Personen, die ausschließlich in Untersuchungshaft waren, als verzerrenden 
Faktor aus den Betrachtungen auszuschließen, zeigen die nachstehenden Grafiken 
die verschiedenen Entlassungsarten ausschließlich für inhaftierte Personen mit 
Strafurtei l .66 Rund die Hälfte dieser Personen (46%) blieb bis zum Ende der Strafe 
in Haft, 35% wurden nach § 46 StGB bedingt aus einer Freiheitsstrafe entlassen. 

Insassinnen und Insassen mit Strafurteil 

Art der BHndlgung Ane.II 
Strafende 46% 
bedongte Entlassung aus der Freiheitsstrafe 35% 
Ii 1 33a StVG 6% 
Therapie statt Strafe (§ 39 SMG) 4% 
Reststrafe bezahlt 2% 
Strafvollstreckung Im Heimatland 2% 
Beschluss (v a U-Haft) 1 %  
Amnestie/Begnadigung 1 %  
AusheferunCl 1 %  
Entlassung aus eoner Maßnahme 1 %  
Sonstiges 1 %  
SUMME 100% 

Quelle Statistische Uberslcht Ober den Strafvollzug, lW-Daten des BRZ, AbgangsstatistIk 

• Frauen 

Die Insassinnen werden überwiegend mit Strafende, etwas mehr als ein Drittel 
gemäß § 46 StGB bedingt aus der Freiheitsstrafe entlassen, Mit großem Abstand 
folgen die Entlassungen gemäß § 1 33a StVG als drittgrößte Gruppe der 
Entlassungsgründe bei Insassinnen. Keine statistische Bedeutung hatte der 
Entlassungsgrund .Auslieferung"; Im Berichtsjahr wurden drei Insassinnen gezählt. 

50 Die Abbildung Inkludlert .gelstlg abnorme", zurechnungsunf3hlge Gefangene (untergebracht nach 
§ 21 Abs 1 StGB) 
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Entlassungen 2014 
(Insassinnen mit Strafurteil) 

• Strafende 

• bedingte Entlassung aus der 

Freiheitsstrafe 
• § 133a StVG 

• Therapie statt Strafe (§ 39 SMG) 

• Reststrafe bezahlt 

• Sonstiges 

• Beschluss (v,a U-Haft) 

• Amnestie/Begnadigung 

• Entlassung aus emer Maßnahme 

• Strafvollstreckung Im Heimatland 

Auslieferung 

Quelle Statlstosche Uberslcht Ober den Strafvollzug, lW-Daten des BRZ. Abgangsstahstlk 

• Männer 

Auch die Insassen werden überwiegend - fast die Hälfte - mit Strafende entlassen. 
Der Anteil der bedingten Entlassungen ist mit 35% gleich hoch wie bei den 
Insassinnen. 

Entlassungen 2014 
(Insassen mit Strafurteil) 

• Strafende 

• bedingte Entlassung aus der 

Freiheitsstrafe 
• § 133a StVG 

• Therapie statt Strafe (§ 39 SMG) 

• Reststrafe bezahlt 

• Strafvollstreckung im Heimatland 

• Beschluss (v,a, U-Haft) 

• Amnestie/Begnadigung 

Auslieferung 

• Entlassung aus einer Maßnahme 

Quelle Statistische Uberslcht über den Strafvollzug, lW-Daten des BRZ, Abgangsstatlstok 

Ein anderes Bild erhält man, wenn man nur jene Personen in die Auswertungen 
einbezieht, die zu einer mehr als dreimonatigen Freiheitsstrafe verurteilt wurden. 
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Diese Betrachtungsweise berücksichtigt, dass Erwachsene erst nach Verbüßung von 
drei Monaten überhaupt bedingt entlassen werden können.67 

Insassinnen und Insassen mit Strafurteil und Strafe über 3 Monate 

Art def BeendigUng Anteil 
bedlnQte EntlassunQ aus der Freiheitsstrafe 46% 
Strafende 32% 
§ 1 33a StVG 8% 
Therapie statt Strafe (§ 39 SMG) 5% 
Strafvollstreckung Im Heimatland 3% 
Sonstiges 2% 
Beschluss (v a U-Haft) 1% 
Amnestie/Begnadigung 1% 
Auslieferung 1% 
EntlassunQ aus einer Maßnahme 1% 
Reststrafe bezahlt 0% 
SUMME 1 00% 
Quelle Statistische Uberslcht uber den Strafvollzug lW-Daten des BRZ Abgangsstatistik 

Im Jahr 2014 wurden deutlich mehr Gefangene mit einem Strafurteil über drei 
Monaten vorzeitig68 entlassen (64%), als bis zum Strafende in Haft waren (32%)69. 
Zu beachten ist freilich, dass die mit dem .Haftentlastungspaket" des Jahres 2008 
erzielte Steigerung der Zahl der bedingten Entlassungen fast zur Gänze auf die neu 
eingeführte bedingte Entlassung aus teilbedingten Freiheitsstrafen zurückgeht. Der 
Anteil der Begnadigungen und Amnestien sowie der Entlassungen nach 
§ 1 33a StVG liegt bei 0,7% bzw. 8%. 
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Quelle Statistische Uberslcht über den Strafvollzug, lW-Daten des BRZ, Abgangsstatistik 

Im Gegensatz zum Vorjahr - die Entlassungspraxis hatte sich geringfügig im Sinne 
eines leichten Rückgangs vorzeitiger Entlassungen und eines Anstiegs der 
Anhaltungen bis zum Strafende verändert - ist die Zahl der vorzeitigen Entlassungen 

.7 Jugendliche und Junge Erwachsene können schon nach einem Monat bedingt entlassen werden � 46 Abs 3 StGB) 
Als vorzeitige Entlassungen gelten Entlassungen nach § 1 33a StVG, §§ 39, 40 SMG, §§ 46, 47 

StGB, Begnadigungen und die Strafvollstreckung Im Heimatland 
.9 In der Abbildung sind ,geistig abnorme' zurechnungsunfähige Straftater (untergebracht nach 
§ 21  Abs 1 StGB) ausgeschlossen 
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über den Wert des Jahres 2008 angestiegen und hat damit einen neuen Höchststand 
erreicht. Dementsprechend sind die Anhaltungen bis zum Strafende auf einen neuen 
Tiefstand zurückgegangen. Im Vergleich zu 2001 und früher ist die Erhöhung des 
Anteils der vorzeitigen Entlassungen bei Gefangenen mit Strafzeiten von mehr als 
drei Monaten markant. Die Zahl der Begnadigungen bzw. Amnestien war seit 2008 
weitgehend konstant, im Berichtsjahr wurde allerdings neuerlich ein Rückgang 
verzeichnet. Die Entlassungen nach § 1 33a StVG beliefen sich mit 499 in etwa auf 
den Wert des Jahres 20 1 2. 

• Frauen 

Entlassungen 2014 
(Insassinnen, Strafen über 3 Monate) 

• bedingte Entlassung aus der 

Freiheitsstrafe 

• Strafende 

• § 133. StVG 

• Therapie statt Strafe l§ 39 SMG) 

• Amnestie/Begnadigung 

• Strafvollstreckung Im Heimatland 

• Sonstiges 

• Reststrafe bezahlt 

Entlassung aus einer Maßnahme 

Quelle Statistische Uberslcht uber den Strafvollzug. lW-Daten des BRZ, Abgangsstat.st.k 
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• Männer 
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Entlassungen 2014 
(Insassen, Strafen über 3 Monate) 

• bedingte EntlassunB aus der 

Freiheitsstrafe 

• Strafende 

• § 133a StVG 

• Therapie ,tatt Strafe I§ 39 SMGI 

• Strafvollstreckung im Heimatland 

• Sonstiges 

• Amnestie/Begnadigung 

• Auslieferung 

• Entlassuni aus einer Maßnahme 

Quelle StatistIsche Uberslcht Ober den Strafvollzug; lW-Daten des BRZ. Abgangsstatlsttk 

Entlassungen nach § 1 33a StVG. Amnestien und Begnadigungen 

Nur 0.5% aller Entiassungen70 (55 Fälle, davon neun Frauen) waren Begnadigungen 
oder Amnestien. Die mit dem Strafrechtsänderungsgesetz 2008 neu eingeführte 
Möglichkeit für Ausländer, dass vom Vollzug der Strafe (nach Verbüßung der Hälfte) 
vorläufig abgesehen werden kann, wenn sich der Gefangene bereit erklärt, das Land 
zu verlassen (§ 1 33a StVG), wurde in rund 4% aller Entlassungen7! angewandt. 

I m  Jahr 201 4  wurden in Summe 499 Personen nach § 1 33a StVG entlassen, davon 
waren rund 7% Frauen (35 Personen). Dieser Wert ist rund 5% niedriger als im 
Vorjahr und nach der höchsten Anzahl seit Einführung der Bestimmung im Jahr 2013 
in etwa ein Wert wie im Jahr 201 2 .  Die größten Gruppen waren - wie auch in den 
Vorjahren - Staatsangehörige von Rumänien, Ungarn. der Slowakei und Polen. 
Auffällig ist der Rückgang der Entlassungen nach § 1 33a StVG bei 
Staatsangehörigen von Nigeria und Georgien. 

10 InklUSive der Beendigung von Untersuchungshaften 11 Der Entlassungsgrund .Strafvollstreckung im Heimatland" wurde hier nicht mItgezählt. 
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2008 2009 2010  2011 2012 2013 2014 
Rumänien 64 79 1 1 0  85 1 06  125 104 
Unaarn 64 62 57 50 62 87 80 
Slowakei 38 43 41  51  41  61  76 
Polen 22 1 5  37 23 35 29 26 
Tschechien 23 23 1 8  2 1  28 1 9  30 
Serbien 6 1 1  23 30 32 33 49 
Georcilen 7 10 24 22 22 1 2  6 
Moldawien 1 3  7 2 1  1 1  9 1 5  1 1  
Niaeria 5 9 1 1  24 1 5  1 1  4 
Serbien und 
Monteneoro 1 7  9 1 4  5 3 5 4 
Deutschland 1 6  6 7 6 9 4 7 
Türkei 4 7 1 1  9 3 6 10 
Kroatien 1 0  7 7 5 9 3 6 
BulOanen 3 4 9 9 1 9  28 12 
Mazedonien 2 3 3 1 3  1 4  1 4  5 
Bosnien-
Herzeaowina 8 2 2 8 1 1  1 0  9 
Andere 48 38 65 60 72 65 60 
GESAMT 350 335 460 432 490 527 499 

. .  
Quelle. Statistische Uberslcht uber den Strafvollzug, lW-Daten des BRZ, Abgangsstatistik 

Bei den Frauen betrafen die Entlassungen nach § 1 33a StVG zu rund einem Viertel 
ungarische, zu rund 1 4% slowakische und zu rund 1 1 %  rumänische 
Staatsangehörige. 

Staatsanaehöriakeiten der nach & 1 33a StVG entlassenen Frauen 2014 

StaalsanaehÖriokeit Anteil 
Unaarn 26% 
Slowakei 1 4% 
Rumänien 1 1 %  
Slowenien 9% 
Polen 9% 
Tschechien 6% 
Bulaanen 6% 
Serbien 6% 
Armenlen 3% 
Italien 3% 
Serbien und Montenearo 3% 
Kroatien 3% 
Staatenlos 3% 
GESAMT 100% 

. .  
Quelle: StatistIsche Uberslcht über den Strafvollzug; lW-Daten des BRZ, AbgangsstatIstIk 

Entlassungspraxis 2014 im regionalen Vergleich72 

Es gab im Jahr 20 14 insgesamt 2,791 (20 1 3 : 2 .51 1 )  bedingte Entlassungen aus 
Freiheitsstrafen73 und in weiteren 499 Fällen (201 3: 527) erfolgte eine vorzeitige 

72 Es werden sämtliche bedIngten Entlassungen , Entlassungen aufgrund von Entscheidungen des 
BundespräsIdenten, nach § 39 SMG sowie nach § 1 33a StVG als .vorzeitig" gewertet, alle anderen 
Formen der Entlassung mit Ausnahme Jener zum Strafende hingegen als .Sonstiges". 
73 Enthalten sind bedingte Entlassungen nach § 46 StGB und § 47 StGB von inhaftierten Personen 
mit Strafurteil .  
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Entlassung gemäß § 1 33a StVG. 
Oberlandesgerichtssprenpeln und 
untenstehenden Tabelle7 . 

Entlassung bei Verba-
ßung der Halbstrafe 

bzw zum frOhesImOg-
OLG Sprengel liehen Zeitpunkt 

(Mlndesthaftdauem 
gemaß § 46 Abs 1 und 

3 SIGBI 
Graz 20% 
Innsbruck 46% 
L,nz 10% 
Wien 12% 

128 

Eine Aufgliederung dieser Entlassungen nach 
Entlassungszeitpunkten findet sich in der 

Entlassung ZWIschen Entlassung bei Entlassung nach 
VertlOßung von der VertlOßung von VertlOßung von 

1/2 und 213 der Strafe 213 der Strafe 2I3 der Snfe 

22% 43% 15% 
18% 33% 3% 
21% 31% 38% 
24% 40% 24% 

Quelle StatIStISche Uberslcht uber den Strafvollzug. lW-Daten des BRZ, Abgangsstatislik 

Studien zur bedingten Entlassungspraxis in Österreich fokussierten In der 
Vergangenheit häufig auf einen regionalen Vergleich. Pi/gram (2005) verglich 
beispielsweise die Praxis der vorzeitigen Entlassung 2001 bis 2004 für ein Sampie 
von über 27.000 Gefangene und konstatierte beachtliche regionale Unterschiede, die 
auch bei Berücksichtigung der Unterschiede in den Straflängen und anderer 
intervenierender Faktoren (wie z. B . die Häufigkeit teilbedingter Strafen oder von 
Amnestien und Begnadigungen) nicht verschwanden.75 Nogratnig (201 2) setzte sich 
mit den Auswirkungen des Haftentlastungspakets 2008 auseinander und konnte 
nachweisen, dass die Entlassungen zu Strafende erheblich zurückgedrängt werden 
konnten. Die regionalen Unterschiede vor allem in der Frage, ob überhaupt eine 
vorzeitige Entlassung gewährt wird, blieben.76 

Auch der Verg leich der Entlassungspraxis aus den Gefangenenhäuser im Jahr 201 4 
zeigt regionale Unterschiede: So wurden in den OLG-Sprengeln Wien und Graz 
jeweils rund 50% der Insassinnen und Insassen erst mit Strafende entlassen, 
hingegen mussten im OLG-Sprengel Innsbruck lediglich 32% ihre Strafe bis zum 
Ende verbüßen. Demgegenüber wurden OLG-Sprengel Innsbruck über 55% der 
inhaftierten Personen vorzeitig aus der Haft entlassen, während der Anteil der 
vorzeitig Entlassenen in den übrigen OLG-Sprengel zwischen 43% und 50% lag. 

" Hier Sind Entlassungen nach § 1 33a StVG nicht enthalten 
75 PI/gram (2005) Die PraxIs der (bedingten) Strafentlassung Im regionalen Vergtelch Befunde auf 
neuer statistischer Grundlage. 79-104 In Moderner Strafvollzug - Sicherheit und Resozialisierung 
Schnftenrelhe des BundesminIstenums fiJr JUStiZ, Band 1 22 Neuer wissenschaftlicher Verlag ,. Nogralmg (2012)  Traum und Wirklichkeit einer bedingten Entlassung Eine Bilanz nach vier Jahren 
Haftentlastungspaket Schnftenrelhe des Bundesmlnlslenums fur JustiZ, Band 1 54 Neuer wissen­
schaftlicher Verlag 

III-195 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 07 Tätigkeit Strafjustiz T 2 (gescanntes Original)30 von 100

www.parlament.gv.at



129 

Entlassungen 2014 nach OLG Sprengel 

Graz 

Innsbruck 

• Strafende 

Unz • vorzeitige Entlassung 

• Sonstiges 

Wien 

20% 40% 60% 80% 100% 
Quelle Statistische Uberslcht uber den StrafvOllzug lW-Daten des BRZ, Abgangsstatistik 

Eine Betrachtung der Entlassungen verurteilter Insassinnen und Insassen nach OLG 
Sprengel zeigt, dass die Entlassungspraxis bei Männern und Frauen wenig differiert, 
Auffällig ist aber, dass im OLG Sprengel Graz im Jahr 201 4 die Hälfte der Frauen 
vorzeitig entlassen wurden, bei den Männern war das aber nur in 40% der Fal l .  

Entlassungen 2014 nach OLG Sprengel, Frauen 

Graz 

Innsbruck 

• Strafende 

Unz • vorzeitige Entlassung 

• Sonstiges 

Wien 

Quelle Statistische Uberslcht Uber den Strafvollzug, lW-Daten des BRZ. Abgangsstatistik 
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Entlassungen 2014 nach OLG Sprengel, Männer 

Graz 

Innsbruck 

• Strafende 

Unz • vorzeitige Entlassung 

• Sonstiges 

Wien 

20% 40% 60% 80% 100% 

Quelle Statistische UberSlcht uber den Strafvol lzug. lW-Daten des BRZ. Abgangsstatistik 

Wird aber die Entlassungspraxis aus den Gefangenenhäusern aus Strafen von mehr 
als drei Monaten einer genaueren Betrachtung unterzogen, zeigt sich das bereits in 
früheren Studien mehrfach konstatierte .Nord-Süd-Ost-West-Gefälle": 

Graz 

Innsbruck 

0% 20% 

Entlassungen 2014 nach OLG Sprengel 
(Strafen über 3 Monatel 

40% 60% 80% 

• Strafende 

• vorzeitige Entlassung 

• Sonstiges 

100% 

Quelle Stalislische Uberslcht Uber den Strafvollzug . lW-Daten des BRZ. Abgangsstalistlk 

Während in Westösterreich (OLG-Sprengel Linz und Innsbruck) 70% bzw. 76% 
vorzeitig entlassen werden, sind es im OLG-Sprengel Graz mit 60% und im OLG­
Sprengel Wien mit 56% deutlich weniger. Im Berichtsjahr nahmen die vorzeitigen 
Entlassungen aus der Haft im OLG Sprengel Linz ( - 1%) leicht ab, i n  allen anderen 
Sprengel zu (Graz: +4%, Innsbruck: +3%, Wien: +2%). Dementsprechend sank in 
diesen Sprengeln der Anteil jener Personen, die ihre Strafe bis zum Ende verbüßten. 
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Graz 

Innsbruck 

llnz 

Wien 

1 31 

Entlassungen 2014 nach OLG Sprengel 
(Strafen über 3 Monate), Frauen 

• Strafende 

• vorzeitige Entlassung 

• Sonstiges 

Quelle Statistische Uberslcht uber den Strafvollzug, lW-Daten des BRZ, Abgangsstatistik 

Während im OLG-Sprengel Wien rund ein Drittel der inhaftierten Frauen im Jahr 
20 1 4  die Strafe bis zum Ende verbüßen musste, wurden in den anderen OLG­
Sprengel zumindest drei Viertel der Insassinnen vorzeitig entlassen. Spitzenreiter ist 
mit 82% der OLG-Sprengel Graz. 

Eine Betrachtung der entlassenen Insassen zeigt, dass Männer häufiger die Strafe 
bis zum Ende verbüßen müssen. Der Anteil der vorzeitigen Entlassungen liegt in 
allen OLG-Sprengeln bei den Männern unter jenem der Frauen. 

Es gilt jedoch zu beachten, dass die absoluten Zahlen der entlassenen Frauen 
(Wien: 276, Linz: 60, Innsbruck: 55, Graz: 76) im Vergleich zu jenen der Männer 
niedrig sind (Wien: 2805, Linz: 923, Innsbruck: 555, Graz: 1 .096). 

Graz 

Innsbruck 

Unz 

Wien 

0% 20% 

Entlassungen 2014 nach OLG Sprengel 
(Strafen über 3 Monate), Männer 

40% 60% 80% 

• Strafende 

• vorzeitige Entlassung 

• Sonstiges 

100% 

Quelle Statostische Uberslcht über den Strafvollzug, lW-Daten des BRZ, Abgangsstatistik 
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Eine nach Landesgerichtssprengeln differenzierte Betrachtungsweise zeigt, dass der 
Anteil vorzeitiger Entlassun�en von 4 1  % (LG-Sprengel Krems) bis zu 95% (LG­
Sprengel Eisenstadt) reicht 7 

lG Krems 

LG Ried 

lG Korneuburg 

LG St. Pölten 

LGSt Graz 

LG Leoben 

LG Klagenfurt 

lG llOz 

LG Salzburg 

lGSt Wien 

LG Innsbruck 

lG Wr. Neustadt 

LG Feldkirch 

LG Wels 

lG Eisenstadt 

0% 10% 

Entlassungspraxis aus gerichtlichen Gefangenenhäusern 
(Strafen über 3 Monate) 

20% 30% 40% 50% 60% 70% 

• Strafende • vorzeitige Entlassung • Sonstiges 

80% 90% 

Quelle Statistische UberSlcht Ober den Strafvollzug, lW-Daten des BRZ, Abgangsstattstlk 

LG Wr. Neustadt 

lGSt Wien 

lG Wels 

lG 5t, Pötten 

LG Salzburg 

LG RIed 

lG Unz 

lG leoben 

LG Krems 

lG Korneuburg 

lG Klagenfurt 

lG Innsbruck 

lGSt Gral 

lG Feldktrch 

lG Elsenstadt 

0% 

Entlassungspraxis aus gerichtlichen Gefangenenhäusern 
(Strafen über 3 Monate), Frauen 

20% 40% 60% 
_ Strafende _ vorzeitige Entlassung _ Sonstiges 

80% 

Quelle Daten des BRZ aus der Integnerten Vollzugsverwaltung (lW), Abgangsstatistik 

JOO% 

100% 

77 Die unterschiedlichen Anteile lellbedingter Freiheitsstrafen nach Sprengel wurden hier nicht beruck­
slchtlgt 
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Bei Insassinnen gerichtlicher Gefangenenhäuser reicht der Anteil vorzeitiger 
Entlassungen von 1 00% (Landesgerichtssprengel Eisenstadt, Feldkirch, Graz) bis 
50% (Landesgerichtssprengel Wiener Neustadt). 

Weniger häufig als bei den Frauen sind die vorzeitigen Entlassungen von Insassen, 
wie die nachfolgende Grafik zeigt: 

lG Krems 

lG Ried 

lG Korneuburg 

lG St P61ten 

lGSt Graz 

lG leoben 

lG t<lagenfurt 

lG lInz 

lG Salzburg 

lG Innsbruck 

lG Wr Neustadt 

lGSt Wien 

lG feldkltch 

lG Wel, 

lG Elsenstadt 

Entlassungspraxis aus gerichtlichen Gefangenenhäusern 
(Strafen über 3 Monate), Männer 

• Strafende _ vorzeitige Entlassung _ Sonstiges 

Quelle Statistische Uberslcht uber den Strafvollzug, lW-Daten des BRZ, Abgangsstatistik 

Die beiden folgenden Abbildungen stellen die Entlassungspraxis aus vergleichbaren 
Strafvollzugsanstalten einander gegenüber, zunächst für Anstalten, in denen 
mittellange Freiheitsstrafen verbüßt werden J8 Der größte Anteil vorzeitig Entlassener 
findet sich findet sich in den Jahren 201 1 bis 20 14 in der Justizanstalt Suben 
(Landesgerichtsprengel Ried). 

'" Nur tur Insassen, die aus einer Strafhaft entlassen wurden 
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Entlassungen aus mittellangen Freiheitsstrafen 2011-2014 

100% 

90% 
80% 

70% 

60% 

50% • Sonstiges 

40% • vorzeitige Entlassung 

30% • Strafende 

20% 

10% 

0% 

201 1  2012 2013 

Hirtenberg Sonnberg Suben 

Quelle Statistische Uberslcht Ober den Strafvollzug. lW-Daten des BRZ. Abgangsstahstlk 

Bei den Strafvollzugsanstalten für lange Freiheitsstrafen gibt es deutliche 
Unterschiede in der Entiassungspraxis. Während in der Justizanstalt Garsten 
(Landesgerichtsprengel Steyr) im Berichtsjahr 1 7% bis zum Strafende in Haft waren. 
waren es in den Justizanstalten Graz-Karlau und Stein 42% bzw. 45%. Die Zahlen 
der "VolIverbüßer" sanken jedoch im Vergleich zum Vo�ahr in den Justizanstalten 
Graz-Karlau und Stein. in der Justizanstalt Garsten war ein leichter Zuwachs von 1 % 
zu verzeichnen. 

100% 

90% 
80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

201 1  2012 2013 

Garsten 

Entlassungspraxis aus langen Freiheitsstrafen 2011-2014 

• Sonstiges 

• vorzeitige Entlassung 

• Strafende 

2014 201 1  2012 2013 2014 

Graz-Karlau Stein 

Quelle Statistische Uberslcht Ober den Strafvollzug. lW-Daten des BRZ. AbgangsstatistIk 

Ein Blick auf die Entlassungspraxis der Justizanstalt Schwarzau in den Jahren 201 1 
bis 20 1 4  zeigt. dass die Insassinnen weit überwiegend vorzeitig entlassen werden. 
Allerdings ist im Berichtsjahr eine Zunahme der "Voliverbüßerinnnen" von 7% auf 
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1 8% zu beobachten. In absoluten Zahlen bedeutet das eine Zunahme von vier auf elf 
Frauen, die ihre Strafe bis zum Ende verbüßten. 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

SO% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

• • 
• • • • • • • 
• 

2011 

Entlassungen von Frauen aus der Justizanstalt Schwarzau 2011-2014 

• • • 
• 

I • 
2012 

• 
• • • • 
• • • 

Schwarzau 

2013 

• 
I • • 
• • • 

2014 

• Sonstiges 

• vorzeitige Entlassung 

• Strafende 

Quelle Statistische Uberslcht uber den Strafvollzug, lW-Daten des BRZ Abgangsstatostlk 

4.2 BESCHREIBUNG DER GEFANGENENPOPULATION NACH 
SOZIALMERKMALE N, SOZIAL E  I NTERVENTION UND 
GESUNDH EITSVERSORGUNG 

4.2.1 Insassi nnen und Insassen von Justizanstalten nach Sozialmerkmalen 

Grundsätzlich stehen im so genannten "Sozialarbeitermodul" der Integrierten 
Vollzugsverwaltung Informationen zur familiären Situation, zu Ausbildung und Beruf 
(höchster Schulabschluss, erlernter bzw. ausgeübter Beruf), zu Einkommen sowie 
zur Wohnsituation vor der Haft zur Verfügung. Der Anteil der fehlenden Einträge bei 
diesen Daten ist - trotz deutlicher Verbesserung in den letzten Jahren - noch immer 
relativ hoch und verhindert in vielen Bereichen aussagekräftige Auswertungen für 
alle inhaftierten Personen. Daher werden die Auswertungen, wo nötig, auf 
ausgewählte Subgruppen - Österreicher/innen, zu denen tendenziell mehr 
Information vorhanden ist, bzw. Anstalten, in denen die Sozialarbeiter/innen die IW 
besser nützen - eingeschränkt. 

Familienstand 

Relativ gut ausgefüllt und daher für alle inhaftierten Personen verwendbar ist das 
Feld über den Familienstand zum Stichtag 1 .  September 20 1 4. Demnach sind rund 
64% aller Gefangenen ledig, rund 1 8% verheiratet und circa 1 6% geschieden. 

Bei knapp 1 0% der Frauen (bei den Männern: 2,6%) war kein Eintrag in der IW über 
den Familienstand vorhanden. Im Vergleich zu männlichen Insassen waren mehr 
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Frauen geschieden, verwitwet oder verheiratet. H ingegen waren im Vergleich mehr 
Männer ledig . 

Familienstand zum Stichtao 

Familienstand Manner Frauen 
geschieden 15,95% 24,33% 
lediq 64,50% 52,58% 
verheiratet 1 8,36% 1 8,76% 
verwitwet 1 , 10% 4,33% 
eingetragene Partnerschaft 0,09% 0,00% 
Gesamtergebnis 100,00% 100,00% 

-
Quelle Statistische Uberslcht Ober den Strafvollzug, lW-Daten des BRZ (Stichtag 1 September) 

Im Vergleich dazu ist die österreich ische Wohnbevölkerung über 1 5  Jahren laut 
Erwerbsstatistik 201 2 mehrheitlich verheiratet (Frauen: , zu weniger als einem Drittel 
ledig. Selbst wenn man in Betracht zieht, dass die Insassenpopulation jünger ist als 
die österreichische Bevölkerung79, sind überdurchschnittlich viele Insassinnen und 
Insassen ledig. 

Wohnsituation 

Weniger gut dokumentiert ist die Wohnsituation der Insassinnen und Insassen vor 
ihrer Inhaftierung. Die meisten derer, für die 2014 Daten zur Verfügung stehen, 
wohnten vor der Haft in Miete/Untermiete bzw. waren "Mitbewohner", nämlich 72%; 
nur 14% waren "unterstandslos". Gleich hoch ist der Anteil (rund 7%) jener, die 
entweder in einer öffentlichen Einrichtung wohnten (bzw. in Bundesbetreuung 
waren), also kein eigenes Zuhause hatten,  oder aber selbst Eigentum am 
Wohnobjekt (6,7%) angaben. 

Bei rund 38% der inhaftierten Frauen (Männer: 31 %) war kein Eintrag zur rechtlichen 
Wohnsituation vorhanden. Im Vergleich zu männlichen Insassen waren mehr Frauen 
In einem Mietverhältnis, hingegen gaben mehr Männer an als "Mitbewohner" zu 
leben: 

Rechtliche Wohnsituation zum Stichtao 

Manner Frauen 
Mitbewohner 29.59% 1 8,67% 
Eigentum 6. 74% 6,63% 
Miete 40.44% 50,60% 
öffentliche Einnchtung 5.87% 4,52% 
Untermiete 2.32% 2,71 %  
unterstandslos 1 3.59% 16,87% 
BundesbetreuunQ 1 .45% 0,00% 
Gesamtergebnis 100.00% 100.00% 

.. 
Quelle Statistische Uberslcht Ober den Strafvollzug. lW-Daten des BRZ (Stichtag 1 September) 

79 Das durchschnittliche Alter der Gefangenen betrug am 1 September 2014 rund 36 Jahre (Frauen 
rund 36 Jahre. Manner rund 37 Jahre) Das durchschnittliche Alter der österreich ischen Bevölkerung 
betrug zu Jahresbeginn 2014 rund 42 Jahre 
(http IIwww statistik aVweb delstatlstlkenlbevoelkerunglbevoelkerungsstrukturlbevoelkerung nach al 
ter geschlechVlndex html, abgerufen am 1 8 5 2015) 
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Zum Vergleich wohnten rund 42% der österreichischen Wohnbevölkerung (mit 
Hauptwohnsitzmeldung) zur Miete bzw. Untermiete. Rund 50% gaben an, 
Eigentümer zu sein.so 

Zur persönlichen Wohnsituation muss festgestellt werden, dass nur bei circa 60% 
aller Insassinnen und Insassen ein Eintrag in der IW vorhanden ist. Von diesen 
inhaftierten Personen lebten die meisten (28%) alleine, jeweils rund ein Fünftel lebte 
bei den Eltern bzw. bei der Familie, rund ein Zehntel in einer Wohngemeinschaft. 

Bei mehr als der Hälfte der Frauen war kein Eintrag vorhanden, was sich 
naturgemäß auf die Aussagekraft der dargestellten Daten auswirkt. Bei den Männern 
fehlte bei circa 40% eine entsprechende Information. 

Wie die nachstehende Tabelle zeigt, wohnten mehr Frauen als Männer vor der 
Inhaftierung bei der Familie oder in einer Lebensgemeinschaft. Hingegen lebten 
mehr männlichen Insassen bei den Eltern oder als Mitbewohner: 

Persönliche Wohnsituation zum Stichtao 

Manner Frauen 
bei den Eltern 21 ,42% 1 5.60% 
alleme 28,03% 25 60% 
Lebensaememschaft 1 8,87% 24,00% 
mit Familie 20,80% 31 ,20% 
Wohnaemelnschaft 1 0,88% 3,60% 
Gesamterqebnls 1 00,00% 100,00% 

Quelle Statistische Uberslcht uber den Strafvollzug lW-Daten des BRZ (Stichtag 1 September) 

Die Zeitreihen über die Lebensformen der Bevölkerung lassen einen 
demographischen Wandel ablesen. So lebten beispielsweise im Jahr 1 971 noch 
5,4% der Männer und 1 1 ,8% der Frauen alleine in Privathaushalten. 2014 waren es 
bei Männern bereits 14 ,9% und bei Frauen gar 1 8%.81 

Bildung 

Über die Bildung der Insassinnen und Insassen gemessen am höchsten 
Schulabschluss können nicht für alle Gefangenen Aussagen gemacht werden, da 
der Anteil der fehlenden Werte über alle inhaftierten Personen hinweg rund 64% 
beträgt. Schränkt man die Betrachtungen auf Gefangene mit österreichischer 
Staatsangehörigkeit ein, so fehlt bei rund der Hälfte ein Eintrag zur Bildung 
(Fehlbestand bei Frauen 63,67% und bei Männern 49, 1 3%). 

Rund zwei Drittel (64%) der inhaftierten Personen mit österreichischer 
Staatsbürgerschaft haben nicht mehr als höchstens einen Pflichtschulabschluss (für 
33% ist der Hauptschulabschluss, für 20% das Polytechnikum, für 5% eine 
Volksschule und für 6% eine Sonderschule als höchster Abschluss verzeichnet). Ein 
Viertel (25%) hat eine Berufsschule absolviert und nur 8% haben Matura oder einen 

80 http IIwww statistik aVweb de/statlstlken/wohnen/wohnsltuatlon/lndex html (abgerufen am 
1 8 5 2015) 
••  http IIwww statistik aVweb de/statlstlken/bevoelkerung'haushalte familien lebensformen/ lebens­
formenilndex htrnl (abgerufen arn 1 8  5 201 5) 
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höheren Abschluss. Im Vergleich dazu liegt 201 2  der Anteil der Personen mit Matura 
und/oder Hochschulabschluss österreichweit laut Bildungsstandregister der Statistik 
Austria bei rund 30%, der Anteil der Personen mit Pflichtschulabschluss als 
höchstem Bildungsniveau nur bei rund 1 9%.82 Mit Vorsicht bei der Interpretation 
aufgrund der fehlenden Werte kann konstatiert werden, dass das Bildungsniveau 
österreichischer Insassinnen und Insassen weit unter dem der Allgemeinbevölkerung 
liegt. 

Beschränkt man die Auswertung der Variable "Bildung" auf Österreicher/innen in 
jenen drei Anstalten, in denen rund 83% der Insassinnen (rund 75%) und Insassen 
(rund 84%) einen Eintrag zur höchsten abgeschlossenen Bildung haben, nämlich 
Wien-Favoriten, Feldkirch und Sonnberg , liegt der Anteil der 
Pflichtschulabsolventen auch bei rund 64%. 

Höchster Schulabschluss österreichischer Männer (FAV FDK SON) , , 

MAnner 
Studium 2,26% 
BFS 27,55% 
Volksschule 3,02% 
Hauptschule 32,45% 
POlytechnikum 22,26% 
keiner 0,38% 
AHS 3,02% 
BHS 2,64% 
allg Sonderschule 6,04% 
Fachhochschule 0,38% 
Gesamtergebnis 100,00% 

- .. Quelle Statistische UberSlcht uber den Strafvollzug, lW-Daten des BRZ (Stichtag 1 September) 

Zum Vergleich wiesen rund 4% der Insassinnen der Justizanstalt Schwarzau83 mit 
österreichischer Staatsbürgerschaft keinen Abschluss auf, knapp drei Viertel der 
Insassinnen hatten einen Pflichtschulabschluss 

Höchster Schulabschluss österreichischer Frauen (SWR) 

Frauen 
Studium 1,96% 
BFS 1 3,73% 
Volksschule 3,92% 
Hauptschule 37,25% 
POlytechnikum 27 ,45% 
keiner 3,92% 
AHS 1 ,96% 
BHS 3,92% 
allQ Sonderschule 5,88% 
Gesamtergebnis 100 00% 

Quelle Statistische Uberslcht Ober den Strafvollzug, lW-Daten des BRZ (Stichtag 1 September) 

., 
http IIwww statistik at/web delstallstlkenlblldung und kulturlblldungsstand der bevoelkerungl 

Index html (abgerufen am 1 8.5.201 5) 
.3 Bel rund 40% der Insassinnen gab es keinen entsprechenden Eintrag In der IW 
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Einkommen 

1 8% der österreichischen Insassinnen und Insassen, deren Einkommenssituation vor 
der Inhaftierung in der IW dokumentiert ist,54 lebten von der Sozial- oder 
Notstandshilfe, weitere 27% bezogen Arbeitslosengeld und 14% waren überhaupt 
einkommenslos. Das bedeutet, dass mehr als die Hälfte (59%) dieser Personen kein 
(Arbeits-)Einkommen hatte. 

Auch eine Sonderauswertung für jene Anstalten, in denen rund 89% der inhaftierten 
Personen einen Eintrag zum Feld "Einkommen" haben ( in den Justizanstalten 
Feldkirch, Sonnberg und Wien-Favoriten), zeigt ein ähnliches Ergebnis: 56% der 
inhaftierten Personen mit österreichischer Staatsbürgerschaft hatten kein 
(Arbeits-)Einkommen vor der Haft. 

Einkommenssituation österreichischer Männer IFAV FDK SON) , , 

Manner 
selbst3ndlQ 7,75% 
emkommenslos 1 3,03% 
PensIon 3,52% 
Angestellter 1 1 ,62% 
NotstandshIlfe 1 1 ,27% 
Sonstiges 4,93% 
ALG BezuQ 23,59% 
HIlfsarbeIter 8,80% 
AMS Kurs 0,70% 
FacharbeIter 7,39% 
SozIalhIlfe 7.04% 
Beamter 0,35% 
Gesamtergebnos 100,00% 

Quelle StatIstIsche Uberslcht uber den Strafvollzug, lW-Daten des BRZ (StIchtag 1 September) 

Im Vergleich zu den österreichischen männlichen Insassen der Justizanstalten 
Feldkirch, Sonnberg und Wien-Favoriten stellte sich die Situation der in der 
Justizanstalt Schwarzau inhaftierten Frauen mit österreichischer Staatsbürgerschaft 
wie folgt dar (Eintragungen waren bei rund 78% der Frauen vorhanden): 

Einkommenssituation österreichischer Frauen ISWR) 

Frauen 
selbst3ndlg 4 ,48% 
emkommenslos 10,45% 
PensIon 1 9,40% 
Angestellter 8,96% 
NotstandshIlfe 1 9,40"10 
SonstIges 2,99% 
ALG Bezug 1 4,93% 
HilfsarbeIter 1 , 49% 
SozIalhI lfe 1 7,91% 
GesamterQebnls 100,00% 

Quelle StatIstIsche Uberslcht Ober den Strafvollzug, lW-Daten des BRZ (SIIchtag 1 September) 

BA 
Bel rund 60% der OsterreIchIschen InsaSSInnen/Insassen ISt dIe Variable ,EInkommen' In der IW 

eIngetragen 
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4.2.2 Soziale Intervention im Strafvollzug 

Vollzugsstatus zum Stichtag 

Das Strafvollzugsgesetz sieht differenzierte Formen der Unterbringung für 
verschiedene Insassengruppen bzw. zu verschiedenen Phasen einer Haft vor. Zum 
Stichtag 1 .  September 2014 befand sich der größte Teil der Gefangenen in keiner 
speziellen Vollzugsform, sondern im Normalvollzug (56%). Ein Fünftel der Insassen 
war im gelockerten Vollzug (§ 1 26 StVG) oder im Entlassungsvollzug (§ 144ff StVG), 
1 6% im Erstvollzug (§ 1 27 StVG) untergebracht. 

M8nner Frauen 
Normalvollzug 57% 48% I gelockerter Vollzug und Entlassungsvollzug 20% 26% 
Erstvollzug 16% 19% 

-
Quelle Statistische Uberslcht Ober den Strafvollzug, lW-Daten des BRZ (Stichtag 1 September) 

Bei den Personen mit österreichischer Staatsbürgerschaft befindet sich ein größerer 
Teil im gelockerten oder Entlassungsvollzug als bei Fremden, die häufiger im 
Normalvollzug angehalten werden. Frauen sind häufiger im gelockerten, Erst- oder 
Entlassungsvollzug untergebracht als Männer. 

Vollzuasstatus zum Stichtaa (österr Staatsbüraerschafll 

M8nner Frauen 
NormalvollzuQ 45% 41 % 

I gelockerter Vollzug und Entlassungsvollzug 25% 27% 
ErstvollzuQ 15% 1 9%  

Quelle Statistische Uberslcht über den Strafvollzug lW-Daten des BRZ (Stichtag 1 September) 

Vollzuasstatus zum Stichtaa (andere als österr Staatsanaehöriakeit)85 

M8nner Frauen 
NormalvollzuQ 69% 57% I gelockerter Vollzug&Entlassungsvollzug 15% 24% 
ErstvollzuQ 16% 18% 

Quelle Statistische Uberslcht Ober den Strafvollzug, lW-Daten des BRZ (Stichtag. 1 . September) 

Bei Jugendlichen waren zum Stichtag 47% im Normalvollzug untergebracht. 

Ausgang gemäß § 99a StVG 

Ausgang gem. § 99a StVG, also das Verlassen der Anstalt für einen gewissen (im 
Regelfall bis zu zwölfstündigen) Zeitraum, ist einem .nicht besonders gefährlichen 
Strafgefangenen" auf sein Ansuchen hin höchstens zweimal im Vierteljahr zu 
gestalten, wenn dieser wichtige persönliche, wirtschaftliche oder rechtliche 
Angelegenheiten zu erledigen hat, sowie zur Aufrechterhaltung persönlicher und 
sozialer Beziehungen. Im gelockerten Vollzug (§ 1 26 StVG) sowie im 
Entlassungsvollzug (§ 1 47 StVG) haben inhaftierte Personen erweiterte 

85 Inhaftierte Personen, deren Staatangehongkelt nicht bekannt war, sind In dieser Auswertung nicht 
enthalten 
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Möglichkeiten, Ausgänge zu erhalten. Die Entscheidung über den Ausgang steht der 
Anstaltsleitung zu. 

Betrachtet werden Personen, die 2014 aus der Haft entlassen wurden und die nicht 
ausschließlich in U ntersuchungshaft, sondern auch in Strafhaft waren. 

Rund 34% aller Frauen und 35% aller Männer, die im Jahr 2014 aus einer Haft 
entlassen wurden, wurde einmal ein Ausgang gewährt. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Anstaltsleitungen einen solchen Ausgang gewährt, 
ist für inhaftierte Personen verschiedener Herkunft unterschiedlich hoch: 47% der 
österreichischen Frauen und 56% der österreichischen Männer bekommen im 
Rahmen ihrer Strafhaft zumindest einmal Ausgang. Im Gegensatz dazu durften nur 
1 8% der Nicht-Österreicherinnen und 1 6% aller N icht-Österreicher die Anstalt 
zumindest einmal auf Ausgang verlassen. Der hohe Anteil der Unionsbürgerlinnen, 
denen niemals Ausgang gewährt wurde, ist v.a.  das Ergebnis der restriktiven Praxis 
gegenüber rumänischen und ungarischen Insassinnen und Insassen, den beiden 
größten Gruppen innerhalb der Unionsbürgerlinnen in Haft: Nur 1 1  % al ler 
inhaftierten Ungarinnen und Rumäninnen sowie nur 6% aller inhaftierten Ungarn und 
Rumänen bekamen jemals Ausgang. Rund 67% der weiblichen 
Drittstaatsangehörigen und 78% der männlichen Drittstaatenangehörigen waren nie 
auf Ausgang. Der Umstand, dass mehr inhaftierte Personen, d ie aus Drittstaaten 
stammen, Ausgang erhalten als Unionsbürgerlinnen, liegt v.a. daran, dass Personen 
aus ehemaligen .Gastarbeiternationen" wie der Türkei oder Ex-Jugoslawien relativ 
häufig Ausgang bekommen. Man geht bei ihnen eher davon aus, dass sie einerseits 
legitime Gründe für einen Ausgang haben (sie verfügen häufiger über familiäre 
Kontakte im Inland), andererseits weniger wahrscheinlich nicht mehr in den 
Strafvollzug zurückkehren (da sie aufgrund von Aufenthaltsverfestigung weniger oft 
von Abschiebungen nach der Entlassung betroffen sind, als etwa 
Unionsbürgerlinnen aus Osteuropa). 

Ausgang pro 100 Tage in Slrafhaft 

4 
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1 < 0 
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Quelle Statistische Uberslcht über den Strafvollzug. lW-Daten des BRZ 

Die Abbildung zeigt die Anzahl der Ausgänge pro 1 00 Strafhafttage für 
Österreicherlinnen und Fremde im Zeitverlauf. Um eine Verzerrung der 
Ausgangsstatistik durch die Einbeziehung von im elektronisch überwachten 
Hausarrest angehaltenen Personen zu vermeiden, wurden diese herausgerechnet 

III-195 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 07 Tätigkeit Strafjustiz T 2 (gescanntes Original) 43 von 100

www.parlament.gv.at



1 42 

( in obiger Darstellung rückwirkend auch für das Jahr 201 1 ,  weshalb diese Werte von 
den früher publizierten abweichen). Der Rückgang der Ausgänge bei 
österreichischen Insassinnen/Insassen und damit auch insgesamt seit 2010 ist auf 
die Einführung des elektronisch überwachten Hausarrests bzw. dessen 
Herausnahme aus dieser Statistik zurückzuführen. 

Im Jahr 2014 entlassene Österreicher/innen erhielten rund zweimal pro 1 00 
Strafhafttage Ausgang, Drittstaatsangehörige weniger als einmal und 
Unionsbürger/innen nur drei Mal pro 1 .000 Strafhafttage. Frauen mit österreichischer 
Staatsbürgerschaft, die im Jahr 201 4  aus einer Haft entlassen wurden, wurde rund 
1 ,5 Mal pro 1 00 Tage in Strafhaft Ausgang gewährt. Unionsbürger/innen waren 
0,5 Mal pro 1 00 Tage Strafhaft, Drittstaatenangehörige 1 ,2 Mal auf Ausgang. 

Freigang gemäß § 1 26 Abs. 2 und 3 StVG 

Freigang gem . § 1 26 Abs. 2 und 3 StVG meint .Beschränkung oder Entfall der 
Bewachung bei der Arbeit, auch außerhalb der Anstalt" sowie das .Verlassen der 
Anstalt zum Zwecke der Berufsausbildung und -fortbildung oder der 
Inanspruchnahme ambulanter Behandlungsmaßnahmen". 

Insgesamt hatten rund 92% der Frauen und 85% der Männer, die im Jahr 2014 aus 
einer Strafhaft entlassen wurden, im Laufe ihrer Haft keinen Freigang. 1 3% der 
Österreicherinnen und 25% der Österreicher waren (zumindest einmal) auf Freigang, 
bei den Drittstaatsangehörigen sind es 4% der Frauen und 8% der Männer, bei 
Unionsbürger/innen hingegen nur 2% (Frauen) bzw. 3% (Männer). Vergleicht man 
die durchschnittliche Anzahl der Freigänge während einer Strafhaft über die Jahre 
und zwischen verschiedenen Gruppen, so erweist sich wieder das Merkmal 
Nationalität (und Integration) als das wichtigste. 

Freig.ng pro 100 T.ge in Slr.rh.ft 
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Quelle Statistische Uberslcht uber den Strafvollzug, lW-Daten des BRZ 

Im Jahr 2014 erhielten Österreicher/innen in 1 00 Strafhafttagen rund sechs 
Freigänge, Drittstaatsangehörige einen und Unionsbürger/innen in 1 .000 Tagen nur 
sechs Freigänge. Der verstärkte Rückgang bei der Gewährung von Freigängen 
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insbesondere bei Österreicher/innen ist vor allem auf die Einführung des elektronisch 
überwachten Hausarrests zurückzuführen. 

Arbeit und Beschäftigung im Strafvollzug 

Der Strafvollzug hat dafür Vorsorge zu treffen, dass .jeder Strafgefangene nützliche 
Arbeit verrichten kann" (§ 45 StVG). Gemäß § 44 StVG sind arbeitsfähige 
Strafgefangene dazu verpflichtet, Arbeit zu leisten. Untersuchungshäftlinge sind nicht 
zur Arbeit verpflichtet, können jedoch bei verfügbarer Arbeit ebenfalls arbeiten 
(§ 187 StPO). Die Höhe der Arbeitsvergütung orientiert sich am Kollektivvertragslohn 
für Metallarbeiter.86 75% der Arbeitsvergütung werden als Beitrag zu den Kosten des 
Vollzuges einbehalten. Das verbleibende Entgelt wird nach Abzug eines Beitrags zur 
Arbeitslosenversicherung je zur Hälfte als Hausgeld ausgezahlt und als Rücklage 
gutgeschrieben. 

Eine Kennzahl zur Beschäftigungssituation in Haft ist die sogenannte 
Beschäftigungsquote.87 Die Beschäftigungsquote wird seit dem Berichtsjahr 201386 

wie folgt berechnet: 

Grundlage sind alle inhaftierten Personen außer Untergebrachte und Personen im 
elektronisch überwachten Hausarrest89, die im Berichtszeitraum (für diesen Bericht 
daher im Jahr 20 1 4) entlassen wurden. Die Beschäftigungsquote wird ermittelt, 
indem die Summe der von diesen Personen geleisteten Arbeitsstunden durch die 
Summe aller Hafttage - unabhängig ob Straf- oder Untersuchungshaft - dieser 
Personen dividiert wird. Bei dieser Methode fließen die Hafttage jener Personen, die 
im Jahr 201 4 entlassen wurden, jedoch nie gearbeitet haben, in die Berechnung ein. 
Die Beschäftigungsquote wird als Mittelwert gebildet: Summe aller 
Arbeitsverdienste/Summe der Hafttage. 

Die durchschnittlich von inhaftierten Männern pro Tag90 in gerichtlichen 
Gefangenenhäusern gearbeitete Stundenzahl beträgt rund 1 ,7 Stunden und variiert 
zwischen rund einer Stunde (Wien-JosefstadtNViener NeustadVLinziFeldkirch) und 
2 ,51  Stunden (Klagenfurt). Inhaftierte Frauen arbeiten In gerichtlichen 
Gefangenenhäusern durchschnittlich rund 1 ,5 Stunden pro Tag. Die Arbeitsstunden 
pro Tag variieren hier zwischen rund einer Stunde (Wien-JosefstadVGraz­
Jakomini/Krems) und 2,72 Stunden (Korneuburg) . 

.. Fur leichte HI lfsarbeiten wurden 2014 5 49 Euro pro Stunde bezahlt, der Stundenlohn erhöht sich In 
funf Stufen auf biS zu 8,23 Euro fur die _Arbeiten eines Vorarbeiters (§ 52 StVG IVm mit der Verord­
nung BGBI 11 Nr 452/201 3) 
., Die Beschaftlgungsquote, eine von VollzugsdirektIon und BRZ GmbH entwickelte LeIstungskenn­
zahl. beschreibt die pro Woche bzw Monat geleisteten Stunden differenZiert nach Anstalten 
.. Davor wurden Zelten In Untersuchungshaft und Zelten Im elektrOnisch überwachten Hausarrest gar 
nicht beruckslchugt Es wurde ein Mittelwert aus den einzelnen DurchschnIttsverdiensten Jeder Insas­
sin/Jedes Insassen gebildet Diese Art der Berechnung fuhrte zu Verfalschungen des Gesamtwertes 
weil Inhaftierte Personen mit kurzen Haftzelten genauso gewertet wurden wie solche mit langen Haft­
zelten 
.. Wahrend Personen, die aus einer Maßnahme entlassen wurden, gar nicht berückSichtigt werden 
wird bei Personen Im elektronisch überwachten Hausarrest die Zelt Im euH herausgerechnet 
'" In den früheren Berichten wurden die durchschnittlich geleisteten Stunden pro Woche angegeben 
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I n  Strafvollzugsanstalten kann in der Regel mehr gearbeitet werden als in 
gerichtlichen Gefangenenhäusern, von inhaftierten Männern durchschnittlich 2,88 
und von inhaftierten Frauen (in der Justizanstalt Schwarzau) durchschnittlich 3,2 
Stunden pro Tag. Die Tagesarbeitszeit der Insassen schwankt zwischen 2,23 
Stunden in Hirtenberg und 4,5 Stunden in der Schwarzau. In  den Sonderanstalten für 
den Maßnahmenvollzug wurde von den Insassen im Jahr 201 4  durchschnittlich 2 ,6 
Stunden pro Tag gearbeitet: Rund 3 Stunden in Wien-Favoriten, 2 ,6 Stunden in 
Wien-Mittersteig und 2 ,3  Stunden in Göllersdorf. 

Inhaftierte Personen werden in fünf Vergütungsstufen entlohnt, die einen Hinweis 
auf die Qualifikationserfordernisse für die Arbeit geben. In  Summe verteilen sich die 
geleisteten Stunden nach VergOtungsstufen im Jahr 2014 wie folgt: 

Geleistete Arbeit«tunden 2014 nach Vergütung«tufen 

3% 2% 

• leIChte Hllfsarbe.ten 

• schwere H IlfsarbeIten 

• handwerksmaß.ge Arbe.ten 

• Facharbe.ten 

• Arbeiten eines Vorarbeiters 

• sonsuges 

Quelle Stat.st.sche Ubers.cht uber den Strafvollzug lW-Daten des BRZ 

Etne nach Geschlecht getrennte 
HIlfsarbeiten und weniger häufig 
VorarbeiterinNorarbeiters verrichten 

Betrachtung zeigt, dass Frauen häufiger 
Facharbeiten oder Arbeiten einer/eines 

Geleistete Arbeitsstunden 2014 nach Vergütung«tufen 
(Frauenl 

• leIChte H.lfsarbe.ten 

• schwere H.lfsarbe.ten 

• handwerksmäß.ge Arbe.ten 

• Facharbe.ten 

• Arbeiten eines Vorarbeiters 

• sonstiges 
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Quelle: Statistische Übersicht über den Strafvollzug; lW-Daten des BRZ 

Geleistete Arbeitsstunden 2014 nach Vergütungsstuden 

(Männer) 

• leichte Hilfsarbeiten 

• schwere Hi lfsarbeiten 

• handwerksmäßige Arbeiten 

• Facharbeiten 

• Arbeiten eines Vorarbeiters 

• sonstiges 

Quelle' Statistische Übersicht über den Strafvollzug; lW-Daten des BRZ 

)m Durchschnitt erhielt ein im Jahr 2014 entlassener Insasse einer österreich ischen 
Justizanstalt EUR 4 , 16  pro Tag (Frauen EUR 4 , 1 4  pro Tag, Männer EUR 4 , 1 6  pro 
Tag), nach Abzug der Vollzugskosten- und Versicherungsbeiträge.91 Bei 
Un ionsbürgerlinnen, die im Jahr 2014 entlassen wurden, lag der durchschnittliche 
Tagesverdienst bei EUR 3,81 (Frauen EUR 3,82; Männer EUR 3 ,81 ) .  
Drittstaatenangehörige und Personen mit unbekannter Staatsangehörigkeit, die im 
Jahr 2014 entlassen wurden, erhielten täglich durchschnittlich EUR 3,47 (Frauen 
EUR 3,86; Männer EUR 3,46). 

Aus- und Fortbildung im Strafvollzug92 

Im Jahr 2014 haben in den österreichischen Justizanstalten insgesamt 2 . 1 25 
inhaftierte Personen, davon 1 1 4 Frauen an Ausbildungs- und 
Qualifizierungsmaßnahmen teilgenommen, wofür ein Betrag von rund EUR 4 1 0.000,­
- aufgewendet wurde. 

Die Ausbildungsmaßnahmen orientieren sich am Bedarf der inhaftierten Personen 
sowie an den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes, um den Insassinnen und Insassen 
eine Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Daher gestaltet sich 
das Bildungsangebot in den österreichischen Justizanstalten immer vielfältiger. 

9' Zur Berechnung des durchschnittlichen Tagesverdienstes wird die Summe der Arbeitsverdienste 
aller I nsassinnen und Insassen mit errechneter Strafe (von Gericht oder Behörde) durch die Summe 
der Haftdauer (ohne elektronisch überwachten Hausarrest) geteilt. Der Wert gilt für 7 Tage die Woche. 
9' Aus- und Fortbildungsmaßnahmen werden in der IW nicht in einer Weise erfasst, die personenbe­
zogene Auswertungen zuließe. 
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Au<- und Fortbildung 2014 
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Quelle Daten der VOllzugsd"ektion, erhoben durch eine Abfrage aller Justizanstalten 

Am häufigsten werden von den inhaftierten Personen Sprachkurse (74 1 
Teilnehmer/innen, davon 45 Frauen) sowie Basisbildungsmaßnahmen wie 
Hauptschulabschlusskurse und Qualifizierungsmaßnahmen wie Hubstaplerkurse 
oder Schweißkurse besucht. Qualifizierte Berufsausbildungen sind kosten- und 
zeitintensiv. Die inhaftierten Personen müssen daher ein Auswahlverfahren 
durchlaufen, in dem neben der fachlichen Eignung auch die Motivationsbereitschaft 
hinterfragt wird. Im Jahr 20 1 4  erreichten 2 Insassinnen und 1 1 5  Insassen 
Abschlüsse im Rahmen einer Facharbeiterintensivausbildung. Im Bereich sonstiger 
Qualifizierungsmaßnahmen haben 228 inhaftierte Personen, davon 9 Frauen, an 
ECDL-Kursen und 779, davon 45 Frauen an Qualifizierungskursen teilgenommen. 

Die inhaftierten Frauen nahmen an folgenden Aus- und Fortbildungsmaßnahmen teil: 

Teilnehmerinnen an sonstigen .. 
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Quelle' Daten der Vollzugsdirektion, erhoben durch eIne Abfrage aller Jusltzanstalten 

50 
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4.2.3 Drogenbezogene Strategien und Gesundheitsversorgung in den Justiz­
anstalten 

Die allgemeine Gesundheitsversorgung in Haftanstalten ist für Österreich im 
Strafvollzugsgesetz, im Suchtmittelgesetz, in verschiedenen E rlässen und in den 
europäischen Strafvollzugsgrundsätzen (Europäische Strafvollzugsgrundsätze EPR) 
geregelt. 

Die Finanzierung der allgemeinen Gesundheitsversorgung in den Justizanstalten 
erfolgt unmittelbar mit Mitteln der öffentlichen Hand93, die inhaftierten Personen sind 
nicht krankenversichert. Die Krankenbehandlung erfolgt nach dem Äquivalenz- und 
Gleichbehandlungsprinzip, das u.a. in den europäischen Strafvollzugsgrundsätzen 
formuliert ist. Aus dieser Angleichung an die Maßstäbe der öffentlichen 
Gesundheitsversorgung in Freiheit ergibt sich, dass auch in der Haft z .B .  eine 
Substitutionsbehandlung erfolgt. 
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Quelle Daten der VolizugsdlrekllOn zum Jeweiligen Stichtag 
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Zum Stichtag 1 .  Oktober 2014 standen in beinahe allen Justizanstalten insgesamt 
8 1 9  Personen (20 1 3: 783) in Substitutionsbehandlung, was einem Anteil von rund 
9% der Insassinnen und Insassen entspricht. Nach einem leichten Rückgang seit 
dem Jahr 201 1 ,  blieb die Zahl der substituierten Insassinnen und Insassen zum 
Stichtag seitdem nahezu unverändert. Zum 1 . 1 0.2014 musste ein leichter Anstieg 
verzeichnet werden. Mit einem Anteil von 42% ist Methadon das insgesamt am 
häufigsten eingesetzte Medikament, gefolgt von Substitol mit 20% und weiteren 
retardierten Morphinen. 

93 Eine ausführliche Darstellung der medizinischen Versorgung Im Straf- und Maßnahmenvollzug fin­
det sich Im Bencht des Rechnungshofs dazu, Reihe Bund 201 2/3 
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Quelle Daten der VolizugsdifektJon zum Jeweiligen St,chtag 

Der Rückgang der Verschreibung von retardierten Morphinen ist unter anderem auf 
die verbindliche Einbeziehung der Chefärztin bei NeueinsteIlungen von Insassinnen 
und Insassen zurückzuführen. Die Verschreibungspraxis in den einzelnen 
Justizanstalten ist sehr unterschiedlich und stark durch die jeweils tätigen Ärzte 
beeinflusst. Bei den substituierten Personen kann oftmals eine Diagnose von 
psychischen Verhaltensstörungen durch Opiate nach ICD- 1 0  F 1 1 .2 oder multipler 
Substanzgebräuche und Konsum psychotroper Substanzen festgestellt werden. Den 
Insassinnen und Insassen steht ein bedarfsorientiertes Beratungs-, Betreuungs- und 
Behandlungsangebot zur Verfügung. 

Der Strafvollzug ist bemüht, ein gutes Übergangsmanagement im Bereich der 
Substitutionsbehandlung nach der Haftentlassung in Kooperation mit externen 
Institutionen zu erarbeiten. 

4.2.4 Suizide 

Es stellt ein weltweit auftretendes Faktum dar, dass Suizide in Gefängnissen, trotz 
der immanenten Überwachung der inhaftierten Personen, nicht immer zu verhindern 
sind. Im Berichtsjahr nahmen sich 8 Personen in Haft das Leben. Es handelte sich 
um sieben Männer und eine Frau. Zwei Suizidenten waren in Untersuchungshaft, 
fünf (davon eine Frau) in Strafhaft und ein Verstorbener im Maßnahmenvollzug nach 
§ 2 1  Abs. 2 StGB. 
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Die Entwicklung der Suizide seit dem Jahr 2001 zeigt einen leicht sinkenden Trend, 
wie der Abbildung entnommen werden kann . 

Entwicklung Suizide im österreichischen Straf· und Maßnahmenvollzug seit 2000 
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Der nachstehenden Tabelle kann ein Vergleich der durchschnittlichen Suizidraten 
einzelner Haftgruppen entnommen werden: 

Mittelwert der Suizidraten einzelner (Haft-IGruppen (2001-20141 

/ 230 
250 

200 • Untersuchungshaft 

ISO 
• Untergebracht 

• alle Inhartlerten Personen 

100 • Strafhaft 

• Bevolkerung 

SO 

o 
Durchschnitt 2001-2014 

Quelle Daten der VollzugsdIrektion zum Jeweiligen Stichtag 

Wie durch vielfache internationale Studien belegt wird, liegen die Suizidraten in Haft 
generell deutlich höher als jene der Allgemeinbevölkerung. Umgerechnet auf den 

III-195 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 07 Tätigkeit Strafjustiz T 2 (gescanntes Original) 51 von 100

www.parlament.gv.at



1 50 

durchschnittlichen Stand der verschiedenen Haftgruppen ergeben sich folgende 
(relative) Suizidraten94 für das Jahr 201 4 :  

Gruppe Suizid,... 
StrafQefanQene 8 1 , 9  
Untersuchungshaftllnge 1 1 7,6 
UnterQebrachte 120,0 
Häftlinge total 90,0 

Milnnllche Bevölkerung Osterreich (201 0) 24,0� 

Bevölkerung Osterreich (2010) 15,0 ' 

Wie der Tabelle entnommen werden kann, ist die Suizidrate bei 
Untersuchungshäftlingen knapp 5-mal so hoch wie bei Strafgefangenen. Die 
Suizidrate der Untergebrachten liegt im Jahr 2014 über jener der Strafgefangenen 
und der Untersuchungshäftlinge. 

4.2.5 Sozialarbeit von NEUSTART im Rahmen des elektronisch überwachten 
Hausarrestes 

Die Vollzugsform des elektronisch überwachten Hausarrestes (eüH) wurde bereits in 
Kapitel 4 , 1 , 1 dargestellt. Wie in den meisten europäischen Ländern ist auch in 
Österreich die technische Überwachung mit einer intensiven Unterstützung des 
Klienten durch Sozialarbeit verbunden. Von der Zielsetzung her stellt der eüH eine 
sozial integrative Vollzugsform dar, bei der Wohnen und Arbeit außerhalb der Anstalt 
erfolgen und soziale Beziehungen erhalten werden können. 

Gleichzeitig sind im Rahmen einer intensiven sozialarbeiterischen Betreuung Defizite 
mit dem Klienten zu bearbeiten, um einerseits einen erfolgreichen Ablauf sowie 
Abschluss des eüH sicherzustellen und um andererseits eine nachhaltige 
Rückfallvermeidung zu gewährleisten. 

Die Tätigkeit der Sozialarbeit umfasst zwei Hauptbereiche: 

• Durchführung der Erhebungen und das Verfassen eines umfassenden 
Erhebungsberichtes an Gericht oder Justizanstalt, ob der Klient die 
Bedingungen für den eüH erfüllt; 

• Im Falle einer positiven Entscheidung des Gerichts oder der Justizanstalt die 
sozialarbeiterische Betreuung während des eüH. 

Es wurde im Jahr 2014 bei 1 .079 Personen die für den elektronisch überwachten 
Hausarrest notwendigen Bedingungen erhoben. Die Zahl der Betreuungstage und 
damit vermiedenen stationären Hafttage betrug im Berichtsjahr 98.049. 

Als Wirkungsziele werden einerseits der Anteil der Umsetzung des Vorschlags von 
NEUSTART durch Justizanstalt (20 1 4: 83,49%) und andererseits die Abbrüche des 
eüH (2014: 9,34%) gemessen . 

.. Bel der SUIzIdrate handel! es sich um die auf jeweils 100 000 einer Stichprobe hochgerechnete Zahl 
95 Quelle SUIZide und SUlzldprävenhon ,n Österreich, Baslsbencht 2013, SM 'ur Gesundheit 
.. Quelle SUIZide und SUlzidprävenhon In Österreich, Saslsbencht 2013, SM 'ur Gesundheit 
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5 HAFTENTLASS E N E N H I L F E  

5 . 1  NEUSTART HAFTENTLASSENENHILFE 

Der Verein NEUSTART bietet für das Bundesministerium für Justiz unter anderem 
die Dienstleistung Haftentlassenenhilfe an. Diese ist für alle Haftentlassenen, bei 
denen keine Bewährungshilfe angeordnet wurde, zuständig. Sie verfolgt zwei Ziele: 
die Minimierung beziehungsweise Reduzierung der Negativfolgen von Inhaftierung 
sowie die Unterstützung und Hilfe bei der Realisierung eines deliktfreien und 
möglichst gesellschaftlich integrierten Lebens. 

Diese Ziele werden von den Einrichtungen für Haftentlassenenhilfe - als freiwillige 
Beratungs- und Betreuungseinrichtungen - durch folgende Angebote unterstützt: 
Entlassungsvorbereitung in der Haft, Krisenbewältigung, Unterstützung bei der 
Suche nach Unterkunftsmöglichkeiten (Notquartiere, betreutes Wohnen, eigene 
Wohnung), Unterstützung bei der Arbeitssuche (Abklärung der Arbeitsfähigkeit, 
Stufenplan zur Erlangung eines Arbeitsplatzes, Arbeitstraining, Arbeitsvermittlung), 
Unterstützung bei der Schuldenregulierung, Abklärung von Ansprüchen 
(Mindestsicherung, Sozialhilfe, Arbeitslosenunterstützung). Die Formen dieser 
Angebote reichen von Information, konkreter Hilfestellung und Beratung über 
Betreuung und Begleitung bis zu Gruppenaktivitäten. So konnte 2014 zum Beispiel 
778-mal eine Unterkunft und 51 -mal Beschäftigung oder Therapie vermittelt werden. 

Die Anzahl der Klienten 2014 betrug insgesamt 3 .483, dies bedeutet 5,5% mehr 
gegenüber dem Vorjahr. Der Rückgang in den vorangegangenen Jahren hängt 
einerseits mit dem sogenannten Haftentlastungspaket (verstärkte Anordnung von 
Bewährungshilfe) und andererseits mit der Tendenz in den Bereichen Arbeit, 
Wohnen und Mindestsicherung, zunehmend bei Landesbehörden zentrale 
AnlaufsteIlen zu initiieren, zusammen. Seit 20 1 4  wurden die Beratungsangebote in 
der Haft verstärkt, um einerseits die Haftentlassung möglichst früh und umfassend 
vorzubereiten und andererseits durch eine intensivere Auseinandersetzung die 
Bereitschaft zu erhöhen auch nach der Entlassung im Kontakt zu bleiben und die 
Reflexion der eigenen Rückfallsgefährdung weiter zu führen. Während der Haft 
wurden von 1 .302 Insassen mehrere Beratungsgespräche in Anspruch genommen. 
In den ersten sechs Monaten nach der Entlassung nahmen 1 . 1 38 Personen die 
Beratung in Anspruch. 

Klienten der Haftentlassenenhilfe 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 201 1  2012 201 3  2014 
Anzahl 4 872 5.263 5.353 5 049 4 759 4 458 3 57 1  3 287 3 297 3 483 

5.2 NEUSTART WOH NBETREUUNG 

Die Bereitstellung geeigneter Wohnmöglichkeiten, die Hi lfestellung zur Überbrückung 
materieller Probleme und die Unterstützung bei psychischen und sozialen Notlagen 
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bilden das breite Angebot des Leistungsbereiches. Darüber hinaus werden auch 
sportliche und kulturelle Freizeitaktivitäten durchgeführt. Aufgabe der 
Wohnbetreuung ist die Überbrückung der Notlage und die Begleitung und 
Vorbereitung auf eine selbstständige Lebensgestaltung sowie die Unterstützung bei 
der Suche nach einer eigenen Wohnung. Zielgruppe für diese Einrichtungen sind die 
Klienten der Haftentlassenenhilfe und Bewährungshilfe. Die Wohneinrichtungen des 
Vereins NEUSTART arbeiten eng mit dem Fonds Soziales Wien, den Sozialämtern 
auf Landesebene und anderen Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe zusammen. 
NEUSTART "Betreutes Wohnen" gibt es in Wien und Linz mit insgesamt 1 02 
Wohnplätzen (Stand Dezember 2014) .  

NEUSTART Betreutes Wohnen" 11 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 201 1 201 2 2013 2014 
Wohnplätze 91 91 91 102 103 103 103 1 03 102 102 
Zugange 1 78 1 1 8  1 24 149 154 144 146 1 57 1 30 142 
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6.1  AUFGABEN 

1 53 

6 JUGENDGERICHTSHI LF E  

Das Jugendgerichtsgesetz 1 988 (JGG) kennt folgende Aufgaben der 
Jugendgerichtshilfe: 

1 .  Jugenderhebungen (§ 48 Z 1 JGG): Die Jugendgerichtshilfe hat alle 
Umstände zu erheben, die für die Beurteilung der Person und der 
Lebensverhältnisse eines Unmündigen, Jugendlichen oder jungen 
Erwachsenen maßgebend sind. 

2 .  Krisenintervention (§ 48 Z 3 JGG): Zeigt sich an lässlich von 
Jugenderhebungen, dass ein Jugendlicher in einer Krise steckt, so hat die 
JGHi Vorschläge an das Pflegschaftsgericht oder an den 
Jugendwohlfahrtsträger über die Beseitigung bestehender Schäden oder 
Gefahren für die Erziehung oder Gesundheit eines Unmündigen oder 
Jugendlichen (nicht aber bei jungen Erwachsenen; e contrario aus § 45a Abs. 
2 JGG) zu erstatten .  

3 .  Haftentscheidungshilfe (§ 48 Z 4 JGG): Dabei geht es um die Ermittlung jener 
Umstände, die für die Entscheidung über Verhängung und Aufrechterhaltung 
der Festnahme und Untersuchungshaft maßgeblich sind. 

Diese drei Aufgaben können als Kernaufgaben der Jugendgerichtshilfe angesehen 
werden. Daneben sieht das JGG noch weitere Aufgaben vor: 

4 . Die Mitwirkung am Tatausgleich oder die Vermittlung gemeinnütziger 
Leistungen (§ 48 Z 2 JGG); 

5. Die Verteidigung in bezirksgerichtlichen Fällen (§ 48 Z 5 JGG) und 

5. Die Betreuung von Untersuchungshäftlingen und Strafgefangenen (§ 49 
Abs. 1 JGG). 

Mit den in Z 1 bis 5 genannten Aufgaben werden die Organe der Jugendgerichtshilfe 
von den Gerichten und Staatsanwaltschaften betraut. 

6.2 WIENER JUGENDGERICHTSHILFE 

Die Wiener Jugendgerichtshilfe ist eine nachgeordnete Dienststelle der 
Vollzugsdirektion und gehört organisatorisch zum Strafvollzug. Sie nimmt alle sechs 
soeben genannten Aufgaben wahr. Mit den in § 48 JGG genannten Aufgaben wird 
sie von der Staatsanwaltschaft Wien, dem Landesgericht für Strafsachen Wien und 
den Wien er Bezirksgerichten beauftragt. Die in § 49 Abs. 1 JGG genannte Aufgabe 
erfüllt die Wiener Jugendgerichtshilfe für den Strafvollzug. 
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6 . 2 . 1  J ugenderhebungen 

I m  Auft rag der  Gerichte u n d  der Staatsanwaltsch aft werden a l l e  Umstande erhoben 
d i e  fu r d i e  Beurte i lung d e r  Person u n d  der Lebensverha l tn isse m a ßgebend s ind Von 
Soz ia larbeitern werden m i t  d e r  Person u n d  sofern d iese J u gendl ich ISt a u c h  m i t  den 
E ltern bez i e h u ngsweise mit  den E rz i e h u ngsberechtigten d ie Lebens- u nd 
F a m I l Ienverhal tn isse die perso n l l ch e  E ntwick lung u n d  a l le  a nderen U m stande 
e rll oben die z u r  Beurte i l u n g  relevant s ind I n s besondere wird auf  die Anlagen 
F a h l g kelten Bed u rfnlsse Neigungen u nd E ntwlck l u ngsmogl lchkelten e i n g egangen 
sowie auf  d a s  gesamte Lebensumfeld I m  Bed a rfsfa l l  werden Psycholog/- I n n e n  den 
E rhebungen beigezogen Bel bestimmten strafbaren H a n d l u ngen wie zum Beispie l  
strafbare H a n d l u ngen gegen die sexuel le I n te g r ltat T le rq u a lerel  Brandstift u n g  u nd 
B e h a r r l iche Verfolgung ISt der psychologische Dienst H a u ptsachbearbeite r  Zur  
Verv o l l sta ndlgung des Gesamtbi ldes w i ld Ko ntakt zu Betre u u n gsern r Ichtungen mit  
denen d i e  Person I n  Verb indung steht aufgenommen Aufg r u n d  der z u n e h mend 
k o m plexeren Problem lagen der Beschuld igten w u rd e  1111 letzten J a h r  d ie Stat ist ik u m  
psychiatr ische Auffa i l igke iten enweltert I n  1 3 7 F a l l e n  w u r d e  e i n e  psychiat r ische 
Auffa i l igkeit  d o k ument iert bel  1 7  Personen wurde eine psychiatr ische Begutachtung 
vorgeschlagen 

Dem Gericht beziehungsweise d e r  Staatsanwaltsch aft w i rd unter  E r nbezIehung a l l e r  
E rhebungsergebn isse e i n  mogl lchst genaues u n d  zuver lasslges B i ld  uber  d ie 
Person l lchkelt  u n d  a l le  relevanten Umstande der  Beschuld igten u be r m l ttelt  E benso 
hat aus den J ugenderhebungen hervorzugehen welche Maßnahmen erforder l ich  
u n d  notwendig S ind u m  Gefa h ren abzuwenden oder  bestehende Problemlagen zu 
beseit igen 

Die Vorschlage u be r  notwendige M a ßnahmen konnen auch E i nf l u ss auf  das weitere 
Vertahren haben 

Im Jahr  2 0 1 4  g i ngen 2 1 2 9 E rhebungsa uftrage ern wovon I n  1 953 Fal len tatsac h l ich 
B e r i c hte e r stattet wurden die d e r  Verbesserung der LebenssItuat ion sowie der  
ßeforderung der Legal bewa h r u n g  d ienen s o l lten I n  676 F a l len 1 3 5  ' e  I waren 
e n tweder keine e lZ Ieher rschen M a ß nahmen Ind iZ i e rt oder  es wurde von einem 
Vorschlag Abstand genommen d a  Besc h u ld igte keinen A u fenthaltst itel oder kei nen 
festen WohnSitz , n  Osterreich hatten In V ie len F a l l e n  w u rden dem Gerrcht  Jedoch 
zwei oder Im E i n zelfal l  sogar d r e i  Vorschlage erstattet R u nd 1 0 '  der Vorschlage 
betrafen e i n  d iversIonel les Vorgehen wobei h ie rv o n  5 d i e  Vermitt l u n g  e r n e r  
gemeinn utzlgen Leistung 4 die Ve rhangung e i n e r  Probezeit u n d  l '  d i e  
D u rchfu h r u ng e i n e s  Tata usgle ichs betrafen I n  r u n d  3 0  d e r  F a l le w u r d e  d i e  
B e t r e u u n g  d u r c h  d i e  Bewall r L l rlgsh l lfe I Vere ln  N eustart l vorgesch l agen r u n d  2 - der 
Vorschla ge umfassten eine E I n ze i therap,e bel d e r  W,ener M a n nerberatung und C i rca 
3 der K l ienten bed u rften eines Antlgewa lttr a r n l n g s  In rund 5' der F a l l e  war  
e n twede r  e ine psychiatr ische Begutachtung oder e i n e  Psychotherapie notwe ndig 
E i n e  a m b u lante od e r  sta t ionare D rogentherapIe wurde I n  r u n d  3 d e r  F a l l e  
angeregt ebenso h a uflg w u rd e  e i n e  S c h u l - o d e r  Arbe itswe i s u n g  empfoh len I n  5 
d e r  F a l le w u rd e  d i e  Weltertuhrung e i n e r  bestehenden Auflage vorgeschlagen 

D i e  folgende Graf ik g i bt e inen Uberb l lck  u be r  den Anfa l l  a n  J ugenderhebungen , n  
d e n  letzten acht  J a h r e n  E s  k a n n  festgehalten werden dass S i c h  d e r  Arbeitsanfal l  I m  

III-195 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 07 Tätigkeit Strafjustiz T 2 (gescanntes Original)56 von 100

www.parlament.gv.at



1 55 

Bereich Jugenderhebungen im Beobachtungszeitraum 2007 bis 201 4  um 48% 
erhöht hat. 

Anzahl der Erhebungsaufträge an die Wiener Jugendgerichtshilfe 
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6.2.2 Haftentscheidungshilfe 

Für das Gericht und die Staatsanwaltschaft werden alle Umstände ermittelt, die für 
die Entscheidung über die Freilassung von Beschuldigten maßgeblich sein können. 
Somit trägt die Wiener Jugendgerichtshilfe auch zur Vermeidung oder Verkürzung 
der Untersuchungshaft bei. 

Bei sämtlichen Jugendlichen und (ab dem zweiten Halbjahr 201 5  auch bei 
sämtlichen jungen Erwachsenen) wird kurz nach deren Einlieferung, spätestens 
jedoch vor der ersten Haftverhandlung eine Haftentscheidungshilfe erstellt und dem 
Gericht übermittelt. Die Haftentscheidungshilfe enthält eine sozialarbeiterische 
Stellungnahme, welche dem Gericht auch den sozialen Empfangsraum der 
Jugendlichen darlegt. Besonderes Augenmerk wird dabei auf alternative 
Unterbringungsmöglichkeiten zur Haft, die Tagesstruktur und Freizeitgestaltung 
gelegt. Gleichzeitig wird mitgeteilt, ob und welche Maßnahmen erforderlich sind, um 
bestehenden Problemlagen in dafür geeigneten Einrichtungen (Drogenberatung, 
Antigewalttraining, psychiatrische Behandlung, Neustart, etc.) entgegenzuwirken. 

6.2.3 Vermittlung gemeinnütziger Leistungen 

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft und der Gerichte werden jugendliche Beschuldigte 
vom allfälligen Verfolgungsverzicht nach gemeinnützigen Leistungen (§ 201 StPO) in 
einem ausführlichen Gespräch belehrt. Dabei werden auch die gegenwärtigen 
Lebensumstände soweit erörtert, um die Eignung der Jugendlichen zur Erbringung 
der gemeinnützigen Leistung einschätzen zu können. Im Falle der persönlichen 
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Eignung, der Zustimmung der Beschuldigten und deren gesetzlichen Vertretung 
werden die Jugendlichen zu geeigneten gemeinnützigen Einrichtungen (Pfarren, 
Kindergärten, PensionistenMuser, Nachbarschaftszentren, etc) vermittelt. Die 
gemeinnützige Leistung ist innerhalb einer bestimmten vorgegebenen Frist zu 
erfüllen. Die Jugendlichen werden während dieser Zeit durch Sozialarbeiter in dem 
Ausmaß betreut, wie dies zur möglichst vollständigen Erbringung der 
vorgeschriebenen Sozialstunden erforderlich ist. Ebenso wird von den 
Sozialarbeitern regelmäßig Kontakt mit den Einrichtungen gehalten. Der 
Staatsanwaltschaft beziehungsweise dem Gericht ist hinsichtlich Vermittlung, Verlauf 
und Erbringung der gemeinnützigen Leistung jeweils zu berichten. 

Im Jahr 2014 wurde die Wiener Jugendgerichtshilfe 290 Mal beauftragt, Jugendliche 
vom allfälligen Verfolgungsverzicht nach gemeinnützigen Leistungen zu belehren 
und gemeinnützige Leistungen zu vermitteln. 

Anzahl gemeinnütziger Leistungen im langjährigen Verlauf 

_Anzahl 
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 201 1  2012 2013 2014 

Die genaue statistische Auswertung der Daten für das Jahr 2014 wird erst in der 
zweiten Jahreshälfte des Jahres 201 5 vorliegen, weil die Jugendlichen für die 
Erbringung der gemeinnützigen Leistung oftmals sechs Monate Zeit haben. 

86% aller Vermittelten haben ihre gemeinnützige Leistung pflichtgemäß beendet und 
die Staatsanwaltschaft ist endgültig von der Verfolgung zurückgetreten. Im 
Durchschnitt waren im Jahr 2013 42 Stunden, im Jahr 2014 47 Stunden 
gemeinnützige Leistung zu erbringen. 

6.2.4 Betreuung der Jugendl ichen und jungen Erwachsenen des Jugendde­
partments der Justizanstalt  Wien-Josefstadt 

Die Wiener Jugendgerichtshilfe ist mit der sozialarbeiterischen und psychologischen 
Betreuung von Untersuchungshäftlingen und Strafgefangenen, die im 
Jugenddepartment der Justizanstalt Wien-Josefstadt untergebracht sind, betraut. 
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Bel  J u gendJ lchen H aftlmgen we rden a m  ersten Arbe itstag nach E i n l iefe r u n g  bel 
J u ng e n  E rwachsenen Innerha lb  von 48 Stunden Zuga ngsgesprache und 
a u sfuh r l lche SozIa lanamnesen d u rchgefuhrt Dabei  w i rd auf den aktuel len 
psychischen Zustand mogl lche Haftreakt ionen eventuel le SUI zIdgefa h rdung sowie 
auf e i n e  adaq uate Woh n - und Betre u u n gssItuat ion nach einer E nthaftung großes 
Augenmerk gelegt Im Anschluss w i rd Kontakt m i t  den Angehor lgen mit betreuenden 
E i nr ichtungen mit  den Bediensteten der J u st izanstalt  und bel  Bed a rf mi t  dem Gericht  
a ufgenommen Bel  den J u ngen E rwachsenen w i rd I n  der Regel nur m i t  deren 
E l nverstandn ls  Kontakt mit  Angehor lgen gesucht 

Im Jahr 2 0 1 4  war d i e  Zahl  der  I n h aftierten Jugendl ichen 
ruck lauflg E s  w u rden 205 Z u g a n g sgesprache m i t  
Zug angsgesprache mit  J u n g e n  E rwachsenen gefuhrt 

u n d  Jungen E rwachsenen 
Jugendl ichen u n d  370 

Die weitere Betreuung Ist an den Bedurfnlssen der  I nsassen und der  aktuel len 
Hafts I tuat ion or ient iert Angeboten werden regelma ßlge E l nzelbet reuu ngen 
I n tens lvbetre u u n g e n  u n d  Kr Iseni nterventionen Auch d iverse G ruppena ngebote 
stehen z u r  Verfug u n g  E benfal ls erfolgt die Vermitt l u n g  zu Internen S c h u l u ngs- und 
AusbI ldungsmaßnahmen sowre z u  notwendigen Therapren Regelma ßlger Kontakt 
zur F a m i l ie Wild d u r c h  Angehorlgengesprache gewah rleistet Zur Aufarbeltung von 
fa m i l iaren Problem lagen werden mit  den I nsassen und den Angehor rgen 
SozIa lbesuche organis i e rt und moder iert 

I m  Haftb e r e ich wurden 4 7 53 Betre u ungsgesprache d u rchgefu h rt T rotz der  
n ledr rgeren I nsassenza h l e n  I n  H aft st ieg d i e  Z a h l  der  H aftbetre u u ngen deut l ich 
I. narnl lch von 4 5 4 0  rrn Jahr  2 0 1 3  d ies Wild a u f  d i e  Bed u rft lgkelt der I n sassen 
z u r u ckgefu h rt l  

D ie W,ener J ugendger Ichtsh ilfe organis iert Betreuu n gsa ngebote z u r  
WIssensver m it t lung I nformationsvera nstal tungen oder F reizeita ngebote d i e  den 
Haftal l tag er leichtern Auch Gruppena usgange werden I n  Z u sammenarbeit  m it den 
Bedie nsteten d e r  Just izanstalt  Wlen-Josefstadt besprochen u n d  d u rctlgefuhrt 
I n sgesamt w u rden von d e r  \Nlener J ugendger rchts h l lfe 5 5  Soz Ia lbesuche b e l  
J u gendl ichen u n d  1 6  bel  d e n  J u ngen E rwachsenen organis iert und d u rchgefuhrt I m  
J a h r  2 0 1 4  wurden Insgesamt 9 1  G ruppens Itz u n gen von d e r  \:V ,ener 
J ugendger ichtsh I lfe d u rchgef u h rt 45 Antigewaltt r a i n i n g s  3 1  Abte i lung sgruppe n  5 
Al ltagstr a i n i n g s  6 Madchen -Cafes und 4 Sexualpaaagoglk-Workshops 

Die M itarbeiter der W,ener J ugendger rchtsh llfe haben a n  den von Neustart 
organis ierten SozIa l netzkonferenzen sowo h l  bel  der Vorberei tung a l s  auch I n  der 
Durchfu h r ung m ltgewrrkt 

Auf I n it i at ive der Vol lzugsdr rekt lon f inden seit  dem zweiten H a l bj a h r  2 0 1 4  
wochentl lch Videoko nferenzen ZWischen dem J u genddepartement d e r  J ust iza nstalt 
Wlen-Josefstadt und der J u st izanstalt  Gerasdorf statt 

F u r  das J a h r  2 0 1 5  Ist geplant  m e h r  G r u p pe n  fu r die m a n n l ichen l u n gen 
E rwachsenen a n z u bieten Im Gegensatz z u  d e n  mann l ichen jugendl ichen I n sassen 
denen ein g roßes F reizeitangebot z u r  Verfugung steht Sind die 1l1 a n n l lchen J u n g e n  
E rw a c h senen I n  d ieser H i nSicht  n ach w i e  v o r  benachtei l igt  
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6 . 3  JUGENDGERICHTSHILFE IN DEN ANDEREN BUNDESLÄNDERN 

In  den a nderen B u ndeslandern werden d i e  Aufgaben der J ugendger ichtshi lfe von 
d e n  J ugendwohlfa h rtstragern In Vorarlberg auch von N E U S TART wahrgenommen 
d ies a l lerd ings reg ional  untersch iedl ich u n d  I m  Al lgemeinen b loß I n  sachl ich und 
personl lch I n u r  J ugendl ich e )  e lngeschran ktem Umfang 

Wie auch Im Abschlussbericht U ntersuchungs haft fur  J ugendl iche - Ve rmeidung 
Verk u r z u n g  Voi lz Iehung des R u nd e n  T isches vom Oktober 2 0 1 3  empfo h l e n  
beabsIcht igt das B u n d e s m l n lstenum fur  J US t iZ d a fur S o rge zu tragen d a s s  d ie 
J u g e n d ger ichtsh i lfe - Jedenfal ls d i e  oben 1 6 1 )  u nter  1 b i s  3 a ngefuh rt e n  A u fgaben 
- b u n d esweit von e iner  E i n r icht u n g  d e r  J U StiZ wahrgenommen w i rd dazu sol l  d ie  
bereits beste hende Struktur  der F a m i l lengenchtsh l lfe g e n utzt werden 

D i eses Vorhaben so l l  I m  J a h r  2 0 1 5  verwi rk l icht  werden 

III-195 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 07 Tätigkeit Strafjustiz T 2 (gescanntes Original)60 von 100

www.parlament.gv.at



· �,�, 

7 DIE W I E DERVERURTE I LU NGSSTATISTIK 

2 0 0 7  w u rd e  I n  d e r  Ger icht l ichen K r i m i n a lstat ist ik d e r  Stat ist ik d e r  rechtskraft lgen 
Ver u rt e i l u ngen erstmals eine V'Jlederv e r u rt ei l u ngsstat lst lk verotfent l lcht  S i e  schl ießt  
nach der m e h rj a h r lgen U nterbrech u n g  d e r  1 99 1  e l n gefuhrten u n d  2002 e i ngestel lten 
R u ckfal lstat ist ik eine L u cke der J u st izstat ist ik 

Der IN,ed e rverurtei lungsstat lst lk l iegt - wie der Gericht l ichen K rllll i n a istat lst ik 
a l lgemein das Strafregister z u g runde I n  welches a l le rechtskraft lgen 

Veru rte i l u n g e n  e i n getragen werden u n d  b is  zur  T i lgung und automatischen Loschung 
aus dem Reg ister e i ngetragen b leiben Die T i lgung erfolgt  1 111 Al lgemeinen n icht  vor 
Ablauf von funf J a h re n  nach dem Vol lzug der Strafe u n d  n u r  u nter der 
Voraussetz u n g  d ass es In d iesem Zeitraum z u  keiner weiteren Verur1e l l u n g  
k o m m t  Das Strafregister e n t h a l t  u a verfa h rensrelevante I nformationen z u r  P e r s o n  
des/r Verurtei l ten ( A lter Gesch lecht Staatsburgersch aft l zu u n getl lgten Vorstrafen 
zu d e n  Del ikten zu d e n  a u sgesprochenen Strafen z u m  Gerrchtssprengel  I n  
welchem das U rt e i l  a usgesprochen w u r d e  sowie bestimmte Daten z u m  Vol lzug d e r  
Strafen 

Die neue WIederverurte i lu ngsstat ist ik n utzt d iese I nformationen besser als die 
selnerzert lge R u ckfal lstat ist ik  Die DifferenZierung nach Personenmerkmalen Ist 
fei n e r  { erstmals werden nun Gesch lecht und Nat ional i tat a u sgewertetl Oie 
Erfassung von Vorstrafen u n d  S a n kt ionen d e r  A u sg a n gsve r u rte i lung Ist u m  Vieles 
deta i l l ierter {es werden auch te i lbedingte Strafen M a ßnahmen und al le Formen des 
Straferlasses beruckslcht lgt l  Die Da rste l l u ng der Del ikte ISt derzeit  noch 
e lngeschrankt  auf das fuh rende Del ikt (d h strafsatzbest lrllrllende N o r m  Im f- a l le 
m e h rerer  einer Verurte i l u n g  z u g r u n d e  l iegender Del ikte I Die Reglonal ls lerung reicht 
biS a u f  d i e  E bene der L a n desger rchtssprengel  D ie WIederverurt e i l u n g  Wird sowohl 
nach GeschWind igke i t  H a uflgkelt  E , nschlaglgke,t  ! I S des gleichen f u h renden 
Del ikts bzw eines Del ikts aus d e r  g le ichen G r u ppe ) a ls  auch nach d e r  schwersten 
Sankt ion aufgegl iedert Neu Ist fe rner  die e i n hei t l iche Beoba chtungs- bLW 
R , s l koper rode fu r Verurtei l te sowie Haftent lassene ( w a h r e n d  f ruher  das 
VerurteI lungsj a h r  ausschlaggebend war und bel langere n  F r e i heitsstrafen die 
Beobachtungszelt  mehr oder weniger In Haft verb racht w u rd e )  

Wie I n  den S , c he r heltsber rchten der  vergangenen Jahre werd e n  n u n  a u szugsweise 
Daten d e r  aktuel len VI,e d e rv e r u rtel l u n g sstat lst lk fur den Beobachtungszeitraum 2 0 1 0  

2 0 1 4  prasent lert D ie G r u ndgesamt h e it d e r  I n  der V'Jled e rv e r u rte l lu ngsstat lst lk 
e rfassten Personen S i n d  al le I. rll it  Ausnahme z u  e i n e r  u n bed ingten 
F re lhe ltsstrafel A n sta Itsu nterbr rng u n g )  rechtsk raft lg Veru rtel lten e l  nes J atlres ( 1 11 
d iesem F a l l  des J a h rg a n g s  2 0 1 0 )  sowie a l l e  I m  sei ben J a h r  a u s  unbedingten 
F re i heitsstrafen oder vorbeugenden Maßnahmen E n t lassenen 

. - Diese Personen 

I ,' E I'''':f,' "a l e" " a r' " eS Z u '  ;ra der -� e ,se � T 'jl.r,� ", ::::.r' E ' '':'3 :j _,T' "je'l , P '  S t ' afrf',� .. j I '" t t-"  " [_-_' I �"' ;t:"" [J,t,· 

Se ,\ e "  ';Jt;' " � a  02 002" 02" J' d e r  \,\l le,jerverun:e ILJ ""'�ssta: s : , � . e ' lo ' e r', 
Be, E- " � JSSef' e "  ,:H.S �e'  be,j , 'l'jte'1 F 'e l r e  tss:rafe" "aCi § -l .3 a  ;", t:s :' ,,'1'1 J. Si( ; H  , ..... ' ,_ 1  , 1 , J '-, : 1--"':_ f , "  

S � r'e'l  C r  " r' --,�E'" .Jas 1 _____ l rre s,jatu"'l l;n,j r i ,;:: hi  .jas E I' !  a s s u l' � sd3Lrl t.e r l , '::: " :::' r 1 ... · ,:]1  '.\ tlo;;, t ' , r '  �t"" R�_" 
-) r.a:: r' t d '-'·1S",:e : r j , , " i l.'�l r�' a )_ , r""l a l e '1 ... : a h '  '�-e',.( ,Jrzt ',. I':J die \'�)le�e r,.-erL. r : e j l :.n' :j S q L . ::,�f' f'l· ....... ac, t . r ' : p r  
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werden uber e i n e n  festgelegten Zeit r a u m  h i ns icht l ich  neuer l icher  Verurtei lungen 
beobachtet B , s  z u m  Ber ichtsj a h r  2 0 1 3  i A usgangsj a h r  2 0 0 9 )  erstreckte s ich der  
Beobachtu ngszeltraulll uber funf Kalenderj a h re Ab dem Ber ichtsj a h r  2 0 1 4  
l A u sgangsjahr  2 0 1  O !  wird jede Person Ind iv idue l l  uber v ier  J a h re beobach tet 

D i e  I'/I ed e rverurtei l ungsstat lst lk w i rd I n  d e r  Offent l lchke l t  oft fa lsch l lch  a l s  
R u ck fa l l stat ist ik bezeich net S ie erfasst j edoch n u r  e V i d e n t  gewordene z u r  Anzeige 

gebrachte ger icht l ich verfolgte und sankt ion ierte St raftaten N icht bekannt  
gewordene Straftaten u n a ufg ekla rte Straftaten emd Straftaten bel  denen von 
Staatsanwaltschaft oder Ger icht  das Verfa h re n  e i ngestel lt oder - etwa nach 
DiverS ion Verfo l g u ngsvefZ lcht  gele istet w i rd b le iben I n  d e r  
WIederver ur te i lu ngsstat ist ik u n be rucks lcht lgt  Dasselbe g i l t  fur  Verurt e i l u n g e n  vor 
aus land Ischen Gerichten 

Beim Vergleich von V'!led erverurte i l u ngsq uote n  nach Personen kategor ien 
Del ik tsgruppen oder Ger Ichtssprengeln Ill USS bedacht werden dass es h i n s icht l ich  
d e r  A n zelge�  u n d  Verfo l g u ngspra kt iken g r o ße U nterschiede g i b t  D ie 
\lV,ede rve r u rte i lu ngsstat lst lk ,nformiert d e  facto uber Verurte i l u n g s � oder 
J u st izkarr Ieren von Personen Sie zeigt ob Verurt e i l te bereits vo rbestraft sind und 

neuer l ich verurte i l t  werden ob es bel e iner s ingu laren Verurte i l u n g  b le ibt  oder zu 
e i ner Serie von Verurte i l u n g e n  k O lllmt Die WIederver u rt e i l u ng verwe ist auf fe h lende 
bzw ger icht l ich vernei nte Legal bewa h ru n g  Sie I n d iZ i e rt d a m it sowoh l  das R,s ,ko von 
Persone n g r u p pen mit  Strafgesetz u n d  J USt iZ wiederhol t  I n  Konf l ikt  zu geraten a ls  
a u c h  e inen spezlal prave n tlven M isserfolg d e r  b i s h e rigen I ntervent ionen 

M i t  dem Ber ichtsj a h r  2 0 1 2  k a m  es z u  technischen Anderungen der  
WIederverurtei lungsstat ist ik Sei t  dem S Icherheitsber Icht 20 1 2  werden nachtragl iche 
Verurtei l u n g e n  wegen e i n e r  z u  e l n e lll fruheren Zeitpunkt  bega ngenen Tat die 
gemeinsam mit a nderen Verfe h l u ngen hatte verurtei l t  werden k o n n e n  aus der 
WIederve r u rte i lu ngsstat ist ik herausgerechnet I n achtragl lche Veru rt e i l u n g e n  mit oder 
o h n e  Z u satzstrafe nach § §  31 4 0  S tG B I  da die WIederver urtei lu n g sstati st ik das 
F e h lverhalten n a c h  e iner  Verurte i l u ng d a rzustel len versucht  Z u  den E i nze l heiten 
d ieser tec h n ischen Anderungen I n  der  WIed e rverurt e i l u ngsstat ist ik wird auf  den 
S IcherheitsberIcht 2 0 1 2  S 1 30 verwiesen 

Mit dem Be richtSj a h r  2 0 1 4  wurde der Beobachtungszelt raulll von 
WIederverurt e i l u n g e n  geandert sodass der Zeitraum I n  dem eine Person 
h l fls ,cht l ,ch neuer l icher  Verurtei l u n g e n  beobachtet wird fu r al le g le ich lang ISt B i s h e r  
w u r d e n  a l le  Personen u b e r  funf  Kalenderj a h re beobachtet Abllang lg  VO Ill Zeitp u n k t  
d e r  Verurt ei l u ng bzw E nt lassung Im Ausgangsj a h r  erst reckte s i c h  d e r  
A n a l ysezel t rau lll SOllllt uber m i ndestens v i e r  u n d  m a X i m a l  funf J a h r e  E rstmals Ill it  
d e lll Ber ichtSj a h r  2 0 1 4  I Beobachtu ngszeltra u m  2 0 1 0  - 2 0 1 4  = Kohort e  2 0 1 0 1  Wird 
jede Person I n d iV iduel l  uber  v ier  J a h re betrachtet 

Weitere techn ische Anderungen Im Be r ichtSj a h r  2 0 1 4  bet reffen die Defi n i t ion der  
Kohorte E s  wurden PraZ ls lerungen vorgenommen u m  dem Ko nzept dass n u r  
Personen I n  F re ihei t  h i nS icht l ich e i n e r  WIederver u rt e i l u n g  beobachtet werden 
gerecht z u  werden Zum einen wurd e n  Personen aus der Kohorte a usgeschlossen 

die zwar e i n e  u rtel lsmaßlge E nt lassung Im A u sg a ngsj a h r  hatten z u  d iesem Zeitpunkt  
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16 1  

aber noch weitere unbedingte Haftstrafen 
wurden nachträgliche Verurteilungen in 
berücksichtigt. Wiedcncrurtcilungsquolcn 

verbüßen mussten.99 Zum anderen 
der Ausgangsmasse nicht mehr 

Von den im Jahr 2010 verurteilten oder aus einer Freiheitsstrafe bzw. dem 
Maßnahmenvollzug entlassenen 32.678 PersonenlCO wurden über den individuellen 
Beobachtungszeitraum von vier Jahren 1 1 . 1 49 Personen wiederverurteilt, das 
entspricht einer Wiederverurteilungsquote von 34, 1 %  (Wiederverurteilungsquote 
2009 - 2013 :  37 ,4%101) .  Die überwiegende Mehrheit der Verurteilten bzw. 
Entlassenen wurde in diesem vierjährigen Zeitraum somit nicht wiederverurteilt. Die 
Wiederverurtei lungsquoten unterscheiden sich für verschiedene Personengruppen 
und liegen bei Männern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen, Österreichern und 
Vorbestraften höher. 

Im Jahr 2010 rechtskräftig Verurteilte sowie aus Haft bzw. Maßnahmenvollzug ent­
lassene Personen nach Wiederverurteiluna innerhalb von vier Jahren 

Verurteilte! Ohne Mit 
Mertuna .. Verurtellterf EntlnHne 2010 WIederverurteIluna Wlederverurtelluna 

EntlaMener 2010 Anzahl Anzahl % Anzahl % 
lnsoesamt 32 678 21 529 65,9% 1 1  149 34,1% 
Manner 27 684 1 7 834 64,4% 9 850 35,6% 
Frauen 4 994 3 695 74,0% 1 299 26,0% 
Juaendllche 2 490 1000 40,2% 1 490 59,8% 
JunQe Erwachsene 4 333 2318 53,5% 2 015 46,5% 
Erwachsene 25 855 182 1 1  70,4% 7 644 29,6% 
Inlander 22 449 1 4 308 63,7% 8 141  36,3% 
Auslander '''' 10 229 7 22 1  70,6% 3 008 29,4% 

dar EU-Buraer 3 608  2 979 82,6% 629 1 7,4% 
dar aus DrIttstaaten 6 499 4 1 68 64,1% 2 331 35,9% 

Quelle Statistik Austrla Gerichtliche Krlmlnalstatlst.k 2014 

Die höheren Wiederverurteilungsquoten bei Jugendlichen sind im Zusammenhang 
mit dem Umstand zu sehen, dass bei ihnen Verurtei lungen in höherem Maße ver­
mieden und als ultima ratio eingesetzt werden: 2010 etwa entfielen auf zehn Strafan­
zeigen gegen Erwachsene in etwa 1,7, auf zehn Anzeigen gegen Jugend liche hinge­
gen nur eine Verurteilung, Dies führt zu einer sehr selektiven Population im Aus­
gangsjahr, bei der höhere Wiederverurteilungsquoten zu erwarten sind . Die niedrige­
ren Werte bei Ausländern ergeben sich aus der häufigen Aufenthaltsbeendigung 
nach einer Verurteilung in Österreich . 

.. Im Strafregister gibt es be. den Strafvollzugsmeldungen keme Information daruber, ob die Person 
mit Vollzug der Strafe In Haft bleibt oder m die Freiheit entlassen Wird 
"'0 Diese Zahl weicht von den Verurteilten nach der Gerichtlichen Krlmmalstabshk ab, weil In der WIe­
derverurte.lungsstatlstlk mehrmals In einem Jahr verurteilte Personen emfach gezahlt werden Folge­
verurteilungen Im selben Jahr werden als WIederverurteilungen gezahlt 
'0' Konzeptuelle und technische Änderungen flJhrten zu emem Zeitreihenbruch In der Wiederverurtei­
lungsstatistik Siehe dazu die Erlauterungen m der der Emleltung zu Kapitel 7 102 122 Personen sind staatenlos bzw Ist Ihre Staatsangehörigkeit unbekannt oder ungeklart 
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7 . 1  VERURTEILUNGSKARRIEREN 

Die Wiederverurteilungsstatistik ermöglicht die Berücksichtigung von Vorstrafen und 
Wiederverurteilungen und damit von Verläufen und .Justiz-Karrieren" über einen 
längeren Zeitraum. Es zeigt sich, dass die Mehrheit der verurteilten Personen nur 
punktuell mit der Strafjustiz in Kontakt kommt. eine kleinere Gruppe hingegen 
wiederholt. 

Die folgende Abbildung veranschaulicht, dass 42,4% der im Jahr 20 1 0  Verurteilten 
bzw. Entlassenen eine Vorstrafe aufweisen 103. Die Wiederverurteilungsquote der 
Personen ohne Vorverurteilung ist geringer als die Quote der Vorbestraften. Von 
insgesamt 1 1 . 1 49 Wiederverurteilten kommen fast zwei Drittel aus der Gruppe der 
Vorbestraften, nur etwa ein Drittel hat keine Vorverurteilung. 

Vorstrafen und Wiederverurteilungen, "Karrieremuster" Verurteilter 

Vorstrafenbelastung und Wiederverurteilung 

58% 

42% 

2010 Verurteilte bzw. Entlassene 

ohne/mit Vorstrafe 

44% 

13% 

Nicht -/Wiederveru rtellte 

innerhalb von vier Jahren 

Quelle Statistik Austna. Genchthche Knmlnalstallstlk 2014 

o nicht vorbestraft -

nicht wiederverurteilt 

o nicht vorbestraft -

wiederverurteilt 

. vorbestraft -

wiederverurteilt 

.vorbestraft -

nicht wiederverurteilt 

Die Mehrheit der Verurteilten bzw. Entlassenen im Ausgangsjahr 20 1 0  war, wie 
schon in den Vorjahren, nicht vorbestraft (57,6%). 76,7% dieser Gruppe blieben 
ohne Folgeverurteilung. Bei ihnen kam es also über den langen Zeitraum, den man 
bei Berücksichtigung der Vorstrafenbelastung überblickt, nur zu einer einzigen 
Verurteilung. Von jenen Personen ,  die schon vor der Verurteilung bzw. Entlassung 
20 1 0  vorbestraft waren, wurde etwas weniger als die Hälfte wiederverurteilt :  
Vorbestrafte wurden zu 48,8%, solche mit Strafhafterfahrung zu 52,4%, und damit 
mehr als doppelt so oft wiederverurteilt wie Nicht-Vorbestrafte. 5 1 ,2% der 
vorbestraften Verurteilten schafften aber auch den .Ausstieg" und bl ieben ohne 
weitere Verurteilung bis zum Ende des individuellen Beobachtungszeitraums von vier 
Jahren. 

103 Bel den Entlassenen zahlt die Vorstrafenbelastung bei der Anlassverurtei lung 
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Im Jahr 2010 rechtskräftig Verurteilte sowie aus Haft bzw. Maßnahmenvollzug ent­
lassene Personen nach Vorstrafen und Wiederverurteilungen innerhalb von vier Jah­
ren 

Voratnhn Verurteilte" VerurteIltM Ohne Mit 
EntI .. une 2010 WJederyerurtelluna WJederyerurtellung 

Ena..- 2010 
Anzahl Anzahl '" Anzahl '" 

Nicht vorbestraft 1 8 812 14 427 76.7% 4 385 23.3% 
Vorbestraft 1 3 866 7 1 02 51 2% 6 764 48.8% 
darunter mit Hafterfahruna 3 953 1 881 47 6% 2 072 52.4% 

Quelle Stahstlk Austna. Genchtllche Knmmalstatlstlk 2014 

7.2 FORM DER WIEDERVERURTEILUNG 

Über die Hälfte der Wiederverurteilten wurde im Beobachtungszeitraum einmal 
wiederverurteilt. Ein gutes Drittel wurde zwei bis drei Mal verurteilt und 4,2% wurden 
vier Mal und öfter wieder verurteilt. 

Die Frequenz der Wiederverurteilungen ist bei Frauen gegenüber Männern, bei 
Erwachsenen im Vergleich zu Jüngeren, bei Ausländern sowie bei Nicht­
Vorbestraften geringer. Über zwei Drittel (67 ,1  %) der Wiederverurteilten wurden 
bereits innerhalb von zwei Jahren wiederverurteilt. Die Geschwindigkeit der 
Wiederverurteilungen ist bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, bei Ausländern 
sowie bei Vorbestraften höher. 

Bei Frauen, Ausländern und Nicht-Vorbestraften bleiben die Wiederverurteilungen 
eher im einschlägigen Bereich, während Männer, Österreicher und Vorbestrafte öfter 
auch wegen anderen Delikten wiederverurteilt werden. Nach Altersgruppen sind 
keine größeren Unterschiede festzustellen. 
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Wiederverurteilte Personen nach Freguenz. Geschwindigkeit und "Einschlägigkeit" 
der Wiederverurteiluno 

WIeder-
Mertunale verurtel1t8 

1 2-3 • und Innemalb von Selbe 
mehr 2 1"h"", , ....... 

Insgesamt . 
Anzahl 1 1 . 149 6 8 18 3 858 473 7 481 5 681 

% 1 00  6 1  2 34.6 4.2 67.1 5 1 .0 

Manner 
Anzahl 9 850 5 955 3 475 420 6 643 4 91 5  

% 1 00  60.5 35.3 4.3 67.4 49.9 

Frauen 
Anzahl 1 299 863 383 53 838 766 

% 1 00  66.4 29.5 4. 1 � 59.0 

Jugendliche Anzahl 1 490 691 652 147 771 
% 1 00  � 43.8 9.9 73.6 51 .7  I �unge Anzahl 2 01 5  8 1 9  1 1 0 1 448 1 019 
% 1 00  53.9 40.6 5.5 7 1 .9 50.6 

Erwachsene Anzahl 7 644 5 041 2 387 2 1 6  4 937 3 891 
% 100 65.9 31 .2 2 8  64.6 50.9 

Inlander 
Anzahl 8 14 1  4 882 _� 87J_ 382 5 4 1 7  3 987 

% 100 60.0 35.3 4.7 66.5 49.0 

Auslander 
Anzahl 3 008 1 936 981 91 2 064  1 694 

% � 64,4 321) 3,0 68� �� I Nicht Anzahl 4 385 2 863 1 347 1 75 2 881 2 31 3  
% 100 65.3 30.7 4.0 65.7 52.7 

Vorbestraft Anzahl 6 764 3 955 2 51 1  298 4 600 3 368  
% 100 58.5 37.1 4.4 68.0 49.8 

rl"r"nt .. r mit • Anzahl 2 012 1 1 77 822 73 1 4 1 5  1 063 
% 1 00  56 8  39,7 3 5  68.3 51 3 

Quelle AII�t"", Ge" ... "", ... "" �"" I , 2014 

Die folgende Abbildung illustriert die .Einschlägigkeit" der Wiederverurteilungen. 
gegliedert nach Deliktsgruppen. Sie zeigt. ob jemand im Jahr 201 0 und bei 
zumindest einer der Wiederverurteilungen im Zeitraum von vier Jahren im Sinne der 
gleichen Deliktsgruppe verurteilt wurde. 104 In der Abbildung werden zum einen jene 
Dehktsberelche dargestellt, in denen es besonders Viele Verurteilungen gibt. Zum 
anderen wurden Delikte gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung in die 
Auswertung miteinbezogen, weil diese gerade in Hinblick auf den .einschlägigen 
Rückfall" von besonderem Interesse sind. 

Berechnet wurde zum einen die allgemeine Wiederverurteilungsquote, die zeigt, wie 
viele Personen in den jeweiligen Deliktsgruppen überhaupt wiederverurteilt wurden, 
egal welches Delikt strafsatzbestimmend war. Vermögens- und 
Suchtmitteldelinquente werden mit 35,2 bzw. 40,3% am öftesten wiederverurteilt. Die 
zweite, tiefer liegende Kurve stellt zum anderen den so genannten .einschlägigen 
Rückfall" in der jeweiligen Dehktsgruppe dar. Dessen Quote ist bei Vermögens- und 
Drogendelinquenten am höchsten. Besonders deutlich ist der Unterschied zwischen 
allgemeiner und einschlägiger Wiederverurteilungsquote bei Sexualstraftätern. 
Insgesamt 1 2 ,6% der Sexualstraftäter wurden innerhalb von vier Jahren 
wiederverurteilt. Jedoch waren nur bei 3.8% erneut Sexualdelikte 
strafsatzbestimmend. 

,QoI Die WIederverurteilungsstatistik arbeitet mit dem so genannten .führenden Dellkr, d h dass bei 
einer Verurteilung wegen unterschiedlicher Straftaten nur das Delikt mit dem schwersten Strafrahmen 
In der Statistik beruckslchtlgt Wird 
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("Einschlägige") Wiederverurteilungsquoten 

tür ausgewählte Dellkt.gruppen 

LeIb & Leben Suchtmittelgesetz sexuelle Integntät 

_VerurteIlte/Entlassene 2010 __ WV-Quote __ "einschlägIge" WV-Quote 

7.3 SANKTION UND WIEDERVERURTEILUNG 

50% 

40% 
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0% 

Wiederverurteilungsquoten liegen umso höher und die bei der Wiederverurteilung 
verhängten Sanktionen sind umso schwerer, je strenger d ie Ausgangssanktion im 
Jahr 2010 war. Wie in Tabelle und Abbildung dargestellt, sinkt der Anteil der 
Personen ohne Folgeverurteilung tendenziell mit der Schwere der 
Ausgangssanktion. Knapp drei Viertel (75,3%) derer, die 2010 zu einer bedingten 
Geldstrafe verurteilt worden waren, wurden nicht erneut gerichtlich verurteilt; kam es 
zu einer Wiederverurteilung, wurde nur eine Minderheit zu einer Freiheitsstrafe 
verurteilt, 53,0% erhielten auch bei der Wiederverurteilung ausschließlich eine 
Geldstrafe. Anders bei denen, die 2010 aus einer unbedingten Haftstrafe entlassen 
wurden: nur 53,3% blieben ohne Wiederverurteilung. Sofern diese Personen 
wiederverurteilt wurden, wurde über sie in der Regel (zu 77, 1 %) wieder eine 
unbedingte oder teilbedingte Freiheitsstrafe verhängt. 

Auffallend wenige Wiederverurteilungen gibt es bei der Kombination einer 
unbedingten Geldstrafe mit einer bedingten Freiheitsstrafe gemäß § 43a Abs. 2 
StGB sowie nach teilbedingten Freiheitsstrafen gemäß § 43a Abs. 3 und 4 StGB. 
Weit unter dem Durchschnitt liegen die Wiederverurteilungsquoten nach Entlassung 
aus dem Maßnahmenvollzug an geistig abnormen Straftätern nach § 2 1  Abs. 2 StGB 
und nach § 2 1  Abs. 1 StGB. 
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Sanktionen Verurteilter/Entlassener im Jahr 201 0  nach Wiederverurteilung innerhalb 
von vier Jahren und Sanktion der (schwersten) Wiederverurteilunq 

Auagangutrafe der 
VerurtelltenlEntIa.unen 2010 

Insgesamt 

Geldstrafen, davon 

bedingt 

teilbedingt 
(§ 43a Abs 

unbedingt 

1 StGB) 

unbedingte GS, bedingte 
FS (§ 43a Abs. 2 StGB) 
Freiheitsstrafen, davon 

bedingt 

teilbedingt 
(§ 43a Abs. 3/4 StGB) 

unbedingt 

Anzahl 
% 

Anzahl 

% 
Anzahl 

% 
Anzahl 

% 
Anzahl 

% 
Anzahl 

% 
Anzahl 

% 
Anzahl 

% 
Anzahl 

% 
Anzahl 

% 

�1! � j 
32.678 

100 
1 1 .821 

100 
2.759 

100 
749 
100 

8.313 
1 00  
792 
1 00  

19.561 
100 

1 2 .290 
1 00  

2 .922 
100 

4.369 
100 

� � f � � �� 
2 1 .529 1 1 . 1 49 

65,9 34,1 
7 .971 3.850 

67,4 32,6 
2.078 681 

75.3 24.7 
551 198 

73,6 26,4 
5. 342 2.971 

64,3 35,7 
544 248 

68,7 31 ,3  
12.743 6.838 

65,1 34,9 
8.308 3.982 

67,6 32,4 
2 . 107 8 1 5  

72, 1  27,9 
2.328 2.04 1  

53,3 46,7 
Quelle Statistik Austna, Genchtllche Knmlnalstatlstlk 2014. 

darunter Sanktion· ... 

5. ., C) ,� Öl ., dl> u. e �5. ., u. ! 
22 2. 397 3.691 4.927 

0,2 2 1 , 5  33,1 44.2 
1 2  1 .480 1 .429 903 

0,3 38,4 37,1 23,5 
7 354 214 1 04  

1 ,0 52,0 3 1 ,4 1 5.3 
1 105 56 36 

0,5 53,0 28,3 18,2 
4 1 02 1  1 159 763 

0,1 34,4 39,0 25,7 
° 65 59 123 

0,0 26.2 23.8 49.6 
7 788 2 123 3. 844 

0,1 1 1 ,5 3 1 ,0 56,2 
5 586 1 .669 1 .685 

0,1 14,7 41 ,9  42,3 
2 68 149 566 

0,2 8,3 18,3 7 1 ,9 
° 1 34 305 1 .573 

0,0 6,6 14,9 77, 1 

Wiederverurteilungsquoten unterscheiden sich auch nach dem Modus der 
Entlassung aus dem Gefängnis. Personen, die aus Freiheitsstrafen erst zum 
urteilsmäßigen Zeitpunkt entlassen wurden. werden häufiger wiederverurteilt als 
jene. die nach § 46 StGB bedingt entlassen wurden. Noch seltener werden Personen 
wiederverurteilt, denen eine schon ausgesprochene unbedingte Haftstrafe bzw. der 
Rest einer Strafe nachgesehen wurde (etwa nach § 40 SMG): In dieser Gruppe 
beträgt die Wiederverurteilungsquote 33,7% . 

• 05 Bei den Wiederverurteilungen werden teilbed.ngte Strafen mit Ihrem Jeweils .schwereren· Anteil 
gezahlt, also eine teil bedingte Geldstrafe nach § 43a Abs. 1 StGB zu den unbedingten Geldstrafen, 
eine tellbedingte Strafe nach § 43a Abs. 2 StGB zu den bedingten Freiheitsstrafen und teIlbedingte 
Freiheitsstrafen nach § 43a Abs. 3 und 4 StGB zu den unbedingten Freiheitsstrafen 
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Wiederverurteilungsquote nach Entlassungsmodus 

(Entlassung aus der Freiheitsstrafe) 

Entlassung zum im Urteil bedingt entlassen 

ausgesprochenen Zeitpunkt nach § 46 5tGB 

(n=2.078) (n=1.739) 

bedingt nachgesehen 

(n=552) 

QueUe Statistik Austna. Genchtllche Knmlnalstatlstok 2014 

7.4 REGIONALER VERGLEICH 

. ohne 

Wiederverurteilung 

. mit 

Wiederverurteilung 

Die Wiederverurteilungsquote in der Wiederverurteilungsstatistik 2014 schwankt 
unter den OLG-Sprengeln zwischen 30,3% (Wien) und 37,9% (Graz). Die 
Wiederverurteilungsquote im OLG-Sprengel Innsbruck (35,8%) liegt ebenso wie im 
Sprengel Linz (36,4%) zwischen den Quoten der anderen beiden Sprengel. Die 
Wiederverurteilungsquoten unterscheiden sich jedoch weit weniger stark als die 
regionale Strafenpraxis (siehe Kapitel 3.4.3) .  Innerhalb der OLG-Sprengel zeigen 
sich zum Teil noch größere Unterschiede als zwischen diesen. 

Einerseits ist zu berücksichtigen, dass die Wiederverurteilungsquote bei In ländern 
größer ist als bei Ausländern. Durch den höheren Anteil von Nicht-Osterreichern 
unter den in Wien Verurteilten ist die Wiederverurteilungsquote in Wien niedriger. 
Dadurch erklärt sich ein Teil der regionalen Unterschiede. 

Ein weiterer Einflussfaktor ist, dass sich die vier OLG-Sprengel nicht nur in der 
"Strenge" der gerichtlichen Strafen, sondern auch in ihrer Anwendung der Diversion 
unterscheiden. Betrachtet man die Verfahrenserledigungen durch 
Staatsanwaltschaften und Gerichte als Gesamtheit, so ist man in den Sprengeln 
Innsbruck und Linz bei Anwendung der Diversion großzügiger'06. Dort überwiegt die 
Zahl der diversioneIl erledigten Fälle die Zahl der Verurteilungen wesentlich stärker 
als in Wien oder Graz. Das hat Auswirkungen auf die Population, die gerichtlich 
verurteilt wird. Denn dort, wo ein größerer Teil der Straftäter ein Diversionsangebot 
bekommt, verbleiben unter den gerichtlich Sanktionierten jene Personen, die 
vergleichsweise hoch belastet sind und ein höheres Rückfallrisiko haben. Daher ist in 
Sprengeln mit hohen "Diversionsquoten" gleichzeitig mit höheren 
Wiederverurteilungsquoten zu rechnen. 

'00 Vgl die Tabelle zu den Verfahrenserledlgungen In den OStAlOLG-Sprengeln In KapItel 1 2 4  
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Wiederverurteilunaen nach Gerichtssorenaeln 

Verurtelbl Ohne Mit 
Gerlc:htMp� 

ElrtIlIHne Wleclerwerurt.Uung Wlederverurt.llung 
2010 

Anzahl Anzahl % Anzahl % 
Insgesamt 32.678 21 .529 65,9% 1 1 .149 34, 1 %  

OlG Wien, davon 1 3.459 9.377 69,7% 4.082 30,3% 

LG W,en 8 600 5 849 68,0% 2 751 32,0% 
LG E,senstadt 765 606 79,2% 159 20,8'10 
LG Korneuburg 1 200 906 75,5'10 294 24,5'10 
LG Krems a d Donau 383 258 67,4'10 125 32,6'10 
LG St POlten 1 1 7 1  800 68,3'10 371 31 ,7% 
LG W,ener Neustadt 1 340 958 7 1 ,5'10 382 28,5% 

OlG Graz, davon 6.924 4.301 62,1% 2.623 37,9% 

LG Graz 3 086 1 908 61 ,8% 1 178 38,2'10 
LG Leoben 1 4 16 963 68,0'10 453 32,0'10 
LG Klagenfurt 2 422 1 430 59,0% 992 41 ,0% 

OlG linz, davon 7.326 4.659 63,6'/0 2.667 36,4% 

LG L,nz 2 052 1 283 62,5'10 769 37,5'10 
LG RIed Im Innkrels 757 502 66.3'10 255 33,7'10 
LG Steyr 523 294 56,2% 229 43,8% 
LG Wels 1 430 892 62 ,4% 538 37,6'10 
LG Salzburg 2 564  1 688 65,8'10 876 34,2'10 

OlG Innsbruck, davon 4.969 3,192 64,2'10 1,777 35,8% 

LG Innsbruck 3 007 2 01 5  67,0'10 992 33.0'10 
LG Feldklrch 1 962 1 1 77 60,0'10 785 40,0'10 

Quelle StatIstIk Austroa Gerochtllche Kromlnalstatlstlk 2014 

7.5 WIEDERVERURTEILUNGEN IM ZEITVERGLEICH 

Während der Vergleich mit Werten aus der früheren "Rückfallstatistik" sowohl infolge 
veränderter Messwerte als auch infolge der durch das "Diversionspaket" 
(BGB!. I Nr. 55/1 999) veränderten strafrechtlichen Grundlagen problematisch ist, ist 
ein Vergleich der Wiederverurteilungsstatistiken ab dem Ausgangsjahr (Kohorte) 
2003 möglich. Allerdings sind bei der Analyse der Zeitreihe die Zeitreihenbrüche 
infolge technischer und konzeptioneller Änderungen zu den Ausgangsjahren 2008 
und 2010 zu beachten. Nähere Informationen dazu sind in der Einleitung zu diesem 
Kapitel zu finden. 

Die Wiederverurteilungsquote ist über die Jahre hinweg sehr konstant und 
schwankte in den Jahren 2003 bis 2009 zwischen 37,4 und 38, 1 %. Aufgrund der 
inhaltlichen Änderung der Wiederverurteilungsstatistik mit Kohorte 2010 -

individueller Beobachtungszeitraum von vier Jahren hinsichtlich einer 
Wiederverurteilung - ist die Wiederverurteilungsquote stark zurückgegangen. Ohne 
Berechnungsumstellung wäre die Wiederverurteilungsquote für die Kohorte 201 0 im 
Vorjahresvergleich dem Trend der letzten Jahre folgend nur leicht rückläufig. 
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Entwickluna der Wiederverurteilunasauote 

KohorW Wlederverurtelluna-quote 
2003 37.7% 
2004 37.5% 
2005 37.6% 
2006 38.0% 
2007 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  �Jy� _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2008 37.9% 
2009 37.4% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - . _ - - - - - - - - - - - - - - - - -
2010 34.1% 

Quelle Statistik Austna. Genchtllche Knmlnalstatlstlk - BIs 2009 Beobachtungszeitraum von funf 
Kalenderjahren. ab 2010 individueller Beobachtungszeitraum von vier Jahren 
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8 G ES ETZG E BE R I SC H E  TÄTIGKEIT I M  KRIMINALRECHT 

8.1  BEKÄMPFUNG DER WIRTSCHAFTSKRIMINALITÄT, DER KORRUPTION 
UND DER ORGANISIERTEN KRIMINALITÄT 

Wirtschaftskriminalität und Korruption fügen dem Staat, aber auch einzelnen Bürgern 
erheblichen Schaden zu. Die durch oft besonders raffinierte Verbrechen dieser Art 
verursachten großen materiellen Verluste des Staates, von Körperschaften, 
einzelnen Unternehmungen oder Privaten sind nicht die einzigen Folgen solcher 
Straftaten, vielmehr beeinträchtigt gerade dieser Bereich der Kriminalität das 
Rechtsbewusstsein der Bevölkerung, wenn der Eindruck entstehen sollte, dass 
Wirtschaftsstraftätern nicht mit der gebotenen Entschiedenheit entgegen getreten 
wird. 

Auch die organisierte Kriminalität verursacht enormen volkswirtschaftlichen Schaden. 
Dabei stellt die durch fortgesetzte Begehung von schweren Straftaten bewirkte, zum 
Teil erhebliche Kapitalansammlung bei verbrecherischen Personen verflechtungen 
eine besondere Gefahr dar, weil dieses Vermögen in vielen Fällen den 
Ausgangspunkt für neue schwere Straftaten mit grenzüberschreitender Dimension 
bildet. Als Strategien gegen organisierte Kriminalität wurden einerseits 
Organisationsdelikte (§ 278a StGB - Kriminelle Organisation) geschaffen, um dem 
arbeitsteiligen Vorgehen von Straftätern das Handwerk zu legen. Andererseits sollen 
die finanziellen Grundlagen für Verbrechen durch spezifische Maßnahmen entzogen 
werden, konkret durch vermögensrechtliche Anordnungen (§§ 1 9a ff StGB -
Konfiskation und Verfal l ,  vormals Abschöpfung der Bereicherung), sowie durch 
Ausbau des vermögensbezogenen Nachtatenstrafrechts (§ 1 65 StGB 
Geldwäscherei). Die Delikte, die unter dem Begriff Organisierte Kriminalität in erster 
Linie verfolgt und bekämpft werden, sind Drogendelikte, Schlepperei, 
Menschenhandel, Geldfälschung, Betrug und Korruption. Wirtschaftskriminalität und 
Organisierte Kriminalität sind dabei oft eng miteinander verknüpft, sodass eine 
gemeinsame Darstellung der beiden Thematiken zweckmäßig ist. 

Der Ausbau der Strafbestimmungen und Sanktionen im Bereich des Korruptions­
und Wirtschaftsstrafrechtes sowie gegen die Organisierte Kriminalität war daher 
beginnend mit dem Strafrechtsänderungsgesetz 1 987 einer der Schwerpunkte der 
laufenden Anpassung des Strafrechts an veränderte gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Rahmenbedingungen (siehe zu den Einzelheiten der Entwicklung, 
Sicherheitsbericht 20 1 2 ,  Teil des BMJ, 1 43). 

Für das Jahr 20 1 4  sind folgende legislative und andere Maßnahmen zu nennen: 

a) Neben der durchaus Erfolge verzeichnenden Kronzeugenreglung als 
wichtige Möglichkeit der Bekämpfung von Kriminalität steht seit 20.03.20 1 3  
bei der WKStA ein speziell für Ermittlungen i m  Bereich der Wirtschafts- und 
Korruptionsdelikte geeignetes Hinweisgebersystem als i nternetbasiertes 
anonymes Anzeigesystem zur Verfügung. Dieses von der Business Keeper 
AG entwickelte und vertriebene BKMS®-System ermöglicht einerseits dem 

III-195 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 07 Tätigkeit Strafjustiz T 2 (gescanntes Original)72 von 100

www.parlament.gv.at



1 71 

Hinweisgeber eine anonyme Meldung hinsichtlich des Verdachts von 
Straftaten im grundsätzlichen Zuständigkeitsbereich der WKStA nach § 20a 
StPO, andererseits erlaubt es aber auch der Ermittlungsbehörde, beim 
Hinweisgeber unter Wahrung seiner Anonymität nachzufragen, um den Wert 
der Hinweise zu objektivieren. Solche objektivierten Meldungen stellen 
Ermittlungsansätze dar bzw. sind als Voraussetzung eines konkreten 
Verdachts für die Einleitung eines Strafverfahrens zu begreifen. 

Jene Meldungen, die zwar innerhalb der gesetzten Schwerpunkte nach § 20a 
StPO, jedoch außerhalb des Zuständigkeitsbereichs der WKStA lagen 
(insbesondere aufgrund der Schadenshöhe), wurden der jeweils zuständigen 
Staatsanwaltschaft oder Finanzbehörde weitergeleitet. 

Zum Stichtag 01 .01 .2015 sind 2 .438 Meldungen über das System 
eingegangen, davon wurde in 1 .778 Fällen ein Postfach eröffnet. 

Mit Stichtag 30.09.20 1 4  gliedern sich die Fälle wie folgt: 

AU8Weftuna Anzahl % 
Erfasste Meldungen 1 . 901  
Substratlose MeldunClen 140 7.36 
Kein Ermlttlungsan- 698 36.72 
satzJAnfangsverdacht 
Meldungen zu bekannten Sachverhal- 74 3.89 
ten ohne NeuerunClen 
Einstellungen eingeleiteter Ermltt- 222 1 1 68 
lungsverfahren 
Diversionen durch StA oder Gericht 2 0. 1 1  
Schuldspruche 3 0.16 
Freispruche 1 0.05 
Abbrechungen/sonstlge Ergebnisse 4 0 2 1 
Zustandlgkelt F manzamt 562 29 56 
Zust3ndlgkelt sonstiger BehOrden 13 0.68 
Offenes VerfahrensergebnIs 182 9.57 

Zum Stichtag 30.09.20 1 4  wurden 298 Ermittlungsverfahren eingeleitet (davon 
wurde in sechs Fällen Anklage erhoben), in 26 Fällen ergaben sich Hinweise 
für bereits laufende Ermittlungen (eine Anklage). 

b) Die Richtl inie 201 4/42/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
3.April 2014 über die Sicherstellung und Einziehung von E rträgen aus 
Straftaten in der EU wurde am 29. April 2014 im Amtsblatt veröffentlicht (L 
20 1 4/1 27, 39). Auf Grund eines Fehlers betreffend das Umsetzungsdatum in 
Art. 1 2  und 13 wurde am 1 3. Mai 2014 ein Korrigendum veröffentlicht. 
Dementsprechend ist die RL bis 4 . Oktober 2016 umzusetzen. 
Umsetzungsmaßnahmen erfolgten mit dem Strafrechtsänderungsgesetz 
201 5, das im Juli 201 5 beschlossen wurde. 

Die Richtlinie 201 4/62/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
1 5. Mai 2014 zum strafrechtlichen Schutz des Euro und anderer 
Währungen gegen Geldfälschung und zur Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2000/383/J I des Rates wurde am 2 1 .  Mai 2014 im 
Amtsblatt veröffentlicht (L 2014/1 5 1 ,  1 ) . Die Umsetzungsfrist läuft bis 23. Mai 
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2 0 1 6  Die R icht l in ie z ielt  v o r  a l lem a u f  d ie H a rm o n ls lerung des mater iel len 
Strafrechts ab 

C I  U m setz u ngsmaßnahmen erfolgten mit  dem Strafrechtsanderu ngsgesetz 
20 1 5  das I m  J u l i  2 0 1 5 beschlossen w u rd e  

d I Am 3 F e b r u a r  2 0 1 4  w u r d e  d e r  e rste Korruptionsbekämpfungsbericht d e r  
E u ropalscher KommiSS ion veroffent l lcllt der e inen a l lgemeinen Tel l  u n d  
L a n d e rk a p l te l  e n t h a l t  I n  Osterreich bedarf e s  n a c h  Auffa s s u n g  d e r  
E u ropalschen KommiSS ion I n  B e z u g  a u f  folgende Aspekte weiterer 
A n strengungen 

• Gew a h r le istung d e r  notwendigen Kapazltaten d e r  WKStA z u r  Behand l u n g  vcn 
I n - u n d  Auslandskorrupt ion P r r o r l S lerung der  U ntersuchung und Verfo l g u n g  
v o n  A u s l a nd sbestech ungsfa l len Ausarbeitung v o n  Leit l i n ie n  f u r  
Staatsa nwa lte I n  denen k l a rgestel l t  w r rd d a s s  d i e  Strafverfo l g u n g  v o n  
Aus lan d sbestec h u n g  n i c h t  d w cll n at ionale w i rtschaft l iche I n teressen 
behindert werden d a rf Anhebung der Geldbußen fur J u r rst lsche Personen 
damit d i e  S a n kt ionen wrrksam verhal tn lsmaßlg und a bschreckend S i n d  

• Verbesse r u n g  d e s  Verfa hrens f u r  den Zugang zu B a n k kontendaten bel 
Korrupt ionsverdacht Strafverfo l g u n g sbehorden s o l lten zugig Daten erha lten 
wenn Schwere und Bedeutung des betreffenden F a l les d ies erfordern 

• E l nfuhrung e i n e s  w r rksamen Kontro J l mechan lsmus zur P rufung d e r  
Vermogens- und I nteressenerk larungen h o c h r a nglger  gewah lter u n d  bestel lter 
Amtstrager was eine u n partei l iche Prufung ermogl lchen wurde E l n f u h r u n g  
a bschreckender S a n ktl onerl fur  Verstoße gegen d i e  Vorsch rrften uber  d i e  
Offenlegung der  I nteressen- E l nkommens- und Vermogenslage 

8 . 2  B E KÄMPFUNG DER TERRORISTISC HEN KRIMINALITÄT 

Am 14 Oktober 20 i 4  fand e i n  von den B u ndesm i n ister Ien fur I n neres fur J USt iZ  u n d  
f u r  E u ro p a  I ntegrat ion u n d  A u ßeres vera n stalteter E x pert e n g i pfel u nter dem Titel 
Gegen Hass und Hetze statt Dabei wurde u a eine N e uform ul ierung des § 283 

StGB d isk ut iert mit  der I n  d e r  P ra x I s  zu Tage getretenen DefiZ i ten begegnet  werden 
sol lte Themat is iert wurden I n sbesondere eine Prazls lerung bzw Absenkung der  
geforderten Offent l lchkeltsschwelle d e r  U mfang der  gesch utzten G ruppen 
Q u a l if ikat ion statbestande sowie e i ne verstar kte Beruckslcht l g u n g  von 
Hassverbrechen ( haIe CIII7IeS I I m  Strafgesetzbuch U m setzungsmaßnahmen 
erfolgten mit  dem Strafrechtsa nderungsgesetz 2 0 1 5  das I m  J u l i  2 0 1 5  beschlossen 
wurde 

Am 2 9  September 2 0 1 4  verabsch iedete der  S i c he r h eitsrat d e r  Vereinten Nat ionen 
u nter Kapi te l  7 d e r  C h arta d e r  Vere i nten N at ionen d i e  Resolut ion 2 1 78( 2 0 1 4 )  Dar in  
Wild u a e i n e  Verpf l ichtung der  Mi tg l ied staaten z u r  Kr imina l is ierung von 
Relseakt lvltaten best immter Personen zu terror ist ischen Zwecken d e r  F inanz ierung 
sowie d e r  sonst igen U n terstu tzung so lcher  Relseakt ,v , taten vorgesehen ( O P  6a b iS  
6c der  Resolut ion 2 1 78 1 20 1 4 1  Davon a u sgehend hat das M I n isterdeleg ierten kom itee 
des E u ro p a rats e i n e  Arbeitsgruppe zur A u sa rbei tung eines Z u satzprotokol ls z u r  
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E u roparatskonvent ion z u r  Verhu t u n g  des Terror ismus eingesetzt Dieses 
Z u satzprotok o l l  das s ich I n sbesondere mit  dem Phanomen der  Forelgn TPIIOllst 
Fighters auseina ndersetzt wurde am 1 9  M a l  2 0 1 5 von d e r  M i n isterkonfere n z  des 
E u roparates a ngenommen 

8.3 cOMPUTERKRIMINALlTÄT 

Der fo rtschreitende E i n s atz d e r  E DV In W i rtschaft Verwaltung u n d  dem pr ivaten 
Bereich fuhrt zu einer Z u n a h m e  k rlfll l ne l ier  Verha ltensweisen I n  Bezug a u f  
C yberk r lml  n a l ltat 

Z u r  Bekampfung der Computerk r l m l n a l l tat auf I nternat ionaler E b e n e  wu rde das 
Übereinkommen über Computerkr imina l ität I C onvent lon o n  Cybercr lme E T S  N r  
1 8 5 !  geschlossen welches von Osterreich a m  1 3  J u n i  20 1 2  ratif iZ iert wurde I BG B I  
I I I  N r  1 40/20 1 2 1  Auf EU-Ebene w u rd e  a m  2 2  J u l i  20 1 3  d i e  Richtl in ie 201 3/40/EU 
des E u ropalschen Par la m ents u n d  des Rates uber  Ang riffe auf  I nformationssysteme 
u nd z u r  Ersetz u n g  des R a h me n besch l u sses 2 0 0 5i2 2 2 /J I  des Rates besch l ossen 
I. A B I  L 2 0 1 3/2 1 8 8 1  E i ne U m setz u n g snotwendigkeit  ergibt  s ich Insbesondere I m  
H i n b l ick a u f  Art 9 I Strafen I der Q u a l if ikat ionen ( M l ndesthoc hststrafe n l  I n  d e n  
F a l l e n  vorsieht I n  d e n e n  etwa e i n e  betracht l lche A n z a h l  v o n  I nfo rmationssystemen 
geschadlgt w i rd Straftaten I m  R a h m e n  k r r rTl lne l ler  Vere i n ig u ngen begangen werden 
oder schweren Schaden verursachen oder gegen k ri t ische I nfrast ruktur  ger ichtet 
s ind D e r  I Daten - I l d e n tltats m l ssbrauch so l l  e inen erschwerenden U m stand bel  der  
Strafbe messung d a rste l l e n  Die U m setz u ngsfr ist la uft b is  4 September 2 0 1 5  Die 
vom B u ndesm l n l stefILJlTl fur  J U St iZ e i n gesetzte Reformarbeitsg r u ppe StGB 2 0 1 5  
ersta ttete I n  I h rem Bericht u nter anderem Vorschlage z u r  U m setzung d e r  R i c h t l i n i e  
Diese Vorschlage b i ldeten die B a s I s  f u r  den I m  Marz 2 0 1 5  z u r  Begutachtung 
versendeten E ntwu rf e i nes Strafrechtsanderungsgesetzes 2 0 1 5  das Im J u l i  2 0 1 5  
beschlossen wurde 

D u rc h  den gesel lschaft l ichen Wandel und die E n twIck l u n g  der  Tech n i k  erschei n t  es 
zudem geboten neuen negativen P h anomenen wie beispie lswei se C ybermobblng 
auch strafrecht l ich e n tgegenzut rete n Auch d ies erfolgt  mit  dem 
Strafrechtsa nderungsgesetz 20 1 5  

8 .4 SEXUALSTRAFRECHT 

fvllt der  a m  1 Janner 2 0 1 2  I n  Kraft getretenen Strafgesetznovel le 201 1 BGBI  I Nr  
1 3 0/2 0 1 1 wurde e i n  Tatbestand .Anbahnung von S e x u a l k ontakten z u  U n m u nd l g e n  
l ..groomlng ! a l s  n e u e r  § 208a StGB e b e n s o  w i e  e i n  Tatbestand gegen das 
Betrachten pornographischer Darbietungen von M l nd e rJ a h rrgen I § 2 1 5a Abs 2 
StG B I  I n  das Strafgesetzbuch e i ngefugt Mit  dem a m  1 A u g u st 2 0 1 3  I n  Kraft 
getretene Sexualstrafrechts änderungsgesetz 2013 .  B G B I  I Nr 1 1 6/2 0 1 3  wurden 
Insbesondere d i e  Strafdrohungen beispielsweise fur  d i e  Z u h a lterel angehoben sowie 
das Tat lgkeltsverbot d i e  I n landische Gerichtsbarkeit  u n d  d i e  Tatbestande des 
Menschenhandels der  S itt l ichen Gefa h r d u n g  von Personen u nter sechze h n  J a h re n  
u n d  d e r  Anba h n u n g  v o n  Sexua lkontakten zu U n m u n d lg e n  a u sged e h n t  
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Mit dem Strafrechtsänderungsgesetzes 201 5, das im Juli 2015 beschlossen wurde 
ein neuer Tatbestand der .Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung" (§ 205a) 
eingefügt, mit welchem die Vornahme des Beischlafs oder einer diesem 
gleichzusetzende geschlechtliche Handlung gegen den Willen der anderen Person, 
unter Ausnützung einer Zwangslage oder durch vorangegangene Einschüchterung 
pönallslert wird. Weiters wurde der Tatbestand .Sexuelle Belästigung und öffentliche 
geschlechtliche Handlungen" (§ 2 1 8) ausgedehnt. 

8.5 VERBESSERUNG DES OPFERSCH UTZES BEI PSYC H ISC HER SOWIE 
TRADITIONSBEDINGTER GEWALT 

Mit der am 1 .  Jänner 2012 in Kraft getretenen Strafgesetznovelle 201 1  wurden u.a. 
Strafschärfungen bei Gewaltdelikten gegen U nmündige vorgenommen 
(Einfuhrung bzw. Anhebung von Strafuntergrenzen) sowie die Zuständigkeit der 
österreichischen Strafgerichte für im Ausland begangene 
Genitalverstümmelungen und Zwangsverheiratungen ausgeweitet. (Zur 
Entwicklung siehe Sicherheitsbericht 201 1 ,  Teil des BMJ, 1 35). 

Am 14. November 201 3 hat Österreich das Europaratsübereinkommen zur 
Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt 
(CETS Nr. 2 1 0) ratifiziert (BGBI. 1 1 1  Nr. 1 64/2014),  es ist am 1 .  September 201 4  in 
Kraft getreten .  Das Übereinkommen verpflichtet die Vertragsstaaten zu umfassenden 
Maßnahmen in den Bereichen Prävention, Opferschutz, materiellem Zivil- und 
Strafecht, Verfahrensrecht und Schutzmaßnahmen (u.a. Gewaltschutz-EVs), 
Migration und Asyl sowie internationaler Zusammenarbeit. Anlässlich der 
Ratifizierung wurde für Österreich nur ein geringfügiger Umsetzungsbedarf erblickt. 
Mit dem Strafrechtsänderungsgesetzes 201 5, das im Jul i  201 5 beschlossen wurde, 
Ist ein eigener Tatbestand .Zwangshelrat" eingefügt worden, der In Absatz 2 auch ein 
Vorfelddelikt zur Zwangsverheiratung vorsieht, demzufolge es strafbar ist, eine 
Person In einen fremden Staat zu locken, um sie dort zur Eheschließung zu zwingen 
(.Zwangsheirat" § 1 06a). Ferner wurde auch die Aufzählung der 
Erschwerungsgründe im Bereich .Gewalt in der Familie" erweitert. 

8.6 JUGENDSTRAFRECHT 

Am 1 .  Jänner 1 989 trat das Jugendgerichtsgesetz 1 988 (JGG) in Kraft. 
Vorrangiges Ziel dieses Gesetzes ist es, die Probleme der StraffällIgkeit Jugendlicher 
nicht ausschließlich mit Mitteln des Strafrechts zu lösen und unerwünschte Neben­
und Folgewirkungen einer Verurteilung oder Straftat zu vermeiden. Durch alternative 
Verfahrens- und Erledigungsformen wird den mit Jugendstrafsachen befassten 
Richtern und Staatsanwälten die Möglichkeit gegeben, der Jugenddelinquenz 
fleXibler und in lebensnaher Weise entgegenzuwirken. 

Seither wurde das JGG durch zahlreiche Novellen geändert. Im Zusammenhang mit 
der Herabsetzung des Volljährigkeitsalters vom 19 .  auf das 1 8 . Lebensjahr trat am 1 .  
Juli 2001 ein Bundesgesetz, mit dem das Jugendgerichtsgesetz 1 988, das 
Strafgesetzbuch und das Gerichtsorganisationsgesetz geändert werden , in 
Kraft. Damit wurde unter anderem die obere Altersgrenze für die Anwendung des 
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Jugendstrafrechts auf das 1 8. Lebensjahr herabgesetzt und der Begriff "ju nge 
Erwachsene" in das Strafrecht eingeführt. Darunter sind Personen zu verstehen, die 
zwar das 1 8  Lebensjahr, nicht aber das 2 1 .  Lebensjahr vollendet haben. Um dem 
Umstand Rechnung zu tragen, dass heranwachsende Menschen vielfach eine 
persönliche Krise (sogenannte .Adoleszenzkrise") durchleben, in der sie für 
Kriminalität anfälliger als andere Menschen sind, wurden Sonderbestimmungen für 
die strafrechtliche Behandlung junger Erwachsener geschaffen (zur Entwicklung des 
JGG im Detail siehe Sicherheitsbericht 2009, Tell des BMJ, 1 39). 

Als Reaktion auf einen in der Öffentlichkeit intensiv debattierten Fall von Gewaltaus­
übung von Gefangenen gegen einen jugendlichen Gefangenenden in der Justizan­
stalt Wien-Josefstadt wurde im Jul i  201 3 von der (damaligen) Bundesministerin für 
Justiz Univ.-Prof. Dr. Beatrix Karl ein interdisziplinärer Runder Tisch zum Thema 
Untersuchungshaft für Jugendliche eingesetzt und beauftragt, Optimierungsmaß­
nahmen für die Untersuchungshaft jugendlicher Beschuldigter zu erarbeiten. 

Der Runde Tisch legte im Oktober 201 3 einen Abschlussbericht "Untersu­
chungshaft für Jugendl iche - Vermeidung, Verkü rzung , Vo l lzieh u ng ,, 107 vor. Der 
Bericht ist von dem Konsens über die Notwendigkeit getragen, .Untersuchungshaft 
für Jugendliche nur in unbedingt notwendigen Fällen vorzusehen, weshalb Haftver­
meidung oberste Priorität zu genießen und das Ziel der Resozialisierung (weil bei 
Jugendlichen vielleicht noch einigermaßen realistisch erreichbar) besonders im Vor­
dergrund zu stehen habe" (Auszug aus dem Vorwort). 

Der Bericht enthält eine Fülle a n  organisatorischen und legistischen Vorschlä­
gen, an deren Umsetzung seither intensiv gearbeitet wird. Die wesentlichsten Aus­
sagen der Zusammenfassung sollen hier wörtlich wiedergegeben werden: 

.Dle bereits eingetretene Senslbilisierung der beteiligten Institutionen ist jedenfalls 
ein ganz wesentlicher Erfolg. Dementsprechend gab es übereinstimmend ein klares 
BekenntniS zur Haftvermeidung. Konsens herrschte auch darüber, dass die Person 
der/des Jugendlichen Ausgangspunkt aller Bemühungen sein muss. Jede haftver­
meidende und haftverkürzende Maßnahme muss sich an den konkreten Lebensum­
sttinden der/des Jugendlichen orientieren und für jeden Einzelfall neu definiert und 
auch neu organisiert werden. Ein allgemeingültiges Rezept für Haftvermeidung 
und/oder Haftverkürzung gibt es nicht . . . .  

Ausgehend von der Überlegung, dass die Anhaltung in einer Justizanstalt ein im 
Grunde ungeeignetes Modell ist, um Jugendliche für ein straffreies, soziales und 
wirtschaftliches Leben in der Gesellschaft vorzubereiten und getragen von dem Ge­
danken, dass Inhaftierte Jugendliche oftmals deshalb in Haft sind, weil Familie 
und/oder bisher betreuende Einrichtungen mit der Situation überfordert oder eine 
adtiquate Betreuung nicht mehr gewtihrleisten k6nnen, wurde die Vollzugsdirektion 
mit der Erarbeitung von Vorschltigen für alternative Unterbringungsmöglichkeiten 
beauftragt . . . . 

Auch die Maßnahmen zur Verkürzung der Untersuchungshaft für Jugendliche 
setzen auf eine institutionenübergreifende Kommunikation. Nach dem Jugendge­
richtsgesetz ist die Jugendgerichtshilfe - derzeit lediglich in Wien - als Haftent­
scheidungshilfe eingerichtet. Daran anknüpfend wurde die Wiener Jugendgerichts-

107 Abrufbar unter httpllwww lustlz gv aVweb201 31htrnildefaulVbroschueren de htrnl 
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hilfe, unter Beteiligung von Vertreter/innen des Gerichtes, der Staatsanwaltschaft, 
der Kinder- und Jugendhilfe, des Vereins NEUSTART sowie des Vollzuges beauf­
tragt, die Ftille der im Juli 2013 in Wien inhaftierten Jugendlichen aus betreuerischer 
Sicht zu besprechen, um die praxisrelevanten Problemstellungen sichtbar zu ma­
chen. Es zeigte sich auch hier die Notwendigkeit, jede haftverkürzende Maßnahme 
für die/den einzelne/n Jugendliche/n individuell zu entwickeln. Ein rasches und effizi­
entes Reagieren auf eine Inhaftierung ist aber nur dann möglich, wenn alle beteilig­
ten Institutionen - Kinder- und Jugendhilfe, Verein NEUSTART, Kriminalpolizei, Ge­
richt, Staatsanwaltschaft, Vollzug - regelmtißig und standardisiert miteinander kom­
munizieren können. Die Sammlung der Informationen über die/den betroffene/n Ju­
gendliche/n und die Ausarbeitung eines individuellen und bedürfnisorientierten (Be­
treuungs-)Konzeptes soll bei der Jugendgerichtshilfe konzentriert ("Einzelfallbe­
sprechungU) und von dieser dem Gericht - gemtiß dem in § 48 JGG festgeschrie­
benen gesetzlichen Auftrag - als Haftentscheidungshilfe zur Verfügung gestellt wer­
den. Die Empfehlung, die Jugendgerichtshilfe österreichweit auszubauen, steht 
damit in einem logischen Zusammenhang. 

Parallel dazu wird schon seit dem Vorjahr durch den Verein NEUS TART im Auftrag 
des Bundesministeriums für Justiz das Projekt "Sozialnetzkonferenzu mit wissen­
schaftlicher Begleitung durchgeführt . . .  

Es bedarf eines differenzierten Betreuungsangebotes, um eine bedürfnisorientierte 
Hilfestellung zur Verfügung stellen zu können. So darf in keinem Fall das Fehlen ei­
nes geeigneten Settings zur AufrechterhaltungNerMngung einer Untersuchungshaft 
führen. Das würde ntimlich bedeuten, die ultima ratio-Funktion des Strafrechtes 
im AI/gemeinen und einer Haft im Besonderen, die ganz besonders im Zusammen­
hang mit Jugendlichen beachtet werden muss, zu untergraben. Der gesamtgesell­
schaftliche Auftrag gilt nicht nur für die Setzung prtiventiver Maßnahmen; auch die 
Frage der Haftverkürzung kann und muss die Strafjustiz und der Vol/zug nicht al/eine 
bewtiltigen. Um Anhaltungen In Justizanstalten so kurz wie möglich zu halten, müs­
sen Kinder- und Jugendhilfetrtiger als Player und Verantwortliche involviert werden. 

In jenen Ftillen, in denen eine Inhaftierung unumgtinglich ist, muss zumindest der 
Vollzug der Untersuchungshaft bei Jugendlichen bedürfnisorientiert verlaufen: Es 
gilt, die bestehenden Defizite, seien sie sprachlicher, schulischer, beruflicher oder 
sozialer Natur, in der zur Verfügung stehenden Zeit bestmöglich auszugleichen. Für 
die Zeit eines Strafverfahrens und/oder einer Inhaftierung sind die Strafjustiz und der 
Strafvollzug dazu berufen, mit Jugendlichen an ihrer weiteren Entwicklung zu arbei­
ten und diese positiv zu beeinflussen. Aber auch in diesem Bereich müssen andere 
Einrichtungen und Institutionen inS Boot geholt werden, insbesondere dann, wenn es 
darum geht, Jugendliche aus der Haft zu entlassen und in die Gesellschaft sowie in 
den Arbeitsmarkt (wieder) zu integrieren. Um eine erfolgreiche (Re-)Sozialisierung 
und Straffreiheit zu erreichen, bedarf es der Zusammen wirkung aller beteiligten Krtif­
te. Kinder und Jugendliche, die Entwicklungs- und! oder ErziehungsdefiZIte aufwei­
sen und daher - auch nach einer Inhaftierung - eine entsprechende soziale und pti­
dagogische Betreuung brauchen, zeigen die Notwendigkeit einer funktionieren­
den und qualitäts vollen Kinder- und Jugendhilfe, die auch und gerade für 
"schwierigeU Kinder und Jugendliche adtiquale Maßnahmen anbieten und auch voll­
ziehen können muss. 

Die von Bundesministerin für Justiz Univ. -Prof. Dr. Beatrix Karl angekündigten Maß­
nahmen für die Justizanstalt Wien-Josefstadt, wie der Grundsatz des 2-
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Pfleqe VOl l  Klliciern uml Juqellcl/lc!rell zu schaffen V,elnIellI sol/te qepruff und sac/)­
/1(; 1 1  CI15k[1I"03rl ",'erden (1) clle eIerzeit qeltemlen HeclltslcJ(jen ilusrmcllrn um eille 
dClilCJudte E rfo/q ver sprecllel lCle ullcl lJecfurflJlsolientwr1e Pflec;e uml Betrcuullq untcr 
E:J/Jaltunq C/rorltrnoqlicher Frm/Jmt ZII qmvallrlrlsten 

Para l le l  z u m  R u nden Tisch beg a n n  e i n  PrOjekt am Landesger icht  fur  Strafsachen 
Wien bel dem g leichzeit ig mit Ve rhangung der U nters u c h u n g s haft ein vor lauf lger 
Bewa h r u n g s helfer ( Verein N E U S TA R T I  bestel l t  wurd e  der u n ter E I nbezIe h u n g  des 
SOZialen Umfeldes des J ug e nd l ichen Mogi lchk elten a b k l a rt e  eine E n t h alt ung gegen 
gel lndere M i ttel  z u  erreichen Diese Vorgehenswelse wurde , n  das oben a n gefuh rte 
PrOjekt des B u ndeslll l n i stef luills fu r J u stiZ zu Sorge- H aftent lass u n g s �  und VJled er­
gut ill a c h u ngskonferenzen a ufgenommen und a ls  U n ters u c h u ngshaftkonferenz Ill it 
1 Novem ber 2 0 1 4  b u ndesweit "1 d e n  Regelbetr ieb ubernolll ille n  ( E rganzend z u r  
SozIa lnetzkonferenz s iehe P u nkt  3 5 3 1  

ZU Ill Vorhaben d e r  El rlf lchtung e iner  bundesweit ag ierenden J ugendger ichtshi lfe 
s iehe Abschn itt 6 3 

Die "11 Absch l u s sber icht  des Runden Tisches vorgesch lagenen legist ischen M a ß ­
n a h m e n  sowie d a ruber  h i na u s  gehende Uber legungen s o l l e n  , n  e inen Gesetzesent­
wurf z u  Anderungen ,m JGG ei nf l ießen der I m  L a ufe des J a h res 2 0 1 5  vorgelegt 
werden so l l  
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8.7 ENTWICKLUNG DES SUC HTMITTELREC HTS 

a )  Mit 1 J a n n e r  1 99 8  trat das Su chtmittelgesetz ( S M G )  B G B I  I N r  1 1 2 / 1 997 . 
I n  Kraft welches d a s  S uchtg iftgesetz ( S G G )  ersetzte u n d  d i e  Grundlage für  den 
Beitr itt Österre ic h s  zum sogenannte n  Psychotropen-Ü bereinkommen 1 97 1  
( BG B I  I I I  N r .  1 48/ 1 997)  u n d  fLi r d i e  Rat if ikat ion d e s  .Wlener Ü bereinkommens gegen 
I l legalen S u chtgifthandel  1 988 ( BG B I  1 1 1  N r  1 54/ 1 99 7 )  der Vere i nt e n  Nat ionen 
geschaffen hat 

M it dem Rahmenbeschluss 2004/757/JI  des R a tes vom 25 Oktober 2004 (ABI  L 
2 004/3 3 5 .  8) wu rden M i ndestvorschr iften uber d i e  Tatbestandsmerkmale strafbarer 
H a n d l u ngen Im Bereich des I l legalen H andels mit Drogen und Grundstoffen 
( Dr og e n a u sg a n gsstoffe n )  festgelegt Die U m setzu n g  des R a h menbesch l usses 
erfolgte m it der SMG-Novel le 2007 ( B G B I I N r .  1 1 0/2007 ) Mit der SMG-Novelle 
2 008 wu rde das SMG n u r  I m  verwaltungsrecht l ichen Tel l  geandert (zu den weiteren 
Anderungen des SMG seit dem J a h r  1 998 s iehe S I cherheitsber icht 2009.  Tel l  des 
B M J . 1 42 )  

b )  M i t  d e m  Budgetbeg leitgesetz 201 1 w u rd e  I m  S M G  dem Trend z u  k ü rzeren 
L a ngzeittherapIen folgend die stationäre Therapie i m  Rahmen der 
gesundheitsbezogenen Maßnahmen auf maximal  sechs Monate besch ra n kt 
D a r ü ber h inaus wurde d i e  Mögl ich keit  geschaffen d i e  I n  Z u k u nft e i n z u r ichtende 
a rzt l lche E i n richtung der J U StiZ m i t  e iner  Ste l l u ngnahme uber den Bedarf u n d  d ie 
Zweckmaßlgkel t  gesund heitsbezogener  M a ßnahmen zu beauftragen E i n  
Strafaufs c h u b  wurde b e i  Verurte i l u ngen wegen d e r  schwersten Fälle von 
S u c htgifthandel au sgesch lossen 

c )  Mit 1 J a n ner  2 0 1 2 trat d a s  Neue-Psychoaktive-S u bstanzen-Gesetz 
( N P S G )  B G B I  I N r  1 46/2 0 1 1 .  I n  Kraft M i t  d iesem Gesetz werden psychoakt ive 
S ubstanzen e i n e r  gesetz l ichen Regelung unterzogen . bel  denen es s i ch meist u m  
Abfa l l p rodu kte a u s  d e r  Arzneimittelforschung h a ndelt u n d  d i e  b i s h e r  - oft über das 
I n te rnet - a l s  . .  Iegale Alternative z u  den I n  d e r  Suc htg iftverord n u n g  bzw der 
Psychotropenverord n u n g  g e l l steten u n d  damit  d e m  Suchtm itte igesetz u nterl iegenden 
S u c h tm itteln oder z u  den dem A rzneimittelgesetz unter l iegenden Arzneim itte l n  
vermarktet worden S ind ( . Iegal  h l g h s ) 

Jene S u bstanze n .  d ie a l s  Neue Psychoaktive S u bstanzen g e lten werde n  vom 
B u ndesmin ister für Gesundheit  mittels Verord n u n g  bezeichnet.  D iese Neue­
Psychoa ktive-Substanzen-Verord n u n g  ( N PSV) B G B I  I I  N r . 468/2 0 1 1 .  ISt 
ebenfa l l s  mit 1 .  J a n n e r  2 0 1 2  I n  Kraft getreten 

d) Du rch d a s  Strafprozessrechtsänderungsgesetz 2014 B G B I I Nr 7 1 /2 0 1 4 .  
wurde I n  § 3 4  Abs.  2 S M G  e i n e  neue E i n z i e h u ng s besti m m u n g  fur  S u chtmittel u n d  
d ie I n  § 2 7  Abs.  1 Z 2 u n d  3 S M G  genannten Pfl anzen u n d  Pi lze gesch affen E i n e  
a u f  d ieser Grund lage m i t  dem B u ndesmln lstenum für I n neres I B u ndesknlll i n a l a m t )  
vere i n b a rte vereinfachte Vorg e h enswelse ermögl icht  e i n e  uillgehende E i n z i e h u n g  
und Vern ichtung v o n  Suchtgift .  insbesondere C a n n a bispflanzen I H a nfplantagen) . 
led ig l ich  e i n e  repräsentative Probe wird z u r  k n m l naltechnlschen U nters u c h u n g  
entnom m e n .  D a m i t  s o l l  d i e  aufwändige L a g e r u n g  v o n  I C a n nabls- ) Pflanzen 
vermieden werden Die Bestl lllill u n g  ISt  Ill it  1 Janner 2 0 1 5  I n  Kraft getreten .  Zu 
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Einzelheiten siehe den Erlass des BMJ vom 1 3. Jänner 201 5, BMJ-S703.008/000 1 -
IV 2/2014,  eJABI Nr. 6/20 1 5. 

8.8 ANTI-DOPING-BUN DESGESETZ 

Bereits im Jahr 1 991  wurde die Anti-Doping-Konvention des Europarates (CETS 
Nr. 1 35) in die österreichische Rechtsordnung übernommen (BGBI. Nr. 451/1 99 1 ) .  
E i n  weiterer wichtiger Schritt erfolgte 2002 durch die Ratifizierung des 
Zusatzprotokolls (CETS Nr. 1 88;  BGBI. I I I  Nr. 1 4/2005). Seit 1 .  September 2007 ist 
das weltweit gültige . Internationale Übereinkommen gegen Doping im Sport der 
UNESCO" auch in Österreich in Kraft (BGBI. 1 1 1 .  Nr. 1 08/2007). Mit diesem 
Übereinkommen soll es durch verschiedene Maßnahmen zu einer vollständigen 
Ausmerzung des Dopings im Sport kommen. 

Seit 1 .  Jul i  2007 (BGBI. I Nr. 30/2007) ist das Anti-Doping-Bundesgesetz (ADBG) in 
Kraft, welches den Vorgaben der Anti-Doping-Konvention entspricht. Mit diesem 
Bundesgesetz wurde in seinem § 22a eine Bestimmung aufgenommen, welche zum 
Zwecke des Dopings im Sport eine gerichtliche Strafbarkeit vorsieht. 

Diese Strafbestimmung wurde aufgrund von Unklarheiten bei der Vollziehung, 
insbesondere mit der Auslegung der Formulierung .zum Zwecke des Dopings im 
Sport" mit BGBI. I Nr. 93/20 1 4  novelliert. Die mit 1 .  Jänner 201 5 in Kraft getretene 
Bestimmung soll nunmehr klarstellen, dass jede sportliche Aktivität - so auch die 
private und uneigennützige Weitergabe bestimmter Substanzen außerhalb 
organisierter oder auch nur auf Gewinn ausgerichteter Sportaktivitäten - von dem 
Straftatbestand umfasst ist. 

8.9 INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT 

8.9.1 ARHG 

Innerstaatliche Rechtsgrundlage für Auslieferung, Rechtshilfe und andere Formen 
der justiziellen Zusammenarbeit ist seit langem das Auslieferungs- und 
Rechtshi lfegesetz (ARHG), BGBI. Nr. 529/1979. Regelungen in 
zwischenstaatlichen (multi- oder bilateralen) Vereinbarungen gehen dem ARHG 
allerdings vor (Anwendungsvorrang, § 1 ARHG; näher Kapitel 1 2) .  

Im Rahmen des EU-JZG-ÄndG 2014 (s. unten, Pkt. 8.9.2) wurden in das AR HG zu 
folgenden Bereichen neue Regelungen aufgenommen, die der Umsetzung des 
nachstehenden Rechtsinstruments bzw. der Entsprechung der Rechtsprechung des 
EGMR und des OGH dienen: 

• Aufnahme von Bestimmungen über kontrol l ierte Lieferung, verdeckte Er­
mittlungen und gemeinsame Ermittlungsgruppen (§§ 59b, 59c, 76a, 76b) 
zwecks Umsetzung des Zweiten Zusatzprotokolls zum Europäischen 
Übereinkommen über die Rechtshi lfe in Strafsachen vom 8. 1 1 . 200 1 ,  das 
weitgehend mit dem im Rahmen der Europäischen Union erarbeiteten Über­
einkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen zwischen den Mitgliedstaaten 
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der Europäischen Union vom 29.5.2000, ABI. C 2000/1 97, 1 ,  BGBI. 1 1 1  
Nr. 65/2000, übereinstimmt, weshalb sich die erwähnten Bestimmung a n  den 
entsprechenden Regelungen im EU-JZG (§§ 71 bis 74, 60 bis 62 und 76) ori­
entieren; 

• Aufnahme einer an § 1 1  Abs. 1 EU-JZG orientierten, mit der Rechtsprechung 
des EGMR und des OGH im Einklang stehenden Regelung betreffend die 
Zulässigkeit der Auslieferung zur Vollstreckung einer in Abwesenheit 
verhängten Sanktion (§ 1 9a); und 

• KlarsteIlung des generellen Rechts einer auszuliefernden Person, sich vor 
Erteilung der Zustimmung zur vereinfachten Auslieferung mit einem Ver­
teidiger zu beraten, und Statuierung einer entsprechenden Belehrungspflicht 
(§ 32). 

8.9.2 EU-JZG 

Im Hinblick auf die fortschreitende Vereinheitlichung und neue Qualität der 
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten der EU,  insbesondere nach dem 
Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung, hat der Gesetzgeber mit dem 
Bundesgesetz über die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen mit den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU-JZG), BGBI. I Nr. 36/2004, ein 
eigenes Bundesgesetz geschaffen. Das EU-JZG enthält weitestgehend 
Bestimmungen zur Umsetzung umsetzungsbedürftiger Rechtsakte der EU. 

In  seiner Stammfassung hat das EU-JZG vor allem zu folgenden Bereichen 
Regelungen enthalten, die folgende Rechtsakte der EU umsetzen: 

• Europäischer Haftbefehl (§§ 3 ff): Rahmenbeschluss 2002/584/JI über den 
Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den 
Mitgliedstaaten (ABI L 2002/190, 1 ); 

• Vollstreckung von Sicherstellungsentscheidungen (§§ 45 ff): 
Rahmenbeschluss 2003/577/JI über die Vollstreckung von Entscheidungen 
über die Sicherstellung von Vermögensgegenständen oder Beweismitteln (ABI 
L 2003/1 96, 45); 

• Gemeinsame Ermittlungsgruppen (§§ 60 ff, 76): Rahmenbeschluss 
2002/465/J I über gemeinsame Ermittlungsgruppen (ABI L 2002/162, 1 ); 

• Eurojust (§§ 63 ff): Beschluss 2002/1 87/JI über die Errichtung von Eurojust 
zur Verstärkung der Bekämpfung der schweren Kriminalität (ABI L 2002/63, 
1 ); 

• Europäisches Justizielles Netz ( in Strafsachen; §§ 69 f): Gemeinsame 
Maßnahme 1 998/428/JI zur Einrichtung eines Europäischen Justiziellen 
Netzes (ABI L 1 998/1 91 , 4) .  

Durch das EU-JZG-ÄndG 2007, BGBI. I Nr. 38/2007, wurden zu folgenden 
Bereichen neue Regelungen aufgenommen, die folgende Rechtsakte der EU 
umsetzen: 
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• Vollstreckung vermögensrechtlicher Anordn ungen (§§ 5 2  ff): 
Rahmenbeschluss 20061783/JI über die Anwendung des Grundsatzes der 
gegenseitigen Anerkennung auf Einziehungsentscheidungen (ABI L 2006/328, 
59); 

• Vollstreckung von Geldsanktionen (§§ 53 ff): Rahmenbeschluss 
2005/2 1 4/JI über die Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen 
Anerkennung von Geldstrafen und Geldbußen (ABI L 2005176, 1 6) .  

Durch das EU-JZG-ÄndG 201 1 , BGB!. I Nr .  1 34/20 1 1 ,  wurden zu folgenden 
Bereichen neue Regelungen aufgenommen, die folgende Rechtsakte der EU 
umsetzen: 

• Vollstreckung von Freiheitsstrafen (§§ 39 ff): Rahmenbeschluss 
2008/909/JI über die Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen 
Anerkennung auf Urteile in Strafsachen, durch die eine freiheitsentziehende 
Strafe oder Maßnahme verhängt wird, für die Zwecke ihrer Vollstreckung in 
der Europäischen Union (ABI L 2008/327, 27); 

• Elektronischer Austausch von Informationen aus dem Strafregister 
(§§ 77 ff): Rahmenbeschluss 2009/3 1 5/J I über die Durchführung und den 
I nhalt des Austausches von Infonmationen aus dem Strafregister, ABI L 
2009/93, 23 (zu dessen vollständiger Umsetzung erfolgte auch eine 
Novellierung des Strafregistergesetzes und des Tilgungsgesetzes mit dem 
Bundesgesetz, mit dem das Strafregistergesetz 1 968, das Tilgungsgesetz 
1 972 und die Strafprozessordnung 1 975 geändert werden, BGB!. I 
Nr. 29/201 2); 

• Verstärkter Rechtsschutz des Betroffenen im Abwesenheitsverfahren im 
Zusammenhang mit der gegenseitigen Anerkennung von 
Entscheidungen in Strafsachen (§§ 1 1 ,  52a Abs. 1 Z 8, 53a Z 1 0  und 
Z 1 0a) :  Rahmenbeschluss 2009/299/JI zur Änderung der Rahmenbeschlüsse 
2002/584/J I ,  2005/2 1 4/J I ,  20061783/J I ,  2008/909/J I und 2008/947/JI ,  zur 
Stärkung der Verfahrensrechte von Personen und zur Förderung der 
Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung auf 
Entscheidungen, die im Anschluss an eine Verhandlung ergangen sind, zu der 
die betroffene Person nicht erschienen ist, ABI L 2009/81 ,  24; und 

• Voraussetzungen für die g renzüberschreitende Übermittlung von 
"Justizinformationen" d urch die Sicherheitsbehörden (§ 57a): 
Rahmenbeschluss 2006/960/J I über die Vereinfachung des Austauschs von 
Infonmationen und Erkenntnissen zwischen den Strafverfolgungsbehörden der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union, ABI L 2006/386, 89 (Umsetzung im 
Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für Justiz). 

Durch das EU-JZG-ÄndG 201 3 , BGB! .  I Nr. 1 75/20 1 3 ,  wurden zu folgenden 
Bereichen neue Regelungen erlassen, die nachstehende Rechtsakte der EU 
umsetzen bzw. der Entsprechung der Rechtsprechung des EuGH dienen: 

• Überwachung von Bewährungsmaßnahmen (§§ 8 1 bis 99): 
Rahmenbeschluss 2008/947/JI über die Anwendung des Grundsatzes der 
gegenseitigen Anerkennung auf Urteile und Bewährungsentscheidungen im 
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Hinblick auf die Überwachung von Bewährungsmaßnahmen und alternativen 
Sanktionen, ABI L 2008/337, 1 02;  

• Überwachung gelinderer Mittel (§§ 1 00 bis 1 2 1 ) : Rahmenbeschluss 
2009/829/J I über die Anwendung - zwischen den Mitgliedstaaten der EU -
des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung auf Entscheidungen über 
Überwachungsmaßnahmen als Alternative zur Untersuchungshaft, ABI L 
2009/294, 20; 

• Vermeidung von Verfahren gegen dieselbe Person, die gegen das 
Doppelbestrafu ngsverbot verstoßen (können) (§§ 59a bis 59c): 
Rahmenbeschluss 2009/948/J I vom 30. 1 1 .2009 zur Vermeidung und 
Beilegung von Kompetenzkonflikten In Strafverfahren, ABI. L 2009/328, 42; 

• Ausbau der Befugnisse und der operativen Handlungsfähigkeit von 
Eurojust im Rahmen der §§ 63 bis 68: Beschluss 2009/426/JI zur Stärkung 
von Eurojust und zur Änderung des Beschlusses 2002/1 87/JI ,  ABI. L 
2009/1 38, 1 4; und 

• Gleichstellung aufenthaltsverfestigter Unionsbürger, gegen die ein 
anderer Mitgliedstaat einen Europäischen Haftbefehl zur Vollstreckung einer 
bereits ausgesprochenen Freiheitsstrafe ausgestellt hat, mit 
österreichischen Staatsbürgern (§ 5a): Urteil des EuGH vom 6.9.201 2  in 
der Rechtssache C-42/1 1 (Lopes da Silva Jorge). 

Das im Berichtsjahr angenommene, am 1 .  Jänner 20 1 5  in Kraft getretene Bundes­
gesetz, mit dem das EU-JZG, das ARHG und das Strafregistergesetz geändert wer­
den (EU-JZG-ÄndG 2014), BGBI. I Nr 1 07/20 14 ,  dient vor allem der Umsetzung der 
Richtlinie 201 1 /99/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 1 3. De­
zember 201 1 uber die Europäische Schutzanordnung (RL-ESA), ABI .  L 201 1 /338, 
2. Sie verfolgt das Ziel, dass Schutzmaßnahmen zum Schutz von Opfern vor gegen 
sie gerichteten strafbaren Handlungen (wie Betretungs-, Kontakt- oder Näherungs­
verbote) auch in einem anderen Mitgliedstaat Wirkungen haben als In jenem, in dem 
sie zunächst erlassen wurden, und dient somit dem Opferschutz. 

Die RL-ESA zielt auf folgende Konstellation: 
- eine Person (.geschützte Person") wird von einer anderen Person (.gefähr­

dende Person") derart bedroht, dass eine Justizbehörde in dem Mitgliedstaat, 
in dem die geschützte Person wohnhaft oder aufhältig ist (,Anordnungsstaat"), 
in einem Strafverfahren Schutzmaßnahmen angeordnet hat; 

- die geschützte Person Will Ihren Wohnsitz oder Aufenthalt in einen anderen 
Mitgliedstaat verlegen oder ist dort bereits wohnhaft oder aufhältig, und 

- die Bedrohungslage dauert In dem Mitgliedstaat, In den sich die geschützte 
Person begeben hat oder begeben Will (.Vollstreckungsstaat"), fort. 

Unter diesen Voraussetzungen ISt uber Antrag der geschützten Person im Anord­
nungsstaat eine Europäische Schutzanordnung zu erlassen, die dann dem Vollstre­
ckungsstaat übermittelt wird und von diesem anzuerkennen ist. I n  der Folge hat der 
VOllstreckungsstaat die nach seinem nationalen Recht in einem entsprechenden Fall 
zulässigen Maßnahmen zur Fortsetzung des Schutzes der geschützten Person an­
zuordnen, die so weit wie möglich jenen zu entsprechen haben, die im Anordnungs­
staat angeordnet wurden. 
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Zur Umsetzung der RL-ESA wurde ein neues VI. Hauptstück ("Anerkennung Euro­
päischer Schutzanordnungen in Strafsachen") in das EU-JZG (§§ 1 22 bis 1 37) auf­
genommen. Damit sollen die innerstaatlichen Voraussetzungen für die Anerkennung 
bestimmter, in der RL angeführter Schutzmaßnahmen, die in anderen Mitgliedstaa­
ten in einem Strafverfahren ergangen sind, und die nachfolgende Erteilung nationaler 
Anordnungen nach den §§ 51 Abs. 2 StGB und 1 73 Abs. 5 Z 3 bis 5 StPO zur Fort­
setzung des Schutzes der geschützten Person im In land, sowie für die Erwirkung der 
Anerkennung derartiger Anordnungen, die von österreichischen Gerichten erteilt 
wurden, durch andere Mitgliedstaaten geschaffen werden. 

Die nach der RL zulässigen Ablehnungsgründe wurden weitestgehend in das öster­
reichische Recht übernommen. 

Die Anerkennung erfolgt im Wesentlichen auf der Grundlage der Angaben, die in der 
Europäischen Schutzanordnung enthalten sind, die dem EU-JZG als Anhang ange­
schlossen werden soll. 

Die Entscheidung über die Anerkennung und die Anordnung von Schutzmaßnahmen 
sind unter Berücksichtigung der Dringlichkeit der Angelegenheit und der Gefahrenla­
ge der geschützten Person zu treffen. 

Die mit der Anerkennung einer Europäischen Schutzanordnung und der Erteilung 
von Anordnungen im entstanden Kosten sind grundsätzlich vom vollstreckenden 
Staat zu tragen. 

Der Anordnungsstaat bleibt "Herr des Verfahrens" und ist daher für sämtliche im F al­
le der Nichtentsprechung der Anordnung zu treffenden Folgeentscheidungen, wie 
etwa die Änderung der Schutzmaßnahme oder deren Widerruf und die Anordnung 
einer Freiheitsstrafe oder einer mit Freiheitsentziehung verbundenen vorbeugenden 
Maßnahme, zuständig." 

8 . 1 0  VÖLKERSTRAFRECHT 

Mit dem Bundesgesetz, mit dem das Strafgesetzbuch und die 
Strafprozessordnung 1 975 geändert werden, BGBI.  I Nr. 1 06/201 4, wurde im 
StGB eine Reihe neuer Straftatbestände betreffend das Völkerstrafrecht eingeführt. 
Die Bestimmungen sind mit 1 .  Jänner 201 5 in Kraft getreten. Durch sie wurden die 
im materiellrechtlichen Teil des Römischen Statuts (RS) des Internationalen 
Strafgerichtshofs ( IStGH;  BGBI. 1 1 1  Nr. 1 80/2002) verankerten Tatbestände der 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit nach Art. 7 RS und der Kriegsverbrechen nach 
Art. 8 RS in das StGB aufgenommen, um eine lückenlose Strafverfolgung zu 
ermöglichen. Zudem wurde auch das Zweite Protokoll zur Haager Konvention von 
1 954 zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten (BGBI. 1 1 1  Nr. 1 1 3/2004; 
im Folgenden: P l I HK) und das Übereinkommen zum Schutz aller Menschen vor 
dem Verschwindenlassen (BGBI. 1 1 1  Nr. 1 04/20 1 2) durch Einfügen entsprechender 
Tatbestände in das StGB umgesetzt. Konkret wurden folgende neue Tatbestände in 
das StGB aufgenommen: 

• Verschwindenlassen einer Person (§ 31 2b) 

• Verbrechen gegen die Menschlichkeit (§ 32 1 a) 

• Kriegsverbrechen gegen Personen (§ 321 b) 
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• K r iegsverbrec hen gegen E i gentum u n d  sonstige Recllte I §  3 2 1 c I  

• Kr iegsverbrec h e n  gegen Intern at ionale M , ss,onen und Sch utzzeichen I §  3 2 1 d i  

• K riegsverbrechen des E i n satzes verbotener Methoden der  Kr legsf u h r ung 
I §  3 2 1 e l  

• Kl legsverbrechen des E i n satzes verbotener  M ittel d e r  Kr legsfuhrung I §  32 1 f 1 

• Verantwort l ichkeit  a ls  Vorgesetzter I § 3 2 1  g i  

• Verletzu n g  der AufSichtspf l icht  I §  3 2 1  h )  

• U nterlassen der  Meldung e i n e r  St raftat I § 32 1 1  i 

• H a n d e l n  auf  Befehl oder sonst ige Anordn u ng I §  3 2 1 ) 1  
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9 STRAF PROZESS U N D  ERMITTLUNGSMAßNAHMEN 

9.1  REFORM DES STRAFPROZESSES 

Mit dem Strafprozess reform gesetz, BGBI. I Nr. 1 9/2004, wurde das Vorverfahren 
der StPO, also der Verfahrensabschnitt, der sich der Klärung des Verdachts einer 
Straftat bis hin zur Erhebung der Anklage widmet ( 1 .  bis 3. Teil samt 1 .  und 2 .  Ab­
schnitt des 4. Teils der StPO) grundlegend erneuert, Im Einzelnen sind aus dem 
mehr als 2 1 6  Paragrafen umfassenden Reformwerk folgende wesentliche Elemente 
hervorzuheben: 

Schaffung eines "Kooperationsmodells' zwischen Polizei und Staatsanwalt­
schaft; 

Exakte Regelung der Ermittlungsmaßnahmen; 

• Stärkung der Opferrechte; 

Klare Definition des Beschuldigten samt seinen Rechten, um ein faires Verfah­
ren im Sinne des Art, 6 Abs, 1 EMRK zu gewährleisten, 

Zu den Einzelheiten der Strafprozessreform, den damit einhergehenden Änderungen 
im Haupt- und Rechtsmittelverfahren, der Begleitgesetzgebung sowie den in diesem 
Zusammenhang ergangenen Erlässen des Bundesministeriums für Justiz siehe Si­
cherheitsbericht 2009, Teil des BMJ, 1 44ff. 

Der Nationalrat hat die damalige Bundesministerin für Justiz mit Entschl ießung be­
treffend Schlussfolgerungen aus den Beratungen des zur Vorbehandlung des 
Berichts der Bundesministerin für Justiz betreffend die Rechtspraxis des Er­
mittlungsverfahrens nach der Strafprozessreform auf Grund der Entschl ießung 
des Nationalrates vom 5. November 2009, 53/E XXIV. G P  ( 1 1 1-272 d.B.) und des 
Antrags 1 50/A(E) der Abgeordneten Mag. Ewald Stadler, Kolleginnen und Kol­
legen betreffend Wiedereinführung des Untersuchungsrichters eingesetzten 
Unterausschusses des Justizausschusses vom 5. Juli 201 3 ,  333/E XXIV. GP, im 
Lichte der Ergebnisse der Anhörung von Experten zur Evaluation der Strafprozessre­
form aufgefordert, dem Nationalrat ehestmöglich entsprechende gesetzliche Vorha­
ben zu unterbreiten, die notwendig sind, um das Reformwerk abzurunden und er­
kannte Mängel zu beseitigen. Das betrifft u,a. insbesondere folgende Bereiche: 

• 

Eindeutige Abgrenzung des Begriffs des Beschuldigten von Personen, die 
ohne hinreichendes Substrat angezeigt werden, und damit Definition des zur 
Führung eines Ermittlungsverfahrens hinreichenden Anfangsverdachts; 

Gewährleistung eines effizienten Rechtsschutzes durch Ausbau der Instru­
mente des Einspruchs wegen Rechtsverletzung und des Antrags auf Einstel­
lung sowie effektiver höchstgerichtlicher Grundrechtskontrolle; 

Verstärkung gerichtlicher Kontrolle gegenüber unangemessener Verfahrens­
dauer; 

KlarsteIlung der Objektivität und Unabhängigkeit von Sachverständigen sowie 
verstärkte Beteiligungsmöglichkeiten der Verteid igung im Bereich der Bestel­
lung von Sachverständigen und der Kontrolle des Ergebnisses ihrer Tätigkeit; 
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Neuregelung des Ersatzes der Verteidigungskosten unter Berücksichtigung 
der vermehrten Notwendigkeit einer Beiziehung von Verteidigern im Ermitt­
lungsverfahren. 

Die Umsetzung dieser Entschließung geschah mit dem Bundesgesetz, mit dem die 
Strafprozessordnung 1 975, das Jugendgerichtsgesetz 1 988, das Suchtmittelgesetz, 
das Staatsanwaltschaftsgesetz, das Geschworenen- und Schöffengesetz 1 990 und 
das Gebührenanspruchsgesetz geändert werden (Strafprozessrechtsänderungs­
gesetz 2014, BGBI. I Nr. 71 /2014) , das folgende Schwerpunkte enthält: 

• 

• 

• 

Präzisierung des Zeitpunkts des Beginns des Strafverfahrens, Einführung 
des Begriffs "Anfa ngsverdacht" unter gleichzeitiger Einführung einer neuen 
Rolle des Verdächtigen . 

Einführung einer amtswegigen Überprüfung der Höchstdauer des Ermitt­
lungsverfahrens durch den Einzelrichter des Landesgerichts im Ermittlungs­
verfahren. 

Wiedereinführung des zweiten Berufsrichters für komplexe und schwierige 
Schöffenverfahren. 

Erweiterte Einbindung des Beschuldigten in die Sachverständigenbestel­
lung im Ermittlungsverfahren samt Ausbau des Rechtsschutzes bei mögli­
cher Befangenheit oder Zweifeln an der fachlichen Qualifikation des Sachver­
ständigen. 

Deutliche Anhebung der für den Ersatz der Verteidigungskosten des freige­
sprochenen Angeklagten vorgesehenen Höchstbeträge. 

E inführung eines in puncto Rechtsschutz gegenüber dem in Österreich bis 3 1 .  
Dezember 1 999 in den §§ 460 ff StPO aF geregelten deutlich verbesserten 
Mandatsverfahrens. 

• Schaffung einer klaren Rechtsgrundlage für staatsanwaltschaftl iche Öf­
fentlich keitsarbeit während des Strafverfahrens. 

• Verfahrensrechtliche Anreize für die Beendigung des Strafverfahrens durch 
Diversion. 

Ausbau des Datenschutzes bei der Übermittlung von im Ermittlungsverfah­
ren gewonnen Daten an Gerichte und andere Behörden." 

Weitere Reformen im Strafprozessrecht werden in Kapitel 8 Gesetzgeberische 
Tätigkeit im Kriminalrecht beschrieben. 

9.2 DIVERSION 

Mit der (großteils) am 1 .  Jänner 2000 in Kraft getretenen Strafprozessnovelle 1 999, 
BGBI. I Nr. 55/1 999, wurde eine allgemeine gesetzliche Grundlage für 
Diversionsmaßnahmen geschaffen (Staatliche Reaktion auf strafbares Verhalten, die 
den Verzicht auf die Durchführung eines Strafverfahrens oder die Beendigung eines 
solchen ohne Schuldspruch und ohne förmliche Sanktionierung des Verdächtigen 
ermöglicht). 
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Durch das Strafprozessreformgesetz, BGB!. I Nr. 1 9/2004, welches (großteils) am 
1 .  Jänner 2008 in Kraft getreten ist, wurden die Diversionsbestimmungen - mit 
diversen Anpassungen - in das 1 1 .  Hauptstück der StPO übernommen. Im 
Ermittlungsverfahren sind diversionelle Maßnahmen der Staatsanwaltschaft, im 
Hauptverfahren dem Gericht vorbehalten. 

Eine wesentliche Neuerung des mit 1 . 1 .2014 in Kraft getretenen 
Strafprozessrechtsänderungsgesetzes 2014 ist die Möglichkeit für die 
Staatsanwaltschaft, einen vorläufigen Rücktritt von der Verfolgung zu erklären, wenn 
zB N EUSTART mit einen Tatausgleich beauftragt wird (§ 204 Abs. 3 StPO). Weiters 
sind die Bestimmungen über die Zuständigkeit (§§ 26 Abs. 2, 37 Abs. 2 StPO) 
angepasst worden, um zu verhindern, dass Nachtragsanzeigen in ein vorläufig 
diversioneIl beendetes Verfahren einbezogen werden müssen. Letztlich wurde eine 
weitere Möglichkeit zur nachträglichen Fortsetzung (§ 205 Abs. 2 StPO) eines 
diversioneIl beendeten Verfahrens eingeführt, wenn die Pauschalkosten vom 
Beschuldigten nicht beglichen werden .  

Im Kapitel 3 Reaktionen und Sanktionen wird auf Diversionsangebote und 
Diversionserfolg (Kapitel 3 . 1 )  sowie die Durchführung der Diversion durch 
N EUSTART (Kapitel 3.2) näher eingegangen. 

9.3 ERMITTLUNGSMAßNAHMEN 

9.3.1 Auskunft über Bankkonten und Bankgeschäfte 

Zur effektiven Verfolgung der Wirtschaftskriminalität und der organisierten 
Kriminalität ist ein Einblick in die Konten verdächtiger Personen mitunter 
unerlässlich. Mit der Strafprozessnovelle 2000 (BGB!. I Nr. 1 08/2000), welche am 
1 .  November 2000 in Kraft getreten ist, wurden Reichweite und Umfang der 
Durchbrechung des Bankgeheimnisses durch ausdrückliche Anordnung in einem 
richterlichen Beschluss näher determiniert (zur weiteren Entwicklung durch das 
Strafrechtsänderungsgesetz 2002 und das Strafprozessreformgesetz sowie zum 
Erlass des Bundesministeriums für Justiz .über das Verhältnis zwischen Meldepflicht 
und Transaktionsverbot nach § 4 1  BWG zum Strafverfahren; Zeugenschutz", siehe 
Sicherheitsbericht 2009, Teil des BMJ,  1 54) .  

Die Financial Action Task Force (FATF) hat in ihrem im Juni 2009 
verabschiedeten Bericht über die Umsetzung der so genannten .40+9 FATF­
Empfehlungen" zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
durch Österreich Defizite in einigen Bereichen festgestellt. Als Reaktion auf den 
Prüfbericht der FATF wurde das Bundesgesetz, mit dem die 
Rechtsanwaltsord nung, d ie Notariatsordnung, das Strafgesetzbuch und die 
Strafprozessordnung 1 975 geändert werden , verabschiedet und als BGB!. I 
Nr. 38/201 0 kundgemacht. Das Gesetz trat mit 1 .  Juli 2010 in Kraft und enthält ua. 
eine Anpassung des § 1 1 6 StPO, um die Ausforschung von Vermögenswerten, die 
aus strafbaren Handlungen stammen, zu geWährleisten und die Zusammenarbeit mit 
anderen Staaten zu erleichtern. So bewirkt die Änderung des § 1 1 6  Abs. 1 StPO, 
dass eine Auskunft über Bankkonten und Bankgeschäfte nunmehr zur Aufklärung 
aller vorsätzlich begangenen Straftaten, also auch solcher, die im Hauptverfahren 
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der Zuständigkeit der Bezirksgerichte unterliegen, zulässig ist. § 1 1 6 Abs. 2 StPO 
sieht vor, dass eine Auskunft über Bankkonten und Bankgeschäfte unabhängig von 
dem bisher geforderten Zusammenhang zwischen einer Geschäftsverbindung , einer 
strafbaren Handlung und dem Beschuld igten erfolgen kann. § 1 1 6  Abs. 2 StPO 
verlangt nunmehr, dass aufgrund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass die 
verlangte Einsicht in sicherzustellende Gegenstände, Urkunden und Unterlagen für 
die Aufklärung der Tat erforderlich ist oder dass Gegenstände oder andere 
Vermögenswerte zur Sicherung der Konfiskation (§ 1 9a StGB), des Verfalls (§ 20 
StGB), des erweiterten Verfalls (§ 20b StGB), der Einziehung (§ 26 StGB) oder einer 
anderen gesetzlich vorgesehenen vermögensrechtlichen Anordnung sichergestellt 
werden können oder dass eine mit der Straftat im Zusammenhang stehende 
Transaktion über die Geschäftsverbindung abgewickelt wird. Die weiteren 
gesetzlichen Änderungen, die nun auch eine Anordnung der Auskunftserteilung nach 
§ 1 16 Abs. 1 StPO ermöglichen, wenn dies zur Aufklärung der Voraussetzungen 
einer Anordnung nach § 1 1 6 Abs. 2 Z 2 StPO erforderlich ist, sind in Kap. 8 . 1  näher 
beschrieben. 

Die Verpflichtung zur Auskunft ist durch die Staatsanwaltschaft auf Grund 
gerichtlicher Bewilligung anzuordnen. Im Jahr 2014 wurden 3 . 1 47 Anordnungen der 
Auskunft über Bankkonten und Bankgeschäfte gerichtlich bewilligt. 

Auskunft über Bankkonten und Bankaeschäfte 

201 1  2012 2013 I 2014 
Genchtllch bewllIlQte AnordnunQen der StA 1 01 4  1 162 2 094 I 3.147 

9.3.2 Auskunft über Daten einer Nachrichtenübermittl ung sowie Überwachung 
von Nachrichten 

Bis 3 1 .  Dezember 2007 regelte § 1 49a StPO die .Überwachung einer 
Telekommunikation", wobei die Fälle der Standortfeststellung, der Überwachung und 
Ermittlung von Vermittlungsdaten und die Überwachung des Inhaltes von 
Nachrichten unterschieden wurden. 

Seit Inkrafttreten des Strafprozess reform gesetzes (BGB!. I Nr. 1 9/2004) mit 
1 .  Jänner 2008 regelt die StPO die Auskunft über Daten einer 
Nachrichtenübermittlung und die Überwachung von Nachrichten (§§ 1 34 Z 2 und Z 3, 
1 35 StPO) im 5. Abschnitt des 8. Hauptstücks, gemeinsam mit der Beschlagnahme 
von Briefen und der optischen und akustischen Überwachung von Personen. Von 
diesen Bestimmungen werden nunmehr sämtliche Formen moderner Kommunikation 
erfasst. 

§ 1 35 StPO unterscheidet zwischen der Auskunft über Daten einer 
�achrichtenübermittlung (Verkehrs-, Zugangs- und Standortdaten) und der 
Uberwachung von Nachrichten ( I nhaltsdaten). In jedem Fall bedarf es einer 
Anordnung der Staatsanwaltschaft auf Grund einer gerichtlichen Bewilligung. 

Mit VJ-I nfo 1 /2008 vom 2. Jänner 2008 wurden im H inblick auf diese Änderungen 
neue VJ-Schritte eingeführt, wobei nunmehr in den Registern der 
Staatsanwaltschaften die Antrags-, Bewilligungs-, bzw. Ablehnungs- und 
Anordnungsschritte zu setzen sind. Das der zahlenmäßigen Auswertung 

I 
I 
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zugrundeliegende Datenmaterial wurde dem staatsanwaltschaftlichen Register 
entnommen, wobei die Auswertung getrennt nach Auskünften über Daten einer 
Nachrichtenübermittlung und Überwachung von Nachrichten erfolgte. 

Für das Bundesgebiet ergibt sich im Berichtsjahr zusammenfassend folgendes Bild: 

• Insgesamt wurden von den Staatsanwaltschaften 8.922 Anträge auf gericht­
liche Bewilligung von Anordnungen einer Auskunft über Daten einer Nachrich­
tenübermittlung und Überwachung von Nachrichten gestellt, wovon 8.846 ge­
richtlich bewilligt wurden. 

• Aufgeteilt auf die einzelnen Maßnahmen erhält man folgende Zahlen gericht­
lich bewilligter Anordnungen der Staatsanwaltschaft: 

• 3.252 Fälle einer Ü berwachung von Nachrichten bei 3.271 Anträgen. 
d.h.  den Anträgen wurde zu 99,4% stattgegeben; 

• 5.594 Fälle einer Auskunft über Daten ei ner Nachrichtenübermittlung 
bei 5.651 Anträgen, d.h.  den Anträgen wurde zu 99% stattgegeben; 

• 7.342 dieser gerichtlich bewilligten Anordnungen ergingen in Verfahren ge­
gen bekannte Täter (die 7.394 Anträge wurde zu 99,3% bewilligt). In Verfah­
ren gegen unbekannte Täter (UT) wurden 1 .504 Anordnungen gerichtlich 
bewilligt (die 1 .528 Anträge wurden zu 98,4% bewilligt). 

• Im Bereich der Überwachung von Nachrichten ist der Unterschied in der 
Anwendung in Verfahren gegen bekannte Täter und solchen gegen unbe­
kannte Täter stärker, nur etwa 8,9% der Fälle betreffen unbekannte Täter. 
Dagegen richtet sich die Auskunft über Daten einer Nachrichtenübermittlung 
in etwa 2 1 ,7% der Fälle gegen unbekannte Täter. 
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Nachrichtenüberwachuna Auskunft über Daten einer Nachrichtenübermittluna , 
Anng .uf GerIchtlich. 

gerichtliche BewIlligung der BewlHlgung der 
Anordnu"iL Anordnung 

201 3  2014 201 3  2014 
NaehriehtenOberwaehung ( 1 35 

3.013 3.271 2.996 3.252 
Abs 3 Stpa) 

davon bekannte Tater 2 BOO 2 978 2 787 2 962 
davon unbekannte Tater 2 1 3  293 209 290 

aStA Wien 2 092 2 1 91 2 084 2 1 79 
aStA l,nz 2 1 9  1 44  2 1 3  140 
aStA Graz 516 686 5 1 3  683 
aStA Innsbruck 186 250 1 86  250 

Auskunft Ober Daten einer Nach-
rie hte n Oberm ittl u ng 5.528 5.651 5.469 5.594 
(§ 1 35 Abs 2 Stpa)

-

davon bekannte Tater 4 335 4 4 16 4 305 4 380 
davon unbekannte Tater 1 193 1 235 1 164 1 2 1 4  

aStA Wien 3 583 3 564  3 551 3 540 
aStA lInz 660 544 647 531 
aStA Graz 837 1 054 825 1 040 
aStA Innsbruck 448 489 446 483 

Gesamt 8.541 8.922 8.465 8.846 
(§ 1 35 Abs 2 und 3 Stpa) 

davon bekannte Tater 7 1 35 7 394 7 092 7 342 
davon unbekannte Tater 1 406 1 528 1 373 1 504  

aStA Wien 5 675 5 755 5 635 5 7 1 9  
aStA linZ 879 686 860 671 
aStA Graz 1 353 1 740 1 338 1 723 
aStA I nnsbruck 634 739 632 733 

Zur historischen Entwicklung der Regelungen über den Ersatz des Aufwandes für die 
Mitwirkung und der Investitionen, die Betreiber eines Telekommunikationsdienstes 
tätigen müssen, um ihrer gesetzlichen Verpflichtung entsprechen zu können, sei auf 
die Ausführungen im Sicherheitsbericht 2009, Teil des BMJ, 1 57, verwiesen 

Die Ausgaben für die Durchführung von Auskünften über Daten einer 
Nachrichtenübermittlung und über Vorratsdaten sowie Überwachungen von 
Nachrichten betrugen im Berichtsjahr EUR (Mio.) 1 2 ,35. 

Auskunft über Daten einer Nachrichtenübermittlung/Auskunft über Vorratsda­
ten/Überwachung von Nachrichten 

2012 201 3  2014 
1 2 49 1 3.06 1 2,35 

Mit dem Bundesgesetz, mit dem das TelekommunIkationsgesetz 2003 - TKG 2003 
geändert wurde (BGB!. I Nr. 27/201 1 )  und mit dem Bundesgesetz, mit dem die 
Strafprozessordnung 1 975 und das Sicherheitspohzeigesetz geändert wurden 
(BGB!. I Nr .  331201 1 ), wurde in Umsetzung der Richtlinie 2006/24/EG über die 
Vorratsspeicherung von Daten, die bei der Bereitstel lung öffentlich 
zugänglicher elektronischer Kommunikationsdienste oder öffentl icher 
Kommunikationsnetze erzeugt oder verarbeitet werden, und zur Änderung der 
Richtlinie 2002/58/EG (ABI L 2006/1 05, 54) die Möglichkeit der Auskunft über 
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Vorratsdaten (§§ 1 34 Z 2 a  und 1 35 Abs. 2a StPO) geschaffen. Diese 
Bestimmungen traten mit 1 .  April 201 2  in Kraft. 

Der VfGH hob im Zuge der zu den Aktenzahlen G 47/20 1 2 ,  G 59/20 12 ,  G 62, 70, 
7 1 /2012  eingeleiteten Gesetzesprüfungsverfahren mit Erkenntnis vom 27. Juni 2014 
die auf die Vorratsdatenspeicherung bezugnehmenden gesetzlichen Bestimmungen 
des TKG, SPG und der StPO auf. Die Kundmachung erfolgte in BGBI. I Nr .  44/20 14 ;  
die Aufhebungen waren daher mit 1 .  Jul i  20 1 4  wirksam. 

Gleichzeitig mit der Einführung der Vorratsdatenspeicherung stellte der Gesetzgeber 
die Vorgehensweise bei der Auskunft über Stammdaten, wenn zur Beauskunftung 
keine Verarbeitung von Verkehrsdaten beim Anbieter notwendig ist, klar (§§ 90 
Abs. 7 TKG iVm 76a Abs. 1 StPO). Damit wurde die bisherige Bestimmung des 
§ 1 03 Abs. 4 TKG ersetzt. Anbieter haben über bloßes Ersuchen von Kriminalpolizei, 
Staatsanwaltschat oder Gericht zur Aufklärung eines konkreten Verdachts für eine 
strafbare Handlung einer bestimmten Person über Stammdaten eines Teilnehmers 
Auskunft zu erteilen. Darüber hinaus wurde auch die Auskunft von Stammdaten, 
Teilnehmerkennungen und Email-Adressen für den Fall, dass für deren Auskunft der 
Betreiber Verkehrsdaten (öffentliche IP-Adressen und Email-Adressen) verarbeiten 
muss, in §§ 99 Abs. 5 Z 2 TKG iVm 76a Abs. 2 StPO geregelt. Dadurch hat der Ge­
setzgeber ausdrücklich festgehalten, dass der Anbieter über Anordnung der Staats­
anwaltschaft zur Aufklärung eines konkreten Verdachts einer Straftat einer bestimm­
ten Person auch dann Stammdaten zu beauskunften hat, wenn dies nur auf Grund 
einer internen Verarbeitung von Verkehrsdaten möglich ist. Für diese Falle ist auch 
ausdrücklich die Informationspflicht nach § 1 38 Abs. 5 StPO und das Einsichtsrecht 
des Betroffenen nach § 1 39 StPO normiert. Auch diese Bestimmungen sind mit 
1 .  April 201 2 in Kraft getreten. 

9.3.3 Besondere Ermittlungsmaßnahmen 

Das Bundesgesetz, mit dem zur Bekampfung organisierter Kriminalitat besondere 
Ermittlungsmaßnahmen in die Strafprozessordnung eingeführt werden (BGBI. I 
Nr. 1 05/1 997), hat eine (zunächst bis 3 1 .  Dezember 2001 befristete) umfassende 
Regelung der optischen und akustischen Überwachung sowie des 
automationsunterstützten Datenabgleichs verwirklicht. Mit dem am 1 .  Janner 2002 in 
Kraft getretenen Strafrechtsänderungsgesetz 2001 , BGBI. I Nr. 1 30/2001 ,  wurden 
die Bestimmungen über die optische und akustische Überwachung sowie über den 
automationsunterstützten Datenabgleich ohne weitere Befristung in den 
Rechtsbestand übernommen. 

Seit In-Kraft-Treten des Strafprozessreformgesetzes, BGBI .  I Nr .  1 9/2004, sind die 
Bestimmungen über die optische und akustische Überwachung von Personen in 
§ 1 36 StPO geregelt. Eine solche Überwachung ist grundsatzlich von der 
Staatsanwaltschaft auf Grund einer gerichtlichen Bewilligung anzuordnen. Lediglich 
im Fall einer Entführung oder Geiselnahme (Abs. 1 Z 1 )  kann die Kriminalpolizei die 
Überwachung von sich aus ohne gerichtliche Anordnung durchführen. Die 
Bestimmungen über den automationsunterstützten Datena bgleich in den §§ 1 4 1  
bis 1 43 StPO entsprechen i m  Wesentlichen den bisherigen Regelungen ( §  1 49i bis 
1 491 StPOaF). Die Überprüfung und Kontrolle der Anordnung, Genehmigung, 
Bewilligung und Durchführung der Ermittlungsmaßnahmen nach §§ 1 36 Abs. 1 Z 3 
und 1 4 1  StPO obliegt gemaß § 147 StPO wie bisher einem 
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Rechtsschutzbeauftragten (weitere Einzelheiten siehe Sicherheitsbericht 2009, Teil 
des BMJ, 1 60) .  

Auf Grundlage der Berichte der Staatsanwaltschaften nach § 1 0a StAG ergibt 
sich für das Berichtsjahr folgende Übersicht zur optischen und akustischen 
Überwachung von Personen'08: 

• Bundesweit wurde in keinem Fall (bezogen auf Ermittlungsakten) eine opti­
sche und/oder akustische Überwachung gemäß § 1 36 Abs. 1 Z 3 StPO (.g ro­
ßer Späh- und Lauschangritr) angeordnet. 

• I n  sechs Fällen (bezogen auf Ermittlungsakten) wurde von der Staatsanwalt­
schaft auf Grund gerichtlicher Bewilligung eine optische und/oder akustische 
Überwachung gemäß § 1 36 Abs. 1 Z 2 StPO (.kleiner Späh- und Lausch­
ang riff' ) angeordnet 

• Eine bloß optische Überwachung gemäß § 1 36 Abs. 3 Z 1 und 2 StPO (.Vi­
deofalle") wurde in 161  Fällen von der Staatsanwaltschaft auf Grund gerichtli­
cher Bewilligung angeordnet, wobei in 98 Fällen die Überwachung außerhalb 
von Räumen (§ 1 36 Abs. 3 Z 1 StPO) erfolgte. In 63 Fällen erfolgte die 
Überwachung innerhalb von Räumen mit Zustimmung der Inhaber 
(§ 1 36 Abs. 3 Z 2 StPO). 

• I n  zwei Fällen wurde eine von der Staatsanwaltschaft beantragte Anordnung 
einer besonderen Ermittlungsmaßnahme vom Gericht nicht bewilligt 

• I n  drei Fällen wurde trotz gerichtlich bewil l igter Anordnung nicht überwacht 

• I n  65 Fällen (bezogen auf Ermittlungsakten) war die Überwachung erfolg­
reic h; Kriterium des Erfolges ist, ob eine durchgeführte Überwachung zur 
Aufklärung bzw. Verhinderung der dem Antrag zu Grunde liegenden strafba­
ren Handlung beigetragen hat, indem sie etwa einen bestehenden Verdacht 
erhärtete oder zur Ausforschung eines Verdächtigen führte. In  74 Fällen er­
brachte die Überwachung keine verwertbaren Ergebnisse und war daher er­
folglos. In den übrigen 28 Fällen lag ein Ergebnis noch nicht vor. 

• Die angeordneten optischen und/oder akustischen Überwachungen richteten 
sich gegen insgesamt 227 Verdächtige und erstreckten sich auf weitere 
neun betroffene Person (§ 1 38 Abs. 4 StPO). Gegen acht Personen wurde 
auf Grund durchgeführter Überwachungen ein gerichtliches Verfahren einge­
leitet (Zufal lsfunde § 1 40 Abs. 2 StPO). 

• Den Überwachungen lagen in 1 1 3 Fällen Del ikte gegen fremdes Vermögen 
und in drei Fällen ein Delikt gegen Leib und Leben zu Grunde. In 35 Fällen 
diente die Überwachung der Aufklärung eines Verstoßes nach dem Suchtmit­
teigesetz. Drei Fälle betrafen ein Verfahren nach dem Verbotsgesetz. 

• Ein Beschuldigter oder Inhaber von Räumlichkeiten erhob gegen Überwa­
chungen Beschwerde . 

• oe Genauere Angaben enthalt der Gesamtbencht des Bundesministers für JustiZ lJber den Einsatz 
besonderer Ermittlungsmaßnahmen 
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Ootische und akustische Überwachuna von Personen· 

.... 8 � 0 � N C"I • 
8 � � � � ... 0 0 0 0 2 N N N N N N N 

Großer Späh- und Lauschangriff 
2 3 3 2 2 2 3 0 S 1 36 Abs 1 Z 3 111 a und b SIPO �Ieiner Späh- und Lauschangriff 

1 36 Abs 1 Z 2 StPO 
1 3 2 1 2 3 1 6 

VideofalleS 1 36  Abs 3 Z 1 und 2 StPO 60 107 1 1 4 72 1 36 158 1 38 161  
davon außerhalb von Raumen 1 3  59 56 40 61  95 66 98 
davon innerhalb von Raumen 47 48 58 32 75 63 72 53 

Keine Uberwachung trotz gerichtlich 
4 3 3 3 2 3 4 3 bewllhater Anordnuna 

UberwachunQ e rlolilre ich 20 40 48 32 77 59 54 55 
Uberwachuna erlolalos 39 60 55 23 54 83 64 74 
Verdächtme 42 334 357 1 1 3 132 155 148 227 
Weitere betroffene Personen (§ 1 36 Abs 4 72 1 5  48 84 1 21 25 9 StPOl 
Zufallsfunde & 140 Abs 2 StPO 7 1 1  3 3 9 19 19 8 
Uberwachunaen nach Delikten 

Fremdes Vermöoen 48 77 90 35 1 1 2  1 1 5  104 1 1 3  
Leib und Leben 4 9 1 4  16 2 5 4 3 
Suchtmlttelaesetz 1 1 5  1 5  12 15 15 19 35 
I) 278a StGB 4 5 2 0 1 2 1 0 
SansiiQe Delikte 2 6 7 8 3 1 7  7 1 3  

Beschwerden von Beschuldlgtenl 
0 1 1  0 0 1 3 0 1 Inhabern von R3umllchkelten 

Ein automationsunterstützter Datenabgleich (.Rasterfahndung" - § 1 4 1  StPO) 
wurde im Berichtsjahr nicht durchgeführt. 

Automationsunterstützter Datenabaleich C& 1 4 1  StPOl 

"1 2006 1 2007 2008 2009 2010 201 1  2012 201 3  2014 I Anzahl I 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 

9.4 VERFAHREN GEGEN ORGANE DER SICHERHEITSBEHÖRDEN 

Mit In-Kraft-Treten des Strafprozessreformgesetzes wurde eine Überarbeitung der 
vom Bundesministerium für Justiz zur Vorgehensweise bei Misshandlungsvorwürfen 
ergangenen Erlässe erforderlich. Das Bundesministerium für Justiz hat daher am 
6. November 2009 einen Erlass betreffend Misshandlungsvorwürfe gegen Organe 
der Sicherheitsbehörden und Strafvollzugsbediensteten (BMJ-L880.014/001 0-
I I  3/2009) kundgemacht, um eine objektive und jeden Anschein der 
Voreingenommenheit auszuschließende Verfahrensführung zu garantieren (zur 
Vorgeschichte siehe Sicherheitsbericht 2009, Teil des BMJ, 1 63). In diesem Erlass 
wird festgehalten, dass Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft jeden ihnen zur 
Kenntnis gelangten Verdacht einer Misshandlung von Amts wegen aufzuklären 
haben (§ 2 Abs. 1 StPO). Abgesehen von unaufschiebbaren Amtshand lungen dürfen 
Ermittlungen n u r  von Organen durchgeführt werden, die nicht als befangen gelten. 
Wird ein Misshandlungsvorwurf geäußert, so ist dieser Verdacht der 
Staatsanwaltschaft gemäß § 1 00 Abs. 2 Z 1 StPO vom jeweils zuständigen 
Landeskriminalamt bzw. in Wien vom Büro für besondere Ermittlungen oder vom 
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Bundesamt zur Korruptionspräven!ion und Korruptionsbekämpfung unverzüglich, 
längstens jedoch binnen 24 Stunden zu berichten. Zur Beschleunigung der 
Vorgehensweise wird im Erlass angeordnet, dass die genannten Dienststellen 
grundsätzlich die Ermittlungen weiter zu führen haben, sofern die zuständige 
Staatsanwaltschaft nichts anderes anordnet oder die Ermittlungen ganz oder 
teilweise an sich zieht. Zur Vermeidung jeden Anscheins einer Befangenheiten 
betont der Erlass die Möglichkeit, das Gericht (§ 1 0 1  Abs. 2 zweiter Satz StPO) mit 
Ermittlungen zu beauftragen, die vor allem dann in Betracht zu ziehen ist, wenn ein 
höheres oder leitendes Organ der Kriminalpolizei (bzw. Staatsanwalt) von den 
Misshandlungsvorwürfen betroffen ist. 

Dazu korrespondierend wurde ein Erlass des Bundesministeriums für Inneres vom 
23.  April 201 0, GZ. BMI-OA1 000/0047-1 111 1b/2010,  ausgesandt, der die Angehörigen 
des Wachkörpers .Bundespolizei" sowie die mit der Ausübung von Befehls- und 
Zwangsgewalt ermächtigten Angehörigen des rechtskundigen Dienstes anweist, 
entsprechend der vereinbarten Vorgehensweise - insbesondere was die erste 
Berichterstattung binnen 24 Stunden anbelangt - bei den durchzuführenden 
Ermittlungen vorzugehen. 

Mit Erlass des Bundesministeriums für Justiz vom 3. Dezember 2009, BMJ­
L590.000/0038-1 1  3/2009, betreffend Ausübung verwaltungsbehördlicher Befehls­
und Zwangsgewalt wurde Staatsanwaltschaften und Gerichten der Erlass des 
Bundesministeriums für Inneres vom 1 .  Dezember 2009, BMI-OA 1 370/0001 -
1 I/ 1 1b/2009, über die Dokumentation, Sachverhaltserhebung und Beurteilung von 
Zwangsmittelanwendungen zur Kenntnis gebracht. 

Angehörige des Wachkörpers .Bundespolizei" sowie die mit der Ausübung von Be­
fehls- und Zwangsgewalt ermächtigten Angehörigen des rechtskundigen Dienstes 
werden dadurch bei meldepflichtigen Maßnahmen, nämlich insbesondere Waffenge­
brauch und Anwendung sonstiger Zwangsmaßnahmen mit Verletzungs- oder Sach­
schadensfolgen, zur Dokumentation der Amtshandlung und Meldung verpflichtet. 
Aufgrund einer solchen Meldung ist der Sachverhalt zu erheben, wobei eingetretene 
Personenschäden grundsätzlich durch einen Arzt festzustellen sind. Das Ermitt­
lungsergebnis, in dem die Umstände darzulegen sind, unter denen sich dieser Sach­
verhalt ereignet hat, ist nach dem Erlass des BM. I im Falle behaupteter oder einge­
tretener Personenschaden oder Gefährdung der körperlichen Sicherheit oder bei 
durch Zwangsmaßnahmen vorsätzlich herbeigeführten Sachschäden der zuständi­
gen Staatsanwaltschaft zu übermitteln. 
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Misshandlungsvorwürfe gegen Organe der Sicherheitsbehörden und ähnliche Ver­
dachtsfälle 

201 1 2012 2013 2014 
Bei Staatsanwaltschaften bearbeitete Fälle 619 621 546 670 

davon Im BenchtsJahr neu angefallen 609 591 531 652 
Einstellung des Ermittlungsverfahrens 579 557 504 622 

davon gem3ß § 1 90 Z 1 StPO 358 307 339 4 1 6  
davon gemaß § 1 90 Z 2 StPO 2 1 3  239 1 54  206 
davon gemaß § 1 90 Z 1 und 2 StPO 1 1  1 1  0 

Abbrechung des 1 0 0 
0 

Ermittlungsverfahrens i§.197 StPO) 
Diversion 0 0 0 0 
Strafa ntraJl/ An kl aJl e 0 1 4 1 
AnklagerOcktritt vor der HV 

0 0 0 
0 

(§ 227 Abs 1 StPO) 
Freispruch 0 1 3 1 
Schuldspruch 0 0 2 1 

Bei dieser Auswertung muss berücksichtigt werden, dass nach den Berichten der 
Staatsanwaltschaften im Verlauf des Einschreitens der Organe der 
Sicherheitsbehörden in einer überwiegenden Anzahl der angezeigten Fälle 
geringfügige Verletzungen beispielsweise durch das Anlegen von Handfesseln oder 
den Einsatz von Pfeffersprays eintraten zum Teil ohne dass ein 
Misshandlungsvorwurf gegen das einschreitende Organ erhoben wurde. Dies erklärt, 
dass zahlenmäßig viele Verfahren geführt, aber nur wenige Strafanträge bzw 
Anklagen erhoben wurden. Das lässt sich auch aus den Zahlen einer Einstellung aus 
rechtlichen Gründen nach § 1 90 Z 1 StPO ableiten, wonach in einer Vielzah l  des hier 
relevanten Anfalls nicht einmal die Tatbestandsmerkmale vorlagen, die eine 
strafbare Handlung begründeten. 

Der Rückgang an Verfahren im Jahr 2013 gegenüber den Vorjahren liegt 
möglicherweise darin begründet, dass im Sinn der zuvor genannten, im Bereich der 
Zwangsmittel ergangenen Erlässe strikter zwischen den Fällen eines Berichts über 
den Einsatz von Zwangsmittel und tatSächlichen Misshandlungsvorwürfen 
unterschieden wird und es daher in weniger Fällen zur Einleitung von Strafverfahren 
kommt. Im Jahr 2014 wurden hingegen wieder mehr Strafverfahren eingeleitet. 

Verfahren nach § 297 StGB (Verleumdung) wegen der Behauptung von Misshand­
lunasvorwürfen durch Oroane der Sicherheitsbehörden 

� N ... � � � � ... 
� � 0 Iil N 

Bei Staatsanwaltschaften bearbeitete Fälle 29 20 27 25 
davon Im Berlchtslahr neu anQefalien 28 14 24 21  

Einstellung des Ermittlungsverfahrens 23 8 1 0  9 
davon gem3ß § 190 Z 1 StPO 8 3 7 1 
davon gemaß § 190 Z 2 StPO 1 3  5 3 8 

Diversion 0 0 0 0 
Strafantrag/Anklage 3 7 4 1 1  
AnklagerOcktritt vor der HV (§ 227 Abs 1 StPO) 0 0 0 0 
Freispruch 0 7 2 3 
SChuldspruch 1 0 1 6 
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9.5 VERFAHRENSHILFE 

Ist der Beschuldigte außerstande, ohne Beeinträchtigung des für ihn und seine 
Familie, für deren Unterhalt er zu sorgen hat. zu einer einfachen Lebensführung 
notwendigen Unterhaltes die gesamten Kosten der Verteidigung zu tragen, so hat 
das Gericht auf Antrag des Beschuld igten zu beschließen, dass diesem ein 
Verfahrenshi lfeverteidiger beigegeben wird, dessen Kosten er nicht oder nur zum 
Teil zu tragen hat, wenn und soweit dies im Interesse der Rechtspflege, vor allem im 
Interesse einer zweckentsprechenden Verteid igung, erforderlich ist (§ 61 Abs. 2 
StPO). In bestimmten Fällen ist die Beigebung eines Verteidigers jedenfalls 
erforderlich (z.B. in Haftfällen, in einer Hauptverhandlung vor dem Geschworenen­
oder Schöffengericht, oder wenn der Beschuldigte der Gerichtssprache nicht 
hinreichend kundig und deshalb nicht in der Lage ist, sich selbst zu verteidigen (§ 61 
Abs. 1 und 2 StPO)). Auch Privatbeteiligten ist - soweit ihnen nicht juristische 
Prozessbegleitung zu gewähren ist (§ 66 Abs. 2 StPO) - Verfahrenshilfe zu 
bewilligen (§ 67 Abs. 7 StPO). 

Hat das Gericht die Beigebung eines Rechtsanwalts beschlossen, so hat die 
Rechtsanwaltskammer einen Rechtsanwalt zu bestellen (§ 45 RAO). Der 
österreichische Rechtsanwaltskammertag hat gemäß § 55 Z 3 RAO jährlich 
spätestens zum 31 . März des jeweils folgenden Kalenderjahres dem Bundesmin ister 
für Justiz über die Anzahl der im abgelaufenen Kalenderjahr geleisteten 
Vertretungen und Verteidigungen zu berichten. 

Nach diesem Bericht erfolgten im Berichtsjahr 2014 insgesamt 22.2 1 3  
Verfahrenshilfebestellungen, davon 1 5.253 i n  Strafsachen 109 

Verfahrenshilfebestellunqen 

201 1 2012 2013 2014 
Gesamt 22 747 22 695 22 975 22 2 1 3  

davon Strafsachen 1 5 428 1 5 451 1 5 642 1 5 253 

9.6 RECHTSANWAL TLiCHER JOURNALDIENST 

Zur effizienten Umsetzung des Rechts festgenommener Beschuld igter, Kontakt mit 
einem Verteidiger aufzunehmen und der Vernehmung beizuziehen, hat das 
Bundesmin isterium für Justiz unter Einbindung des Bundesministeriums für Inneres 
eine Vereinbarung mit dem Osterreichischen Rechtsanwaltskammertag getroffen 
und wurde mit 1 .  Juli 2008 der rechtsanwaltliche Journaldienst eingerichtet. 

Der ORAK betreibt bundesweit eine kostenfreie Journaldienstnummer (Hotline: 0800 
376 386), die täglich von 0.00 bis 24.00 Uhr besetzt ist und über die nach Maßgabe 
der Inanspruchnahme unverzüglich ein Strafverteidiger erreicht werden kann. Die 
Verteidigung im Rahmen des rechtsanwaltlichen Journaldienstes umfasst ein 
telefonisches, auf Verlangen des Beschuldigten und nach entsprechender 
Vollmachtserteilung ein persönliches Beratungsgespräch, erforderlichenfalls den 
anwaltlichen Beistand bei einer Vernehmung nach § 1 64 StPO sowie sonstige zu 

109 Zu weiteren Details siehe www oerak at 
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einer zweckentsprechenden Verteidigung erforderliche Handlungen (etwa Antrag auf 
Beigabe eines Verfahrenshilfeverteidigers bei Gericht). Auf Verlangen des 
Beschuldigten soll der Verteidiger dem Beschu ldigten ehest möglich persönlich und 
vor Ort Rechtsbeistand leisten, wobei erforderlichenfalls gemäß § 56 StPO für eine 
Übersetzungshilfe zu sorgen ist. Die Vertretung endet mit der Freilassung des 
festgenommenen Beschuldigten bzw. mit seiner Einlieferung in eine Justizanstalt, 
wenn nicht eine weitere Vollmacht erteilt wird. 

Soweit ein festgenommener Beschuldigter von seinem Recht Gebrauch machen 
möchte, einen Verteidiger zu kontaktieren und ihm selbst kein Rechtsanwalt bekannt 
ist, dieser nicht erreichbar ist oder der Beschuld igte nicht über die finanziellen Mittel 
verfügt, einen Wahlverteidiger mit seiner Vertretung zu beauftragen, hat ihn die 
Kriminalpolizei über den rechtsanwaltlichen Journaldienst zu informieren und ihm 
neben dem . Informationsblatt für Festgenommene" auch das . Informationsblatt über 
den rechtsanwaltlichen Journaldienst" (in der jeweiligen Sprachfassung) 
auszuhändigen. E rforderlichenfa l ls ist ein Dolmetscher beizuziehen. Die erste 
telefonische Beratung mit einem Verteidiger verursacht keine Kosten .  Im Übrigen ist 
die Inanspruchnahme von Verteidigungsleistungen im Rahmen des Journaldienstes 
grundsätzlich kostenpflichtig (Euro 1 00,-- zzgl. USt pro Stunde), wobei bei 
gerichtlicher Gewährung von Verfahrenshi lfe eine vorläufige Kostenübernahme 
durch den Bund, vertreten durch das Bundesministerium für Justiz, stattfindet. 

Rechtsanwaltlicher Journaldienst 

2012 2013 2014 
Kontaktaufnahmen 406 457 378 
Telefonische Beratung 280 289 265 
Persönliche Anreise 54 105 104 
Persönliches Beratungsgesprach 53 42 26 
Uberwachung nach § 59 Abs 1 StPO 6 10 3 
Teilnahme an der Vernehmung 56 77 79 
Ablehnung der Bevollmachtlgung wegen 

20 22 16 Ubernahme der Kosten 
Ablehnung aus anderen Grunden 10 1 2  5 
Verfahrenshilfeantrag 4 0 1 
Darüber hinausgehende Vertretung 1 1  4 4 
Quelle ORAK 

Insgesamt konnten von 1 .  November 2008 bis 3 1 .  Dezember 2014 2 ,512  
Kontaktaufnahmen verzeichnet werden, wobei davon in  240 Fällen ein 
persönliches Beratungsgespräch erfolgte, welches in 38 Fällen gemäß § 59 
Abs. 1 StPO überwacht wurde. 

In insgesamt 4 1 8  Fällen (und damit in weniger als 1 /6 der Fälle) wurde von einer 
Teilnahme an der Vernehmung berichtet. Bisher wurde jedoch kein einziger Fall 
geschildert, bei welchem dem Verteidiger die Teilnahme an der Vernehmung 
verweigert worden wäre. 

In insgesamt 1 52 Fällen unterblieb eine Bevollmächtigung wegen der Verpflichtung 
zur Übernahme der Kosten, in 67 Fäl len aus anderen Gründen. 

In 1 8  Fäl len wurde die Beigebung eines Verfahrenshi lfeverteidigers beantragt, in 
insgesamt 54 Fällen hat sich eine aus dem Rechtsanwaltlichen Journald ienst 
darüber hinausgehende Vertretung entwickelt. 
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1 0  OPFER KRIMINELLER HANDLUNGEN 

10 .1  STATISTISCHE DATEN 

Basierend auf einem gesellschaftlichen Bewusstseinswandel g i lt Verbrechensopfern 
zunehmend die Aufmerksamkeit der Kriminalpolitik und der Strafjustiz. Damit einher 
ging der immer lauter werdende Ruf nach einer besseren Datenqualität. Seit 
28. September 20 1 1  sind Alter, Geschlecht und Staatsangehörigkeit eines Opfers in 
der Verfahrensautomation Justiz (VJ) erfassbar. Seit 1 .  Dezember 201 1 werden 
diese Daten mit den Berichten der Polizei übermittelt und direkt in  die VJ 
übernommen. Diese können in jedem Verfahrensstadium ergänzt oder berichtigt 
werden. 

Für den Sicherheitsbericht 2014 wurden die Daten zu den Opfern aus der VJ 
ausgewertet. Die Daten geben Auskunft über die Frage, wie viele Personen in den 
im Berichtszeitraum angefallenen Verfahren (BAZ, St und UT) als Opfer eingetragen 
wurden. Diesen Informationen kann nicht entnommen werden, wie viele Fälle 
dahinter gestanden sind, da eine Person in einem Verfahren auch mehrfach Opfer 
von Verbrechen geworden sein kann. Andererseits kann es auch zu 
Mehrfachzählungen kommen, wenn Verfahren gegen verschiedene Beschuld igte 
getrennt geführt werden in denen dasselbe Opfer eines Verbrechens jeweils 
eingetragen wurde. 

1 0.1 . 1  Überblick 

Insgesamt wurden in den im Berichtsjahr angefallenen Verfahren 300.387 Personen 
als Opfer einer Straftat registriert. Davon waren 1 42 . 1 2 1  männlich und 95.339 
weiblich (bei 62.927 Opfern blieb diese Information unbekannt bzw. wurde nicht 
eingetragen). Von den Opfern, bei denen eine Information über ihr Geschlecht 
eingetragen wurde, sind somit 59,9% männlich und 40, 1 %  weiblich. 

Vergleicht man die Anzahl der im Berichtsjahr registrierten Opfer mit den 
Vorjahreszahlen. so ist die Anzahl um 5,4% gesunken. 

Oofer sämtliche Delikte 

2013 % 2014 % 
Gesamt 3 1 7 572 300 387 
Geschlecht eingetragen 251 665 100% 237 460 100% 

davon weiblich 101 375 40.3% 95 339 40. 1 %  
davon mannIIch 1 50 290 59.7% 142 1 2 1  59.9% 

Stellt man den Opfern einer Straftat die Beschuldigten gegenüber, so wurden auch 
im Berichtsjahr öfter Männer als Beschuldigte in einem Strafverfahren geführt, als sie 
Opfer einer Straftat wurden. 
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